
Der ständische Zentralausschuß in Österreich
im April 1848.

Von

3Dr. Ixarl Hugelmann.

I. Vorbemerkungen.

In den Anfängen der österreichischen Verfassungsbewegung 
des Jahres 1848 ist die Anknüpfung an die provinzialständischen 
Institutionen ein vielfach hervortretender, ja zum Teile leitender 
Gedanke; das Streben nach einer Reichs Vertretung verbindet sich ur
sprünglich zumeist mit größerer oder geringerer Klarheit mit dem 
zunächst liegenden Ziele einer Reform der provinzialständischen 
Verfassungen.

Unter den Versuchen, ein solches Programm zur Geltung zu 
bringen, verdient die nach den Märztagen durch das niederöster
reichische Ständepräsidium vollzogene Einberufung einer Versamm
lung von Abgeordneten aller Provinzialstände nach Wien ein be
sonderes Interesse.

Die Tagung dieses ständischen Zentralausschusses im April 
1848 ist zwar bei dem stürmischen Gange der Dinge in jenen 
Tagen in der Öffentlichkeit fast unbeachtet geblieben und auch die 
historische Literatur über das Bewegungsjahr hat die Beratungen 
des Zentralausschusses fast vollständig übergangen1), für die Ent
wicklung der politischen Gedanken aus der Märzbewegung heraus 
bilden diese Beratungen aber trotzdem ein Zeugnis von bleibendem 
geschichtlichen Wert.

Anton S p r i n g e r  behandelt den Zentralausschuß in seiner »Geschichte- 
Österreichs seit dem Wiener Frieden 1800« kurz auf S. 29(5 des II. Teile- (Leip
zig, 186f>).
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ln  unserer Schrift über die österreichische Reichsvertretung 
hielten wir es daher für unsere besondere Aufgabe, dieser Phase 
der Verfassungsentwicklung zu gedenken1); so weit die Beratungen 
des Zentralausschusses der Schaffung einer Reichsvertretung galten, 
haben wir sie eingehend zur Darstellung gebracht. Die Vorschläge 
des Zentralausschusses auf dem Felde anderer staatlicher Reformen 
(Landesverfassung, Gemeindeverfassung, Grundlastenablösung, Justiz
verfassung) blieben von uns damals, weil sie aus dem Rahmen 
unserer Arbeit heraustraten, Sonderdarstellungen auf den einschlä
gigen Gebieten überlassen.

Zu solchen Arbeiten ist es bisher leider von keiner Seite ge
kommen. Im Gegenteile haben wir uns in jüngster Zeit, durch die 
fruchtlosen Nachforschungen nach den Protokollen des Zentralaus
schusses von anderer Seite veranlaßt, sogar davon überzeugen 
müssen, daß die Protokolle selbst fast verschwunden sind.2)

Bei einer derartigen Sachlage halten wir uns für verpflichtet, 
auf den ständischen Zentralausschuß zurückzukommen und seine 
Tätigkeit nach allen ihren Richtungen zu beleuchten, um ein wich
tiges Stadium der österreichischen Verfassungsentwicklung der Ver
gessenheit zu entreißen. Dieser Aufgabe glauben wir aber unter den 
obwaltenden Umständen nur genügen zu können, wenn wir wenig
stens die wichtigsten Materialien der Beratung im Wortlaut zum

') Vgl. Studien zum österreichischen Verfassungsrechte. I, 1886, 8. 9 — 23.

2) Als wir vor vier Dezennien nach W ien übersiedelten, bemühten wir uns 
sofort, die ‘Spuren des Zentralausschusses zu verfolgen ; es gelang uns damals, die 
gedruckten Protokolle in der Registratur des niederösterreichischen Landesaus
schusses aufzufinden und aus einem daselbst nicht registrierten Vorrat ein Exemplar 
dieser Urkunden zu erwerben. Heute fehlen die Protokolle in der Registratur des 
niederösterreichischen Landesausschusses vollständig; sie sind dort, wie es scheint, 
dem Schicksal der Skartierung verfallen. Das niederösterreichische Landesarchiv be
sitzt nur das Protokoll der fünften Sitzung und das Referat (aus der zweiten Sitzung) 
über die Reichsverfassung. In dem Archiv der niederösterreichischen Statthalterei, 
dem Archiv und der Registratur des Ministeriums des Innern findet sich von den 
Protokollen keine Spur. D ie Hofbibliothek, die W iener Universitätsbibliothek, die 
k. u. k. Familien-Fideikommißbibliothek, die Reichsratsbibliothek und die Biblio
thek des Ministeriums des Innern entbehren dieser Druckschriften g a n z ; es ist 
dies namentlich bei letzterer Anstalt bedeutsam, da sie die Bestände der an 
1848er Sachen reichen Bibliothek der ehemaligen Obersten Polizeibehörde, be
ziehungsweise des Ministerratspräsidiums in sich aufgenommen hat. Nur die 
W iener Stadtbibliothek besitzt ein Exemplar der Protokolle, ihr fehlt aber das 
obenerwähnte, sehr w ichtige Referat.
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Abdruck bringen. Hiemit ist die Form der hier folgenden Dar
stellung gegeben; das Hauptziel unserer Arbeit ist, verschollene 
historische Dokumente an das Tageslicht zu fördern und damit der 
Geschichtsforschung zu erhalten, die Veröffentlichung des Materials 
muß daher im nachstehenden nach Möglichkeit in extenso erfolgen.

II. Die Provinzialstände vor dem Jahre 1848.

Als der Wiener Kongreß den formellen Abschluß der Be
freiungskriege vollzog, da fanden die Bestrebungen, welche den 
Kämpfen auf deutscher Seite ihren politischen Inhalt gegeben, in der 
Bundesakte vom 8. Juni 1815 nur eine kümmerliche Ausführung. 
Sowie der nationale Einheitsgedanke seine Verwirklichung nur in 
den losen Formen eines Staatenbundes erhalten hatte, so war auch 
die im Kampfe geweckte Hoffnung auf politische Verjüngung im 
inneren Staatsleben nur zum geringen Teile in Erfüllung gegangen. 
Was die Proklamation von ICalisch in Aussicht gestellt, was im 
Mai 1815 von preußischer Seite neuerlich verheißen worden war, 
eine Volksvertretung, das fand in der Bundesakte keinen Platz und 
konnte wohl, daran wird heute niemand zweifeln, in derselben 
keinen finden. Was die Bundesakte in dieser Richtung bot, war 
lediglich der Artikel 13, welcher besagte, daß in jedem Bundes
lande eine landständische Vertretung geschaffen werden sollte, und 
es war der Entwicklung Vorbehalten, diesem Minimum politischer 
Rechte Gestalt und Inhalt zu geben.

Die Richtung, in welcher die Einzelstaaten sich bei der Aus
führung dieses Grundsatzes der Bundesakte bewegten, ist bekanntlich 
eine sehr verschiedene gewesen, und zwar sowohl vor als nach der 
Wiener Schlußakte, welche einer freieren Auslegung des zugesicherten 
landständischen Vertretungsrechtes den Boden entzog.

Der Weg, welchen Österreich hiebei beschritt, konnte von 
vornherein nicht zweifelhaft sein, und zwar ebenso wenig hinsicht-, 
lieh der praktischen Anwendung des Grundsatzes auf sein inneres 
Verfassungsrecht als im Hinblick auf sein Eingreifen in die Aus
gestaltung des Bundesrechtes. Österreich, welches durch Dezennien 
den Kampf um die alte Ordnung gegen Frankreich geführt hatte, 
war auch in die Befreiungskriege nur eingetreten, um die revolu
tionäre Universalmonarchie zu brechen und seine alte Macht wieder
zugewinnen; der Gedanke einer großen politischen Reform im
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Innern mußte Österreich nun um so ferner liegen, je  mehr Form 
oder Wesen einer solchen Reform wirkliche oder vermeintliche Ver
wandtschaft mit Schöpfungen besaß, welche in der französischen 
Revolution wurzelten.

Alles, was von dem ständischen Wesen zu einer Repräsen
tativvertretung hinüberleitete, alles, was die monarchische Gewalt 
wirksam einzuschränken vermochte, mußte von Österreich abgelehnt 
werden; Österreich konnte in seinem Ländergefüge im besonderen, 
wie in jenem des deutschen Bundes überhaupt nur für ständische 
Körper und nur für solche mit einem mäßigen, lediglich beraten
den Einflüsse eintreten.

In seinen eigenen Ländern besaß Österreich mit Ausnahme 
jener Gebiete, in welchen die durch die französischen Kriege ge
schaffene Zwischenherrschaft gewaltet hatte, durchwegs eine ständi
sche Organisation im Rahmen der einzelnen Provinzen. Das An
knüpfen an diese historischen Formen legte es nahe, in den neu-, 
beziehungsweise wiedererworbenen Provinzen die ständische Organi
sation zu schaffen oder neu zu beleben, ein Hinausgreifen über 
die engeren Grenzen der Provinzen zu einer allgemeinen reichs
ständischen Institution lag aber wohl von vornherein außerhalb des 
Horizonts der österreichischen Politik.

Die grundsätzliche Abneigung gegen eine Repräsentativ
verfassung wurde überdies durch das mächtige Hindernis unterstützt, 
welches sich aus Österreichs Doppelstellung innerhalb und außerhalb 
des deutschen Bundes gegen eine derartige unitarische Zusammen
fassung seiner Länder ergab.

Österreich gehörte dem deutschen Bunde bei weitem nicht mit 
seinem ganzen Ländergebiete an, ja nicht einmal der Länderkomplex, 
welcher außer Ungarn und Italien unter Österreichs Herrschaft stand, 
war zur Gänze deutsches Bundesgebiet. Es standen außerhalb des Bundes 
Galizien (bis auf Auschwitz und Zator) nebst der Bukowina; es 
waren in demselben nicht aufgenommen Dalmatien und das ehe
mals venetianische Istrien. Jede Zusammenfassung der deutschen 
Bundesländer Österreichs zu gemeinsamer ständischer Vertretung 
hätte sich daher in Widerspruch gesetzt mit allen jenen schon be
stehenden organisatorischen Einrichtungen, welche auf die Vereinigung 
der deutschen Bundesländer Österreichs mit den übrigen österreichi
schen Ländern, und zwar insbesondere mit den restlichen außer
ungarischen Ländern hinausliefen.
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So wirkten die verschiedensten Gründe zusammen, um Öster
reich in der Periode der Restauration von den Versuchen einer 
Reform der Landesvertretungen und von einer reichsständischen 
Schöpfung fernzuhalten. Zu einer Neugestaltung des Ständewesens 
schritt die Regierung nur in den nach der Kriegsperiode wieder-, 
beziehungsweise neugewonnenen Ländern, und zwar, den Mangel an 
schöpferischer Initiative deutlich bekundend, nicht einmal hier 
in allen.

In Lombardo-Venetien wurden schon durch die Patente vom 
7. und 24. April 1815 die Provinzial- und Zentralkongregationen 
geschaffen, in Tirol mit dem Patente vom 24. März 1816, in Galizien 
mit dem Patente vom 13. April 1817, in Krain mit dem Patente 
vom 29. August 1818 die in der Zwischenherrschaft beseitigten 
landständischen Verfassungen in neu kodifizierter Form wieder 
belebt.

Aber schon in Vorarlberg und Salzburg blieb es bei halben 
Maßregeln.

In Vorarlberg sollte nach dem Hofdekrete vom 17. Juli 1816 
(A. H. E. v. 12. Mai 1816) die von der bayerischen Regierung be
seitigte ständische Verfassung mit einigen Modifikationen in der 
Art, wie sie im Jahre 1805 bestanden hatte, wieder hergestellt 
werden; zur Ausführung gelangte aber diese Anordung nicht.

Desgleichen ward dem neu zu Österreich gekommenen Salzburg 
im Jahre 1826 (A. H. Resol. v. 14. Oktober) die Herstellung einer 
abgesonderten Landschaft, in Anlehnung an die alte ständische 
Dreigliederung verheißen; dieser ständische Körper trat aber nie in 
das Leben.!)

In den Gubernien des Küstenlandes und Dalmatiens wurde 
der Versuch einer ständischen Organisation gar nie gemacht; es 
blieb sonach auch in dem zum deutschen Bunde gehörigen Teile des

i) In der Eröffnungssitzung des durch die Februarverfassung geschaffenen 
V o r a r l b e r g e r  Landtages (6. April 1801) begrüßte der k. k. Landtagskommissär 
die Versammlung mit den Worten: »Nach fast 50 Jahren sind Sie wieder als frei 
gewählte Vertreter Ihres schönen Landes versammelt.« Und ähnlich lauteten die 
Worte des Landeshauptmannes in der Sitzung des S a l z b u r g e r  Landtages von 
dem gleichen Tage: »Mehr als zwei Menschenalter sind vergangen, seit in diesen 
Räumen die vormaligen Stände Salzburgs, deren Qedächtnistafeln diesen Saal 
schmücken, getagt haben.«
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Küstenlandes die Bundesakte selbst im dürftigsten Umfange unaus
geführt. !)

Das Ergebnis der politischen Restauration für Österreich war 
demnach der Bestand einer landständischen Verfassung in der über
wiegenden Mehrzahl seiner Länder und eines auch durch eine 
ständische Vertretung nicht eingeschränkten Absolutismus in den 
übrigen Ländern; dieser Zustand erhielt sich unverändert bis zu den 
Stürmen des Jahres 1848.2)

III. Die Provinzialstände und die Bewegung des Jahres 1848.

Faßt man das Wesen der ständischen Institutionen des Vormärz 
zusammen und vergleicht man es mit den politischen Schöpfungen, 
welche seit 1815 und mehr noch 1830 in anderen Ländern die 
Frucht der politischen Bewegung waren, so ist es klar, nach welchen 
Richtungen der österreichische Ständeorganismus den Reformtendenzen 
der Zeit nicht entsprechen konnte. Er konnte es erstens nicht im 
Hinblick auf seine einseitige Zusammensetzung, welche fast ausschließ
lich auf den oberen Ständen ruhte; er konnte es zweitens aber auch 
nicht mit Rücksicht auf die Machtlosigkeit der Vertretungskörper,

1) Das Gubernium des Küstenlandes bestand aus den völlig verschiedenen  
Teilen der Grafschaft Görz, der Stadt Triest, des altösterreichischen und des 
venetianischen Istrien. In Görz wäre die unter der französischen Herrschaft auf
gelöste Landschaft neu zu beleben gewesen, in Istrien hätte aber eine solche 
Institution neu geschaffen und in Triest an die M unizipalverfassung angeknüpft 
werden müssen.

Ebenso war das dalmatinische Gubernium eine neu geschaffene politische 
Einheit, bestehend zum größeren Teile aus dem ehemals venetianischen Dalmatien, 
zum kleineren aus der ehemaligen Republik Ragusa. Der Gedanke, die neue 
adm inistrative Einheit in einer ständischen Vertretung zur Geltung zu bringen 
oder den alten historischen Partikularismus in lokalen Ständevertretungen innerhalb 
der neuen Verwaltungseinheit zu bewahren, wurde von der österreichischen Restau
rationsregierung in Dalm atien so wenig als im Küstenlande erfaßt. Es waren hier 
offenbar ähnliche Schwierigkeiten vorhanden, wie bei Vorarlberg und Salzburg, 
wo wahrscheinlich auch die Zusammenfassung mit anderen Ländern (Tirol, Ober
österreich) zu einem  Statthaltereigebiet das Haupthindernis der Durchführung der 
ständischen Autonomie bildete.

2) Vgl. über die geschichtliche Entwicklung des österreichischen Stände
w esens die zusammenfassende Darstellung in dem Artikel »Länder, B. Landstände« 
des »Österreichischen Staatswörterbuches& von M i s c h l e r - U l b r i c h  (2. Aufl., 
III. Bd.), welche in dem ersten Teile über die »altösterreichischen Länder« 
L u s c h i n ,  im zweiten über »Böhmen« R i e g e r  zum Verfasser hat.
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aus denen er bestand. Als drittes endlich kam der M angel e in e r  
über die L a n d esg ren ze  hinausreichenden Organisation hinzu.

Eine von diesen Gesichtspunkten beherrschte Reformbewegung 
tritt aber in Österreich im Vormärz laut und offen nicht hervor. 
Wohl regte sich selbst in den der Öffentlichkeit verschlossenen pro
vinzialständischen Versammlungen der Geist der Opposition gegen 
die Regierung und wenigstens in einigen österreichischen Ländern 
(Tirol, Böhmen, Niederösterreich) wurde seitens der Stände ein aus
gesprochener Kampf für die landschaftlichen, beziehungsweise stän
dischen Gerechtsame aufgenommen. Allein, wenn es diesen Kämpfen 
auch an verfassungsrechtlicher Bedeutung nicht fehlte, so handelte 
es sich dabei doch immer zunächst nur um die Verteidigung ständischer 
Rechte und dieser Umstand ließ ein allgemeines Interesse selbst so 
weit nicht aufkommen, als ein solches bei dem Ausschluß der 
Öffentlichkeit überhaupt möglich gewesen wäre. Der Gedanke einer 
Erweiterung der Ständevertretung ist in den Ständeversammlungen 
des Vormärz nur sporadisch und ohne Erfolg aufgetaucht.')

Dieser Gedanke mußte sich also mühsam eine publizistische 
Vertretung suchen. Nur in der zensurflüchtigen Literatur, in welcher 
österreichische Stimmen außerhalb Österreichs zu Worte kamen,, 
war ein Medium zur Äußerung politischer Reformgedanken gegeben, 
nur hier begegnen wir daher den Spuren eines das Ständewesen be
treffenden Reformprogrammes. Die vielgenannte Schrift des Freiherrn

1) Das urkundliche Material über diese ständischen Vorgänge lindot sich 
zunächst in den »Beiträgen zum Verständnisse der ständischen Bewegung in den 
deutsch-österreichischen Provinzen« (Leipzig, 1848). In der Einleitung zu dieser 
Schrift wird (8. XVI) für die Landstände in den deutschösterreichischen Provin
zen der Ruhm in Anspruch genommen, daß sie die Ersten gewesen seien, welche 
den Kampf gegen das herrschende Regierungssystem mit Würde und Entschieden
heit aufgenommen haben. »Niederösterreich und Böhmen«, so heißt es dort, »stehen 
im Feuer, Steiermark rückt ins Feld.«

S p r i n g e r  behandelt »die ständische Bewegung in den deutsch-slawischen 
Ländern« im ersten Teile seines obzitierten Werkes (Leipzig, 1863) in einem  
eigenen Abschnitt (V, 3, S. 509—549).

Für Ö s t e r r e i c h  u. d. E. insbesondere liegt aus jüngster Zeit das auf reichem 
Quelleninatorial aufgebaute bedeutsame Werk von B i b i  vor »Die niederösterreichi
schen Stände im Vormärz« (Wien, 1911).

Für S t e i e r m a r k  gibt die Schrift I l w o f s  über »Franz Freiherrn von 
Kalchberg« (Graz, 1897) hinsichtlich der ständischen Bewegung im allgemeinen 
gleichfalls dankenswerte Andeutungen.
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von A n d r ia n  war es, welche für diese wie für viele andere politische 
Fragen der Zeit die erste, maßgebende Formulierung fand, und die 
Postulate dieser Schrift müssen daher auch an dieser Stelle fest
gehalten werden.1)

Die Verteidigung der ständischen Rechte ist der Ausgangs
punkt der Schrift, sie bleibt aber dabei nicht stehen, sondern ver
langt zugleich die Reform der Landstände als etwas unabweislich 
Notwendiges. Die Ständemitglieder sollen durch Vertreter der bürger
lichen und bäuerlichen Elemente vermehrt werden, und zwar so, daß 
die Vertreter der letzteren Gruppen den Vertretern der höheren 
Stände an Zahl gleichkommen sollen. Von den Reformvorschlägen 
auf anderen Gebieten sei hier nur so viel erwähnt, daß Andrian auch 
die Schaffung von Reichsständen will, daß er diese aber als Aus
schüsse der Provinzialstände im Auge hat; der ganze Verfassungs
bau ruht für ihn auf den Landtagen.

So deutlich aber auch hier und in anderen zensurflüchtigen 
Schriften die Forderung nach einer Reform des provinzialständi
schen Instituts ausgesprochen worden war, so bedurfte es doch des 
Jahres 1848, um diesem Begehren in Österreich selbst lauten Aus
druck zu verschaffen.

In den Zentralkongregationen von M ailand  und V en ed ig  
war die Bewegung schon um die Jahreswende eingeleitet worden 
(9. Dezember 1847 und 5. Jänner 1848), indem man, ohne zwar 
die staatsrechtliche Frage ausdrücklich zu berühren, die Einsetzung 
einer Kommission zur Prüfung der mißlichen Lage des Landes 
beschloß. In Venedig war dies der Anlaß zu der von M anin  ver
faßten Massenadresse zum Danke an die Zentralkongregation, in 
welcher neben der notwendigen »Achtung der Nationalität und Un
abhängigkeit der Verwaltung von der Wiener Hofkanzlei« bereits 
von der »Einsetzung einer wahren National-Repräsentation« die 
Rede war.

In den deutsch-slawischen Ländern trat eine analoge Bewe
gung während der ersten acht Wochen des Jahres nicht zutage. 
Hier wie in den außerösterreichischen deutschen Ländern kam die 
politische Agitation nachhaltig erst nach der Pariser Februar- 
Revolution in Fluß, und zwar hier erst dann, als die französische

L) Der I. Band der oberwähnten Schrift »Österreich und seine Zukunft* 
erschien im Jahre 1841 in Hamburg und erreichte 1843 die dritte Auflage.

Jahrbuch f. Landeskunde. 1913. 12
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Staatsumwälzung ihr Echo in dem ungarischen Reichstage ge
funden hatte.1)

In der zweiten Märzwoche begann auch in Österreich jener 
Adressen- und Petitionensturm, welcher die dunkel gärenden Volks
wünsche zum Ausdruck brachte. Die Unklarheit der ganzen Be
wegung trat natürlich nirgends deutlicher als in diesen Kund
gebungen zutage, die verschiedenartigsten Dinge wurden stürmisch 
verlangt, selbst die Forderung einer Volksvertretung stand nicht 
überall im Programm. Und wo das letztere der Fall war, da bezog 
sich das Petit bald auf die Reform der Landtage, bald, im Bunde 
mit dieser Forderung oder auch allein, auf die Schöpfung eines 
deutschen oder österreichischen Parlaments. Drei große Ziele waren 
somit der Verfassunggebung von Anfang an gestellt und es ist 
immerhin bezeichnend für die Gewalt der Bewegung des Jahres 
1848, daß keines derselben von der Bildfläche verschwand.

Die widerspruchsvolle Strömung in ein bestimmtes Bett zu 
leiten, war die schwierige Aufgabe der Regierung.

Der erste Versuch in dieser Richtung erfolgte von Seite der 
Regierung schon vor dem kritischen Tage des 13. März. Am 
12. März erfloß nämlich ein kaiserliches Kabinettsschreiben an den 
Obersten Kanzler, des Inhalts, der Kaiser habe beschlossen, aus 
allen Provinzen alter ständischer Verfassung ständische Mitglieder, 
u. zw. eines aus jedem Stande, nach Wien zu berufen und sie mit 
einem ad hoc bestellten Komitee zur Rücksprache und Antrag
stellung über ihre ständischen Verhältnisse und eventuell auch über 
die Bedürfnisse des Augenblicks in Berührung zu bringen. Die 
niederösterreichischen Stände, deren Zusammentritt am IB. März zu 
erfolgen hatte, sollten unverweilt zur Wahl der Deputierten schrei
ten. die anderen Stände aber zu diesem Zwecke ehemöglichst ver
sammelt werden.2)

1) In der Rede Ivos su t hs  vom 3. März, welche mit Recht die »Taufrede 
der österreichischen Revolution« genannt worden ist, wurde neben den Forderungen 
für Ungarn auch die Forderung einer konstitutionellen Verfassung für alle öster
reichischen Länder erhoben. »Die Zukunft unseres Vaterlandes«, so lautete der 
bezeichnende Passus, »ist nicht gesichert, so lange das Regierungssystem in den 
anderen Provinzen allen konstitutionellen Grundsätzen»grob widerspricht. Wir 
bitten daher, den kaiserlichen Thron mit konstitutionellen Einrichtungen umgeben, 
allen Lilndern Österreichs eine Verfassung geben zu wollen.«

-) F r i e d j u n g  behauptet in seinem Werke »Österreich von 1848 bis 1860 < 
(Bd. I, S. Iß), daß die auf Anton Springer zuriiekzuführende allgemeine Annahme,
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Dieses Kabinettschreiben stimmt in seinem Grundgedanken 
mit dem von den Führern der liberalen niederösterreichischen 
Ständepartei für den 13. März vorbereiteten Adreßentwurfe über
ein, denn auch dort wird die Einberufung von Abgeordneten aller 
Provinzialstände und die Mitteilung des Staatshaushaltes sowie 
weiterer Regierungsvorlagen an diesen durch Abgeordnete der nicht
ständischen Elemente des Staates verstärkten Zentralausschuß be
tont. i) Ein wesentlicher Unterschied liegt wohl darin, daß in dem 
ständischen Initiativantrag die unvermittelte Ausdehnung des stän
dischen Instituts auf nichtständische Elemente und eine sofort in 
den Kern der Staatsverwaltung eingreifende Tätigkeit des neuen 
Kollegiums ins Auge gefaßt ist, während das kaiserliche Kabinett
schreiben sich damit begnügt, Mitglieder der bestehenden Provinzial
stände in Wien zur Beratung mit der Regierung zu vereinigen; 
gemeinsam ist aber beiden Varianten die A n k n ü p fu n g  d er  R efo rm  
an das p ro v in z ia ls tä n d is c h e  I n s t i tu t  und  d ie  A n b a h n u n g  
e in e r  A rt  von G e s a m tv e r t re tu n g  a u f  G ru n d la g e  desse lben .

der Kaiser habe am 12. März die Berufung von beratenden Reichsständen ange
ordnet, unrichtig sei. W ir haben gegen diese Behauptung vor Jahren sofort 
»Stellung genommen und halten unseren Widerspruch heute noch energischer auf
recht ; es ist uns nämlich seither gelungen, das an den Obersten Kanzler (Inzaghi) 
erlassene fragliche Kabinettschreiben im Archiv des M inisteriums des Innern ein
zusehen und im niederösterreichischen Landesarchive zu konstatieren, daß die 
bezügliche Intimation durch den Obersten Kanzler an das niederösterreichische 
Ständepräsidium unverzüglich ergangen und daselbst am 13. März protokolliert 
worden ist. W ir bringen den Text dieses Kabinettschreibens, welcher schon 1850  
in der jüngst wieder viel erörterten Verteidigungsschrift der Stände gegen die 
»Genesis« (»Die niederösterreichischen Landstände und die Genesis der Revolution 
in Österreich im Jahre 1848.« W ien, Rohrmann, 1850) veröffentlicht worden ist, 
in der Beilage I. Das Intimationsschreiben Inzaghis an Montecuccoli vom 12. März 
schließt mit folgenden bezeichnenden Worten: »Ich beeile mich, Euere Exzellenz
hievon zur Bekanntgebung an die n.-ö. Herren Stände und mit dem Ersuchen in 
Kenntnis zu setzen, die entsprechende Einleitung zur Vornahme der A. h. an
geordneten Deputirtenwahl treffen und deren Ergebniß mir gefälligst anzeigen zu 
wollen. An die übrigen hierbei betheiligten ständischen Korporationen wird gleich
falls das Erforderliche erlassen. Genehmigen E. E. die Versicherung meiner vor
züglichsten Hochachtung.« Überdies erliegt im niederösterreichischen Landesarchive 
das kaiserliche Handschreiben vom 12. März, mit welchem dem Landmarschall 
Graf Montecuccoli eine Abschrift des fraglichen Erlasses an den Obersten Kanzler 
übermittelt wurde.

1) Vgl- den Wortlaut dieser Adresse in der obzitierten Schrift »Die n.-ö. 
Landstände und die Genesis«, S. 57 u. ff.

12*
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Es sind mit anderen Worten Nachklänge der Andrianschen Ideen, 
die uns hier begegnen, es ist eine abgeblaßte Nachbildung des 
preußischen »vereinigten Landtages«, welche den österreichischen 
Staatsmännern vorschwebt.

Der hiemit zum Ausdruck gelangte Gedanke ist auch unter 
den Stürmen der Märztage nicht aufgegeben worden. Im Gegenteile, 
schon am 14. März wurde nach der Verkündigung der Preßfreiheit und 
der Errichtung der Nationalgarde in einer speziellen kaiserlichen 
Kundmachung die Einberufung von Abgeordneten der Stände und 
Zentralkongregationen zum Zwecke des Beirates in legislativen und 
administrativen Fragen für einen ganz bestimmten Termin, näm
lich spätestens für den 3. Juli zugesagt1) und in dem kaiserlichen 
Patente vom 15. März schließlich, welches die Gewährungen der 
Märztage zusammenfaßte, ist der bedeutsame Passus enthalten: 
»Wegen E in b e ru fu n g  von A bgeordneten  a lle r  P ro v in z ia l-  
S tände und der Z e n tra l-K o n g re g a tio n e n  in der m ög lichst 
k ü rz e s te n  F r is t  mit v e r s tä rk te r  V e r tre tu n g  des B ürger
s tandes  und un te r  B e rü c k s ic h tig u n g  der bestehenden  P ro 
v in z ia lv e rfa ssu n g e n  zum B ehufe d e r  von Uns b esch lossenen  
K o n stitu tio n  des V a te r lan d es  ist das N öth ige  verfügt.«

Der von der Regierung vor den Märzereignissen eingenommene 
Standpunkt ist somit allerdings in mehrfacher Beziehung überholt,, 
denn für die Einberufung der ständischen Abgeordneten ist eine 
feste Zeitgrenze gesteckt, die Wirksamkeit derselben zunächst auf 
legislative und administrative Fragen im allgemeinen und schließ
lich auf die »Konstitution des Vaterlandes« insbesondere ausgedehnt, 
durch die verheißene »verstärkte Vertretung des Bürgerstandes« 
das Herbeiziehen von nicht ständischen Elementen sofort in Aussicht 
gestellt; der Angelpunkt der Reform bleibt aber nach wie vor das 
provinzialständische Institut und das Ziel der Entwicklung ist noch 
immer eine auf und aus den Provinzialständen aufgebaute Gesamt
vertretung, sei diese nun ständiger oder vorübergehender Natur, be
sitze sie diese oder jene Kompetenz. Mochte aus dem Zusammen
halt des Patentes vom 15. mit der Proklamation vom 14. März- 
immerhin ersichtlich sein, daß die unklar gefaßte Kompetenz der 
zur »Konstitution des Vaterlandes« einzuberüfenden Abgeordneten 
nur eine beratende und keine einseitig konstituierende sein konnte;.

1) Vgl. die von Franz P e y e r  herausgegebene »Wiener Chronik für da& 
Jahr 1848« (Wien, Sollinger, 1850), März, Nr. 6.
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die Bedeutung der verheißenen Zuziehung ständischer Abgeordneter 
lag trotz alledem darin, daß dadurch für die Verfassungsaktion der 
W eg der einfachen Oktroyierung ausgeschlossen wurde. Der ent
scheidende Punkt für die Entwicklung des österreichischen Ver
fassungslebens in diesem historischen Momente war, ob es der 
Regierung gelingen konnte, die Kontinuität zu wahren und den 
Übergang von den Provinzialständen zu einer Reichs Vertretung zu 
finden.

Der von der Regierung in Aussicht genommene Weg wurde 
von ihr von vornherein nur in unentschiedener, zurückhaltender 
Weise betreten; es geschah dies nämlich durch das Reskript vom 
18. März (auf Grund kaiserlicher Entschließung vom 16. März) an die 
Stände der deutschen Erblande, welches sich zwar auf die kaiserlichen 
Kundgebungen vom 14. und 15. März berief, aber als eine volle Aus
führung derselben nicht gelten kann.1) Soweit es sich um Reformen im 
Rahmen der Länder selbst handelt, spricht das Reskript deutlich; zu 
Anträgen über diezuschaffende Verstärkung des bürgerlichen Elementes 
im Ständewesen und über die Umgestaltung der Munizipal- und Ge
meindeeinrichtungen werden die Stände sofort aufgefordert. Hinsicht
lich der Verfassungsfrage im großen wird aber nur gesagt, daß der 
Monarch aus eigenem Antriebe unter Anerkennung der Rechte 
der Stände eine solche konstitutionelle Einrichtung zu treffen be
schlossen habe, welche das Band der Einigkeit zwischen den Ländern 
noch fester knüpfen könne, und daß die daraus sich ergebenden 
weiteren Bestimmungen den Ständen ehestens eröffnet werden sollten. 
Die Einräumung eines ständischen Einflusses auf diese Regierungs
aktion kann nur in dem allgemeinen Satze gefunden werden, welcher 
die Vorschläge der Stände zur Wohlfahrt und Sicherheit des Reiches 
gewärtigt. Ob hiemit schon der Weg der Oktroyierung offen ge
halten werden sollte, mag dahingestellt bleiben; unaufgeklärt bleibt 
es jedenfalls, daß das Reskript auf die durch das Proklam vom 
14. März und das Patent vom 15. März erfolgte Einberufung von 
Abgeordneten der Stände als eine vollzogene Tatsache verweist und 
doch jene Aufforderung zur Wahl von Deputierten nicht erneuert, 
welche, wie wir gesehen haben, in dem Kabinettschreiben vom
12. März angeordnet war und wenigstens an die niederösterreichi
schen Stände auch ergangen ist.

1
’) Der W ortlaut des Reskriptes folgt als Beilage II.
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Das Reskript vom 18. März ist von denselben Männern gegen
gezeichnet, deren Unterschriften unter dem Patente vom 15. März 
stehen; das am 17. März gebildete Ministerium war also an diesem 
Regierungsakte noch nicht beteiligt und die Unentschlossenheit über 
den zur Konstituierung des Reiches einzuschlagenden Weg eine schon 
von Anfang an vorhandene.1)

Zu einer Entschlossenheit in diesem Punkte ist aber auch das 
neue Ministerium lange nicht gelangt. Unter dem Drucke der täg
lich einstürmenden Ereignisse trat für das Ministerium die Konstitu
tionsfrage sichtlich überhaupt hinter anderen Aufgaben zurück, 
welche die Märzbewegung aufgeworfen hatte, wie das Preßgesetz 
und die Organisierung der Nationalgarde; abgesehen hievon ist das 
Schwanken des Ministeriums zwischen den zwei zunächst gangbaren 
Wegen zur Konstituierung, Vorberatung durch Ständeabgeordnete 
oder Oktroyierung, wohl insbesondere dadurch vermehrt worden, daß 
nicht nur in den weitesten Kreisen der Öffentlichkeit, sondern bezeich
nenderweise aus den Reihen der Stände selbst der Ruf nach der

') Das Reskript vom 18. Milrz ist gezeichnet von I n z a g h i  als Oberstem 
Kanzler, P i l i e r s d o r f  und W e i n g a r t e n  als Tlofkanzlern. Der Rücktritt Inzaghis 
vom Amte erfolgte am 20. März.

Das erste Ministerium nach den Märztagen wurde am 17. März gebildet, 
und zwar aus K o l o w r a t  als provisorischem Ministerpräsidenten, F i c q u e l m o n t  
als Minister des Äußern und des kaiserlichen Hauses, P i l i e r s d o r f  als Minister 
des Innern, T a a f f o  als Justizminister und K ü b e c k  als Finanzminister.

Das Märzministerium war bekanntlich sofort nach seinem Entstehen von 
vielen Veränderungen heimgesucht.

Der provisorische Ministerpräsident Kolowrat wurde zuerst wegen eines 
heftigen Unwohlseins von der Leitung des Ministerrates zeitweilig losgezählt, mit 
interimistischer Übertragung der Leitung an Ficquelmont; die definitive Enthebung 
Kolowrats folgte am 21. April. Anfangs Mai trat Ficquelmont zurück und das 
Präsidium wurde einstweilen von dem Minister des Innern übernommen.

Justizminister Taaffe trat am 19. April zurück, an seiner Stelle übernahm 
Kommaruga, welcher seit 27. März Unterrichtsminister war, das Justizministerium  
unter interimistischer Fortführung des Unterrichtsministeriums.

Finanzministor Kübeck hatte seinen Platz gleichfalls schon nach einigen 
Wochen Philipp Krauß geräumt.

Das nach dem 17. März geschaffene Kriegsministerium hatte Ende April 
(nach Zanini) schon den zweiten Portefeuilleträger in dem Grafen Latour.

Die Verfassung vom 25. April ist gegengezeichnet von den Ministern 
Ficquelmont (Minister des Äußern und provisorischer Präsident), Piliersdorf (Minister 
des Innern), Sommaruga (Minister des Unterrichtes), Krauß (Finanzminister), 
Zanini (Kriegsminister).
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Oktroyierung erscholl, von welcher man sich eine rasche Lösung der 
Staatskrise erhoffte.1)

Die zum Zwecke der Konstitution des Vaterlandes verheißene 
Versammlung von Ständevertretern um den Thron ist durch die 
Regierung nicht ins Leben gerufen worden, an die Stelle 
einer offenen Regierungsaktion zur Sammlung der ständischen Ele
mente trat wenigstens formell eine andere Initiative, nämlich jene 
des niederösterreichischen Ständepräsidiums, und auch diese nur mit 
beschränkteren Zielen; denn der Schritt des niederösterreichischen 
Ständepräsidiums in dieser Richtung knüpfte nicht an das Patent 
vom 15. März, sondern an das Reskript vom 18. März an.

IV. Die Tagung des ständischen Zentralausschusses.
Am 28. März richtete der Landmarschall Niederösterreichs 

(Graf Montecuccoli) an die Stände der übrigen Länder die Ein
ladung-), je  vier Abgeordnete zu einem Zentralausschuß nach Wien 
zu entsenden, dessen Tagung am 10. April beginnen sollte. Er 
erklärte, damit einem Wunsche zu folgen, welcher bei einer 
Besprechung von Ständemitgliedern aus vielen Provinzen dahin

*■) Am 23. März hat die Regierung noch an dem Standpunkte des 
Patentes vom 15. März festgehalten, denn in der Erledigung der Prager W enzels
badadresse von diesem Tage wird die Verbesserung des gerichtlichen Verfahrens 
als Aufgabe der »Versammlung der Abgeordneten aller Provinzialstände« be
zeichnet. Noch deutlicher spricht sich P i l i e r s d o r f  selbst in seinem Aufrufe zu 
Vertrauen, Ruhe und Gesetzachtung vom 2(i. März (W iener Zeitung vom 27. März,
S. 2) aus. > Das kaiserliche Wort vom 15. März d. J. wird in seinem vollen Um
fange gelöst werden«, heißt es dort. Allerdings wird weiter gesagt: »Damit die 
Einberufung der Abgeordneten aus allen Provinzen zum Behufe der Konstitution 
des Vaterlandes und früher, als es die erste A. h. Zusicherung in Aussicht ge
stellt hat, geschehen könne, ist, sowie jeder, der die Verschiedenheit der einzelnen  
Bestandteile des Kaiserreiches kennt, sich überzeugt fühlen muß, eine sorgfältige 
reife Erwägung geboten«; immerhin erscheint die Einberufung der Abgeordneten 
hier noch immer als Aufgabe der Regierung. Tags darauf muß die Regierung 
aber zum Verzicht auf dieses Programm schon nahezu entschlossen gewesen sein, 
weil sie dem niederösterreichischen Ständepräsidium die Einberufung jenes Zentral
ausschusses überließ, mit welchem wir uns hier beschäftigen.

-) D ie Einladung ist an die Stände von Oberösterreich, Böhmen, Mähren und 
Schlesien, Galizien, Steiermark, Tirol, Krain, Kärnten und den schlesischen Stände
konvent ergangen. Die Einladung Oberösterreichs und Galiziens umfaßte wegen des 
ständischen Zusammenhanges vielleicht auch Salzburg und gewiß die Bukowina. Vor
arlberg, Görz, Triest, Istrien und Dalmatien waren aber wenigstens bei dieser ersten 
allgem einen Einladung übergangen. Der Wortlaut der Einladung folgt als Beilage III.
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geäußert worden sei, daß die Vorberatung der in dem kaiserlichen 
Reskripte vom 16. März von den Provinzialständen verlangten 
Anträge in einem gemeinsamen Ausschuß aller Provinzialstände 
erfolgen und daß das Resultat der Beratung über diese zwei Punkte 
(Erweiterung der ständischen Institutionen durch eine ausgedehntere 
Vertretung des vierten Standes und Umgestaltung der Gemeinde- und 
Munizipaleinrichtungen) den einzelnen Provinziallandtagen zur Be
ratung und Schlußfassung vorgelegt werden sollte. Diese Einladung 
wurde durch die Ankündigung unterstützt, die niederösterreichischen 
Stände würden allsogleich zwei Abgeordnete aus den oberen Ständen 
und zwei aus dem Bürgerstande bestimmen und sie hätten bei der 
Dringlichkeit der Sache schon zwei Komitees mit den Vorarbeiten 
für die Lösung der zwei bezeichneten Fragen beauftragt. Daß die 
Regierung von diesem Schritte unterrichtet und mit demselben ein
verstanden war, darauf deutet der weitere Passus in dem Einladungs
schreiben Montecuccolis hin, er sei nicht nur selbst von der Not
wendigkeit einer solchen Vorberatung zu einigem und kräftigem 
Zusammenwirken der sämtlichen Stände durchdrungen, sondern auch 
überzeugt, daß die Regierung selbst eine solche Einigung wünschen 
müsse. Trotzdem ist die Veranstaltung nicht nur formell eine 
ständische Aktion, sondern sie erscheint auch materiell infolge der 
engen Begrenzung ihrer in der Einberufung bezeichneten Aufgaben 
als eine mit jener Versammlung, welche das Patent vom 15. März 
im Auge hatte, nicht identische; der Name »Zentralausschuß« knüpft 
deutlich an die niederösterreichische Ständepetition vom 13. März 
an und von der »Konstitution des Vaterlandes« ist bezeichnender 
Weise keine Rede.

Die Einladung wurde von allen Ständepräsidien zustimmend 
beantwortet, nur die Antwort aus Böhmen war eine dilatorische1) ;

1) Die Antwortschreiben der Stände erliegen in dem niederösterreicliischcn 
Landesarchiv im Fasz. (52 (Reichs-Angelegenheiten, 1848), sub Nr. 3407.

Der Öberösterreichische ständische Ausschuß zeigt am 4. April an, daß er 
aus den oberen Ständen und dem Bürgerstande vier Mitglieder gewählt habe 
(Freiherrn v. Stiebar, R. v. Spaun, Dr. Wiser, Forster), ohne aber die Gliederung 
der Ageordneten nach Ständen ausdrücklich mitzuteilen.

Die Note des steiermärkischen Landeshauptmannes vom 30. März besagt, 
daß die steiermärkische Ständeversammlung sich ganz einverstanden erklärt habe 
und vier Abgeordnete wählen werde, und zwar zwei Ständemitglieder und zwei 
Abgeordnete des Bürgerstandes.
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am 10. April traten die Abgeordneten aus neun Ländern unter dem

Die Note des kärntnerischen Landeshauptmannes vom 5. April teilt mit, 
daß der verstärkte ständische Ausschuß in der Sitzung vom 1. April Graf Lodron 
und Ritter v. Tschabusclinigg als Abgeordnete des Gremiums der Stände gewählt 
habe, denen über W ahl der Bürger und Grundbesitzer Dr. Josef Janesch und 
Josef Thaller beigegeben werden.

Der provisorische Landtag Ivrains wählte laut der Note vom 6. April vier  
Abgeordnete, und zwar zwei Herren und Landleute (Graf Hohenwart und Freiherrn 
v. Codelli) und zwei Advokaten (Dr. Burger und Dr. Orel).

D ie ständische Aktivität Tirols dankt mit Schreiben vom 1. April für die 
Einladung, der sie gern durch Absendung von vier Abgeordneten aus den vier  
Ständen Folge leisten möchte, allein die Erfüllung dieses W unsches sei bei der 
Kürze der Zeit und der bedrängten Lage der Provinz, die von mehreren Seiten 
an ihren Grenzen von feindlichen Einfällen bedroht werde, nicht möglich. Damit 
aber das Land bei dieser für sein Interesse so wichtigen Vorberatung nicht un- 
vertreten bleibe, so ermächtige die ständische Aktivität die Mitglieder der Landes
schutzdeputation (Dr. v. Widmann und Dr. Schuler), welche gegenwärtig im Auf
träge der letzteren zur Besorgung von ständischen Angelegenheiten in W ien ver
weilen, im Namen der vier Stände Tirols den Sitzungen des Zentralausschusses 
beizuwohnen.

Die Note des mährischen Landtagsdirektors vom 31. März eröffnet, die 
Ständeversammlung habe am 30. März beschlossen, zunächst Graf Stockau und 
Ritter v. Neuwall, beziehungsweise als deren Substituten Graf Belcredi und 
Freiherrn v. Widmann, dann von Seite des Bürgerstandes die Bürger und H aus
besitzer Dr. Stella und Dr. Mandelblüh abzusenden, jedoch nur als referierende 
Organe, ohne bindendes Votum und bloß ad informandum, beschränkt auf die 
Fragen der Einladung.

V on Seite des schlesischen ständischen Konventes liegt ein Antwortschreiben 
nicht vor.

D ie Note des böhmischen Landesausschusses vom 5. April geht auf die 
Hindernisse der Beschickung umständlich ein. D a die neue, auf allgemeiner Wahl 
der Bürgerschaft begründete Reorganisation der Vertretung und politischen Ver
waltung der Hauptstadt Prag noch immer nicht vollendet sei und auch weder
eine ständische Versammlung noch der verstärkte Landesausschuß bisher habe 
zusammenberufen werden können, so sei die W ahl der vier Deputierten für die 
vorgeschlagene Zusammentretung noch nicht möglich gewesen. Der Landesausschuß 
werde bemüht sein, diese W ahl, so bald sie möglich werde, alsogleich einzuleiten, 
könne jedoch vorläufig noch nicht die Zusicherung geben, die vier Deputierten 
bereits am 10. April in W ien eintreffen zu machen.

Der galizische Landesgouverneur bezeugte in einem als Legitimationspapier 
ausgestellten Schreiben vom G. April, daß vom ständischen Ausschüsse im Verein 
m it den eben in Lemberg anwesenden Mitgliedern der galizischen Stände Fürst 
Leo Sapieha, Graf Titus Dzieduszycki und Ritter v. lvrainski als Vertreter der 
adeligen Gutsbesitzer gewählt wurden und daß diese Herren im Verein mit
den von der Bürgerschaft (das Schreiben sagt »der hiesigen«) gewählten Wort
führern, Dr. Czajkowski und Handelsmann Florian Singer; sich ebenso sehr
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Vorsitz des niederösterreichischen Landmarschalls zu einer bis zum 
17. April dauernden Tagung zusammen.1)

Wie der niederösterreichisehe Landmarschall bei der Eröffnung 
mit Freude konstatierte, waren mit Ausnahme von Böhmen und 
Galizien aus allen Provinzen mit ständischen Institutionen Ab
geordnete erschienen.2) In der zweiten Sitzung zeigte er an. daß 
auch galizische Deputierte angekommen seien und nur vorerst die 
Erledigung ihrer Petition abwarten wollten3), sowie, daß Böhmen 
binnen wenigen Tagen Abgeordnete entsenden werde. Diese Er
wartungen gingen aber nicht in -Erfüllung; der ursprünglich ver
tretene Länderkreis wurde nur dadurch erweitert, daß in der
5. Sitzung auch ein Mitglied aus Triest (Dr. Platner) erschien. 
Es waren sonach im ganzen Abgeordnete aus neun, beziehungs
weise zehn Provinzen versammelt. Das Protokoll verzeichnet die 
anwesenden Deputierten in folgender Reihung der Länder: 1. Nieder
österreich, 2. Oberösterreich, 3. Salzburg, 4. Steiermark, 5. Mähren,
6. Schlesien, 7. Kärnten, 8. Krain, 9. Tirol, beziehungsweise 
10. Triest.4)
durch Intelligenz als durch den aufrichtigen Willen auszeichnen, ihrem Vater- 
lande mit Beachtung der Interessen der ganzen Monarchie zu nützen.

1) Salzburg erscheint, hier als Land mit besonderer Vertretung, daher die 
Neunzahl; eine Einladung war nur an Oberösterreich ergangen, es ist unklar, von 
wem die Entsendung erfolgte.

'-) Für Böhmen erblickte der Landmarschall den Verhinderungsgrund in 
dem Ausfall des auf den 30. März anberaumten Landtages, er hoffte aber, wenig
stens einige in Wien anwesende böhmische Landstände demnächst zuziehen zu 
können. Er hatte hiebei offenbar jene Landstände im Auge, welche am 2. April 
dem Kaiser eine Adresse um Gleichstellung der tschechischen und deutschen 
Nationalität und eine entsprechende Erweiterung der Vertretung auf dem Land
tage oder sonstigen Landesvorsammlungen in Böhmen überreicht hatten. (Vgl. 
Wiener Zeitung vom 10. April.)

•') Die galizische Adresse war dem Kaiser .schon am ü. April überreicht 
worden; am 10. April erklärte die galizische Deputation in einer Kundmachung, 
daß sie sich teile und der in Wien zurückbleibende Teil die Allerhöchste Ent
schließung auf die Adresse ab warte. (Vgl. Peyer’s Chronik für das Jahr 1848. 
April. Nr. 31.)

4) Im Protokoll der 4. Sitzung steht Tirol an fünfter Stelle und folgen 
dann die Länder von Mähren an; im Protokoll der 5. Sitzung nimmt Steiermark 
die dritte Stelle ein und kommen dann Salzburg, Mähren u. s. w.

Die besondere Vertretung Salzburgs ist sehr bemerkenswert, denn eine be
sondere Einladung an Salzburg war wenigstens am 28. März nicht ergangen. Die 
Berücksichtigung Salzburgs als besonderes Land steht auch im Widerspruche mit 
dem Referate Kleyles über die Reichsstände, welches bei der Bildung der ersten
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Auf die einzelnen Länder entfielen, der Einladung entsprechend, 
in der Regel vier Abgeordnete. Eine größere Zahl findet sich zunächst 
für Niederösterreich, und zwar insofern, als der Vorsitzende (Moute- 
cuccoli) und die Referenten über die Zahl der Abgeordneten hinaus 
diesem Lande angehören; als letztere erscheinen nämlich überzählig 
R. v. Kleyle in sämtlichen Sitzungen und in der 6. Sitzung noch 
Frh. v. Doblhoff und Dr. Bach, *) Außerdem ist Steiermark in der
1. Sitzung durch sechs, in der 2. und 3. durch fünf Abgeordnete 
vertreten. Aus Tirol hingegen sind, wie schon gesagt, nur zwei und 
aus Triest nur ein Abgeordneter zu verzeichnen.2)

Die Beteiligung der Abgeordneten an den Sitzungen war im 
ganzen eine sehr rege und gleichmäßige. In der Eröffnungssitzung 
fehlte außer dem Vertreter von Triest nur ein Abgeordneter aus 
Salzburg (Grschnitzer) und die einmal Erschienenen harrten größten
teils bis zum Schlüsse aus.3)

und zweiten Kammer Salzburg nur als Teil von Oberüsterreich in Betracht zog. 
Es ist daher sehr begreiflich, daß bei dem Vortrage dieses Referates in der 2. Sitzung 
ein Salzburger die Frage stellte, ob unter der vorgeschlagenen Zahl oberöster
reichischer Abgeordneter für die erste Kammer (15) auch die salzburgischen ent
halten seien, und auf die bejahende Antwort Kleyles die Bitte aussprach, die Salz
burger besonders zu berücksichtigen, da sie schon besonders hier säßen. »Ich 
bemerke dieses«, so sagte der Redner, > nur im Interesse derjenigen, die uns ge
schickt haben, damit uns kein Vorwurf trifft.«

H ingegen fehlt es bei Vorarlberg sowohl an einer Einladung als an einer 
Vertretung.

1) Aus dem Protokoll des provisorischen niederösterreichischen ständischen 
Ausschusses vom 9. April ersehen wir, daß diese nach den Märztagen gebildete, 
erweiterte Ständevertretung die W ahl vollzogen hatte, und zwar derart, daß aus 
den oberen Ständen Mitis, Brenner und Stifft mit der Maßgabe gewählt wurden, 
daß Breuner und Stifft zu alternieren hatten. Dies wurde aber nicht eingehalten, 
denn Stifft war in jeder Sitzung anwesend und Breuner erscheint zwar nur in der
2. und 4. Sitzung, aber neben Stifft und Mitis. In der 4. Sitzung läßt sich das 
Eingreifen Breuners durch das Fehlen der Bürger-Abgeordneten (Hye, Seiller) 
erklären, in der 2. Sitzung, in welcher das Protokoll Breuner zwar nicht in der 
Präsenzliste, jedoch in der Debatte (S. 6) verzeichnet, wären aber danach für 
Niederösterreich in der Tat, von dem Referenten abgesehen, fünf Abgeordnete 
eingetreten.

2) Die Personalien der Abgeordneten finden sich in der Beilage IV.
3) Die abnormale Vertretung der Steiermark ward allerdings sehr bald ein

geschränkt, da Graf Stubenberg schon nach der 1. und Graf Attems nach der
3. Sitzung ausschied; außer diesen fielen vor dem Abschluß nur noch Seiller (nach 
der 2.), Tarnoczy (nach der 3.), Fischer (nach der 4.), Hye, Frh. v. Stiebar, 
Gschnitzer, Nord, W asserfall, Platner (nach der 5. Sitzung) ab.
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Das Programm der Versammlungstätigkeit, welches in der 
Einladung an die Stände enthalten war, wurde in der 1. Sitzung 
des Zentralausschusses neuerlich förmlich entwickelt.

In der Eröffnungsrede knüpfte der niederösterreichische Land
marschall nämlich ausdrücklich an das a. h. Reskript vom 16. März 
an, in welchem die Provinzialstände aufgefordert worden seien, Vor
schläge zu einer Reform ihrer Verfassung sowie zu einer neuen 
Munizipal- und Gemeindeordnung zu erstatten; dies habe der nieder
österreichischen ständischen Stelle (»uns«, sagte der Redner) die 
Veranlassung gegeben, zunächst eine Einladung an sämtliche Stände 
zu einer gemeinschaftlichen Besprechung über die Hauptgrundzüge 
ergehen zu lassen. Die gegenwärtigen feudalständischen Korpora
tionen könnten den Forderungen einer konstitutionellen Monarchie 
kaum mehr entsprechen und in ihrer jetzigen Gestalt als Organe 
der Provinzen nicht mehr bestehen; bei der Ähnlichkeit der Ver
fassungen in allen Provinzen dürfte es aber nicht unmöglich sein, 
sich über eine neue, in allen Provinzen mit einigen Modifikationen 
anwendbare Form zu einigen, durch welche eine Vertretung aller 
bis jetzt noch nicht vertretenen Elemente herbeigeführt und 
gewissermaßen ein Provinzialparlament gebildet würde.

Die grüßte Unregelmäßigkeit zeigte sich bei den nicderüsterreichischen Ab
geordneten, welche offenbar noch durch andere Vorkommnisse in Wien in An
spruch genommen waren; Mitis fehlte in der 3. und 5., Hye in der 3., 4. und, wie 
wir oben sahen, in der G., Seiller in der 3. bis (5. Sitzung. Eine Absage während 
der Session kam sonst nur noch bei Stockau (in der 3.) und bei Neuwall (in der
5. Sitzung) vor.

Die Sitzungen wurden am 10. April begonnen und am 17. April (d. i. am 
Montag der Karwoche) geschlossen; bei den drei ersten Sitzungen (Montag, den 10., 
Mittwoch, den 12., Freitag, den 14.) verzeichnet das Protokoll die Anfangsstunde 
(1/211, V jll, 10 Uhr vormittags), die Sitzung für Samstag, den 15., war von 
vornherein auf 12 Uhr anberaumt, für jene von Sonntag, dem 16., und Montag, 
dem 17., dürfte nach der Schlußzeit (1/23 und 3) und auch sonst auf keine 
frühere Stunde zu schließen sein. Die Konkurrenz mit den fortlaufenden Sitzungen 
des provisorischen niederösterreichischen ständischen Ausschusses war für die 
Anberaumung der Sitzungszeit gewiß von einigem Einfluß.

Die Protokolle beruhen auf stenographischen Aufnahmen; für jede Sitzung 
ist die Anwesenheit von vier Stenographen (Karl Hauser, Josef Lebitschnig, Franz 
Simetzberger, Josef Weyringer) verzeichnet. Die Protokolle umfassen 8, 9, 9, 9, 
10 und 8 gedruckte Folioseiten und außerdem liegt noch das Referat über die 
Konstitutionsfrage in 10 gleichen Folioseiten abgesondert vor; die übrigen Referate 
sind den Protokollen eingeschaltet.
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Der Referent (Ritter v. K ley le )  ging aber über dieses von 
dem Vorsitzenden entwickelte Programm sofort hinaus. Bei den 
Beratungen des niederösterreichischen Komitees1) sei immer der 
Gedanke an die Reichskonstitution an die Spitze gestellt worden; 
wohl könnten die Vorschläge des Komitees hinsichtlich der Reichs
verfassung hier nicht zur Vorlage gelangen, da durch das a. h. Reskript 
die Stände nur zu einer Reform der Provinzial-Ständeverfassung 
aufgefordert worden seien, allein als den leitenden Gesichtspunkt 
bei den Anträgen über die Provinzialstände müsse er doch die stete 
Rücksicht auf die Reichsstände bezeichnen. Die Vorschläge beruhten 
demnach auf der Voraussetzung, daß nach dem Wortlaute des 
Patentes vom 15. März die Reichsstände aus Abgeordneten der 
Provinzialstände zu bestehen hätten; beide Versammlungen müßten 
gesetzgebende und daher auf gleiche Weise, nämlich nach dem 
Prinzipe der Volksvertretung, gebildet sein.

Infolgedessen sollten die Provinzialstände, das Wesen einer 
Ständevertretung nahezu aufgebend, künftig nur in zwei Abteilungen 
zerfallen, nämlich 1. in die Vertreter des großen Grundbesitzes und
2. in die Vertreter der Gemeinden, welche zusammen eine unteilbare 
Kammer zu bilden hätten. Der Begriff des großen Grundbesitzes 
sollte durch einen von Land zu Land verschiedenen Grundsteuer
zensus gesetzlich fixiert werden und in dem aus diesen »Ritter
gutsbesitzern« zu bildenden Ritterstande ein Teil der alten drei 
oberen Stände mit neuen Elementen zu einer modernen Aristokratie

1) Der provisorische niederösterreichische ständische Ausschuß, welcher vom 
18. März bis zum 2. Mai versammelt war, hatte in seiner (5. Sitzung (27. März) 
auf einen Initiativantrag Bachs ein siebengliedriges Komitee (Bach, Breuner, 
Doblhoff, Hye, Mitis, Plasun, Schmerling) zur Reform des provinzialständischen  
Institutes eingesetzt. Der Referent Kleyle, welcher im Plenum in der 11. Sitzung 
(12. April) Bericht erstattete und im Zentralausschusse als Berichterstatter auf
trat, hatte dem Komitee wenigstens ursprünglich nicht angehört; vielleicht ist er 
infolge des Abganges Schmerlings nach Frankfurt in dasselbe gelangt. Der pro
visorische niederösterreichische ständische Ausschuß brachte seine Beratung über 
die Reform der Provinzialverfassung am 12. April in einer späten Abendsitzung 
zum Abschluß und mit einer Kundmachung von demselben Tage wurde im Sinne 
der gefaßten Beschlüsse eine verstärkte Ständeversammlung als provisorischer Land
tag einberufen. Der Parallelismus dieser Beratung mit jener des ständischen Zentral
ausschusses in den Sitzungen vom 10., 12., 14. und 15. April ist auffällig, aber mehr 
noch die Durchführung der niederösterreichischen Beschlüsse, ohne den Abschluß der 
Beratungen des Zentralausschusses abzuwarten. Vgl. Protokolle über die Beratungen 
des provisorischen niederösterreichischen ständischen Ausschusses. W ien 1848.
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z usam m engefaßt sein. Bei den Gemeinden aber hätte, ohne Unter
scheidung zwischen Stadt- und Landgemeinden, auf 15.000 Ein
wohner ein Abgeordneter zu entfallen, so daß sich nur für die 
größeren Städte ein Sonderwahlrecht ergab: eine grundsätzliche 
Trennung von Bürger- und Bauernstand kam nicht vor. Für die 
Zahl der Ritterschaftsabgeordneten eines jeden Landes wurde die 
Größe und der Ertrag des produktiven Bodens der Provinz als 
maßgebend bezeichnet; auf Niederösterreich sollten demnach 40 Ab
geordnete der Ritterschaft und ungefähr 90 der Gemeinden ent
fallen. ')

Dieser durchgreifenden Reform gegenüber verhielt sich der 
Vorschlag, welcher von steiermärkischer Seite entworfen war (und 
vom Landeshauptmann Graf A ttem s mitgeteilt wurde), wesentlich 
konservativ; hier gab es keine Klassifikation nach dem Besitze, 
sondern war nur eine erweiterte Ständevertvetung in Aussicht 
genommen.

Der eigentliche Angriff gegen den niederösterreichischen Vor
schlag wurde aber merkwürdigerweise nicht von diesen nahe
liegenden Ausgangspunkten unternommen, sondern gegen die Voraus
setzung, auf welcher der ganze Vorschlag fußte, erhob sich die 
Anfechtung. Von Seite eines kärntnerischen Vertreters (Ritter von 
T schabuschn igg) wurde die Notwendigkeit der analogen Kon
struktion des Reichstages und der Landtage lebhaft bestritten; der 
Wirkungskreis beider müsse ein verschiedener sein, da nur ersterer, 
nicht aber auch letztere das Recht der Gesetzgebung und Steuer- 
bewilligung besitzen könnten; daher bestehe die Notwendigkeit gleicher 
Bildung und eines organischen Zusammenhanges nicht. Von der 
Forderung, den Reichstag nicht aus den Provinziallandtagen, 
sondern auf der breitesten Basis und nach den freisinnigsten Grund
sätzen zu errichten, gelangte man aber auf dieser Seite zu dem 
zweiten, gegensätzlichen Postulate, bei den Provinziallandtagen die 
historische Zusammensetzung zu berücksichtigen und lediglich eine 
erweiterte Ständevertretung zu bilden.

') Das Wahlrecht sollte in den Gemeinden außer den allgemeinen Er
fordernissen im besonderen auf der Entrichtung irgend einer direkten Steuer oder 
einem bestimmten Einkommen fußen, mit Ausnahme einiger von dem Erfordernisse 
des Zensus befreiter Wählerkategorien; die Wahl selbst sollte hier indirekt erfolgen. 
Das Wahlrecht in einer Wählerklasse und in irgend einem Wahlbezirke war (die 
Zurücklegung des 30. Lebensjahres vorausgesetzt) mit der Wirkung der Wähl
barkeit in jeder Wählerklasse und im ganzen Lande ausgestattet.
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Die Verteidigung des niederösterreichischen Vorschlages gegen 
diesen Angriff wurde durch den Referenten und den Landmarschall 
nur schwach geführt; nicht aus inneren, dem Wesen der Landes
vertretungen entlehnten Gründen, sondern nur wegen des voraus
gesetzten Zusammenhanges der künftigen Reichsstände mit den 
Provinzialvertretungen wurde der Antrag aufrecht gehalten. Wenn 
die Reichsstände nicht aus den Provinzialständen hervorgehen, 
sondern selbständig gebildet werden sollten, dann könnte, dies gab 
der Referent unbedenklich zu. bei den Provinzialständen den histo
rischen Rechten größere Rechnung getragen werden. Die Ansicht, 
daß die Frage der Reichskonstitution allen anderen vergehen müsse, 
war sonach sichtlich die allgemeine; nur über den Zusammenhang 
der Reichsverfassung mit den Landesverfassungen bestand die 
Meinungsverschiedenheit, und dieser Zwiespalt hemmte den Ent
schluß.

Die Lösung ergab sich nicht durch den Sieg einer dieser zwei 
gegensätzlichen Meinungen, sondern durch die Rücksicht auf ein 
drittes Moment.

Wie der beherrschende Charakter der Konstitutionsfrage im 
großen für die Frage der Landesverfassungen von keiner Seite be
zweifelt wurde, so wurde unverkennbar auch das Recht der Krone, 
die Reichsverfassung zu oktroyieren, allseits anerkannt, Ja. mehr als 
das, und dies ist für die politische Auffassung des Moments durch 
die Versammlung das Bedeutsamste, man wünschte nichts sehnlicher 
als die Oktroyierung der Konstitution, um festen Boden zu gewinnen, 
und dieser Wunsch eröffnete den Ausweg aus der Wirrnis der 
Meinungen. Bei dem Streben nach Führung durch das Ministerium 
in der großen Verfassungsfrage gelangte man in der ersten Sitzung 
(von dem Beschlüsse auf Mitteilung der vorgetragenen niederöster
reichischen und steiermärkischen Referate an die Mitglieder abge
sehen) zu keiner weiteren Einigung, als zu dem Ersuchen an den 
Landmarschall, bei dem Minister des Innern über die Grundzüge 
der Konstitution eine Anfrage zu stellen. Der Standpunkt des Zentral
ausschusses in der Verfassungsfrage ist durch diese Anfrage klar 
gekennzeichnet, er bedarf keiner weiteren Erläuterung; so wie der 
Landmarschall in dem Schlußwort der ersten Sitzung die Ein
stimmigkeit der Versammlung darin konstatieren konnte, daß die 
beiden vorgelesenen Referate allen Deputierten mitgeteilt werden 
sollten, so konnte er gleichfalls sicher sein, einem einhelligen
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Wunsche zu entsprechen, indem er sich bereit erklärte, die be- 
zeichnete Anfrage an das Ministerium zu stellen.1)

In der zweiten Sitzung (12. April) berichtete der Landmarschall, 
er habe nach dem Wunsche des Zentralausschusses bei dem Minister 
des Innern angefragt, ob die Reichsstände eine konstituierte oder 
eine konstituierende Versammlung seien, und um Mitteilung der 
Grundzüge der Verfassung gebeten. Der Minister habe darauf be
stimmt geantwortet, daß die Reichsstände als konstituierte berufen 
werden sollen, daß er über die Konstitution ganz bestimmte Mit
teilungen für den Augenblick nicht machen könne, aber eine Komitee
beratung veranstalten werde, zu welcher er aus jeder Provinz einen 
Abgeordneten einladen wolle.

Diese Mitteilung war für den Zentralausschuß ausreichend, 
um sich auf einen wesentlich anderen Standpunkt als in der ersten 
Sitzung zu stellen; man gab nun die ursprünglichen Kompetenz
bedenken ohne weiteres auf und nahm keinen Anstand mehr, vor 
allem in die Beratung über den Vorschlag eines Konstitutionsent
wurfes einzugehen.

Zunächst stellte der präsidierende Landmarschall es der Ver
sammlung wohl anheim, ob die Fortsetzung der Beratung der pro
vinzialständischen Verfassung stattfinden oder ob man zuvor die ver
schiedenen Ansichten über die künftige Reichsversammlung kennen 
lernen solle. Der von ihm hierauf zum Vortrage seines Entwurfes 
eingeladene Referent Ritter v. Kleyle machte aber ohne weiteres 
Bedenken den Vorschlag, das in der ersten Sitzung nur im Auszuge,

') Der Wunsch nach einer solchen Anfrage wurde von dem niederöster
reichischen Delegierten Dr. S e i l l e r  ausgesprochen und von den verschiedensten 
Seiten unterstützt.

It. v. N e uw a ll  (Mähren) meinte, daß hiedurch einem regen Wunsche aller 
Provinziallandtage entsprochen würde, und Graf A t t e m s  (Steiermark) teilte 
ergänzend mit, daß von Seite der steirischen Stände die Bitte um Bekanntgabe 
der Grundzüge schon an Seine Majestät gestellt worden sei. Am bezeichnendsten 
ist aber die Äußerung des Syndikus F o r s t e r  aus Oberösterreich: »Wenn wir auch 
nur individuell und für Provinzial-lnteressen zu stimmen haben, so ist doch die Kennt- 
niß der Konstitution sehr wichtig. In  a l l e n  L ä n d e r n  wi rd  m i t  w a h r e r  B a n g i g 
ke i t  d i e  P u b l i k a t i o n  e r w a r t e t ,  a l l e  P u l s e  s c h l a g e n  d i e s e m  Tage  ä n g s t 
l i c h  e n t g e g e n ;  w e n n  w i r  im S t a n d e  wären ,  e i n e n  I m p u l s  zu g e b e n ,  
daß die  P u b l i k a t i o n  b e s c h l e u n i g t  und d e m  b a n g e n  G e f ü h l e  a b g e h o l f e n  
würde ,  so w ü r d e n  w i r  g e w i ß  nur  D a n k  in u n s e r e r  H e i m a t  e r n t e n .  
Darum sollten wir alle den Herrn Landmarschall um seine gütige Verwendung 
bitten.«
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nämlich nur mit Rücksicht auf die Provinzialstände, vor getragene 
Referat nochmals aufzunehmen und alle Grundsätze im Verlaufe zu 
wiederholen, weil es höchst notwendig sei, daß der Gegenstand im 
Zusammen hange behandelt werde. Die Beratung über den Kon
stitutionsentwurf werde, so meinte der Referent, auch deshalb von 
wesentlichem Nutzen sein, weil die Abgeordneten in der Komitee
sitzung bei dem Ministerium dann nicht mehr ineinzelne Meinungen 
einzugehen hätten. Dementsprechend kam das ganze Referat zur 
Verlesung, und zwar mit der charakteristischen Erklärung des 
Referenten, die erste Frage, ob die Reichsstände konstituierende 
seien oder nicht, sei durch die Mitteilung des Ministers schon ent
schieden, und er glaube, a lle  M itg l ie d e r  des Z e n t r a la u s 
sc h u sse s  k ö n n t e n  n u r  i h r e n  D a n k  a u s s p r e c h e n ,  daß die 
F r a g e  so e n t s c h i e d e n  wo r d e n  sei.

Das Referat Kleyles ist ein denkwürdiges historisches Dokument, 
es enthält die Summe jener politischen Gedanken, welche die stän
dische Bewegung des Vormärz gezeitigt hatte, und beleuchtet zu
gleich auf das hellste die Strömung, welche unmittelbar nach den 
Märztagen in der öffentlichen Meinung der in dem Zentralausschuß 
vertretenen Länder vorherrschte.

W ir teilen dieses bisher leider fast verschollene Aktenstück 
daher in der Beilage (V) vollinhaltlich mit und fassen hier nur die 
Grundzüge des Referates und die wesentlichen Momente der über 
dasselbe im Zentralausschuß gepflogenen Beratung kurz zusammen.

Das Ländergebiet, welches die Reichsvertretung umfassen sollte, 
ward nach dem Anträge des Referenten im wesentlichen aus den 
zum deutschen Bunde gehörigen erbländischen Provinzen gebildet. 
Die Vereinigung aller dieser deutschen Elemente war das nächste 
Ziel und es bestand daher auch kein Zweifel an dem Einschluß der 
galizischen Herzogtümer Auschwitz und Zator. Die ungarischen 
Länder (Ungarn mit seinen Nebenländern und Siebenbürgen) mußten 
infolge der alten politischen Trennung wenigstens vorerst aus
geschieden bleiben, bis sie bestimmt durch die nunmehr gewonnene 
Allgemeinheit konstitutioneller Einrichtungen und die Gleichheit der 
materiellen Interessen den Anschluß selbst wünschten. Lombardo- 
Venetien und das außerdeutsche Galizien sollten dauernd nur durch 
Personalunion mit Österreich verbunden bleiben, ersteres zumal als 
Glied des künftigen italienischen Staatenbundes. Nur bei Dalmatien, 
welches bisher keiner der großen Ländergruppen Österreichs an-

Jahrbnch f . Landeskunde. 1913. 13
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gehörte, wurde der Anschluß an die deutschen Bundesländer in 
Aussicht genommen.

Dieser Standpunkt des Referates stieß im Plenum in der 
Hauptsache auf keinen Widerspruch1); hinsichtlich Lombardo- 
Venetiens und Ungarns war die Macht historischer Entwicklung 
und der jüngsten Tatsachen eine zu starke. Nur hinsichtlich 
Galiziens, wo die Trennung erst geschaffen werden sollte, war eine 
Übereinstimmung nicht zu erzielen; die Frage blieb vorläufig in 
suspenso.2)

') Als der Landeshauptmann von Troppau ( ß a d e n f e l d )  darauf hinwies, 
daß die schlesischen Stände in Troppau sich einstimmig gegen den Anschluß an 
Böhmen ausgesprochen hätten, und der Landeshauptmann von Teschen (Sc h a r 
s c h  m id) eine ähnliche Kundgebung aus Teschen in sichere Aussicht stellte, 
machte S c h u l e r  mit Entschiedenheit geltend, daß dies durch den Regierungs-Akt 
vom 8. April überholt sei, durch welchen Böhmen faktisch selbständig erscheine, 
und beantragte eine dagegen zu richtende Adresse. Schuler hielt an seiner Ansicht 
auch standhaft fest, trotz der Beschwichtigungsversuche des Landmarschalls, daß 
das Kabinettschreiben vom 8. April widerspruchsvoll sei und man daher unter 
den dort genannten Zentralbehörden« kein verantwortliches Ministerium und 
unter dem böhmischen Landtag keinen Reichstag für dieses Land verstehen müsse; 
er hob mit Nachdruck hervor, daß ein Vergleich der böhmischen Petition mit den 
gewährten Konzessionen keinen Zweifel darüber gestatte, wie man die Sache in 
Böhmen verstehe, nämlich als ein Ministerium zur Förderung der Separation, und 
dagegen solle man petieren. Die von Schuler entworfene Adresse wurde auch zur 
Verlesung gebracht und scheint lebhaften Anklang gefunden zu haben; die Be
ratung über dieselbe ist aber, und zwar zunächst aus formalen Gründen, unter
blieben. S t o c k a u  fand, daß eine Petition ohne vorgängige Befragung der Landtage 
von dem Ausschüsse nicht beschlossen werden könne. K l e y l e  hielt die Adresse 
für gut, aber bei der Dringlichkeit der eigentlichen Aufgabe des Ausschusses für 
keinen Gegenstand der Beratung; es entspreche der übereinstimmenden Meinung, 
diese Adresse abzugeben, die Ausschußmitglieder sollten sie aber als Private, als 
Deputierte verschiedener Provinzen abschicken. Letzteres ist, wie wir aus anderer 
Quelle wissen, in der Tat geschehen und die Adresse hat auch eine Erledigung 
gefunden; leider ist der Text beider Aktenstücke nicht bekannt.

'-) Der Referent erläuterte seine Ansicht, welche von einigen Seiten (Schar -  
s chm id, B a d e n f e l d )  als Preisgebung der Integrität der Monarchie betrachtet, be
ziehungsweise ( B a d e n f e l d ,  H o h e n w a r t )  als Ermunterung zur Lostrennung anderer 
Länder, so Böhmens und der südslawischen Gebiete, abgelehnt wurde, dahin, daß 
er die unteilbare Vereinigung der deutschen Bundesländer wünsche, aber auch 
anderen Ländern den Beitritt ohne Zwang offen halte; bei Galizien denke er an 
ein eigenes Königreich, dessen Krone der Kaiser trage und das im Bunde mit 
Österreich bleibe. (Im Laufe der Debatte erklärte K l e y l e  sogar mit Emphase, wer 
sich anschließen wolle, werde mit Freuden in den Bruderbund aufgenommen 
werden; jetzt habe man aber nur vom deutschen Standpunkte auszugehen.) Die
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Für den bezeichneten Länderkomplex wurde in dem Referate 
eine Reichsvertretung in Aussicht genommen, und zwar in folgender 
Gestalt:

Die Reichsstände sollten aus zwei Kammern bestehen.
Die erste Kammer war in der Hauptsache gedacht als eine 

Vertretung des Großgrundbesitzes vermöge Wahl und zugleich, 
allerdings in schwächerem Maße, als eine Notabelnversammlung 
vermöge kaiserlicher Ernennung; neben 200 auf die Dauer von 
6 Jahren gewählten Mitgliedern hatte das Oberhaus durch den 
Kaiser auf Lebensdauer aus dem Kreise der Wählbaren berufene 
Mitglieder bis zur Zahl von 50 zu umfassen. Außer dem Berufungs
modus der Wahl und der Ernennung kannte das Referat nur noch 
jenen der Virilität für einige Mitglieder des kaiserlichen Hauses 
(die Söhne des Kaisers, den Thronfolger und die Söhne des Thron-

Gegner beharrten trotzdem bei ihrer Ansicht und unterstützten dieselbe teilweise  
( B a d e n f e l d )  durch den weiteren Grund, daß in Galizien auch große germanische 
Elem ente bestünden und die Städte und der Bauernstand sowie die Bevölkerung 
russischen Stammes überhaupt anschlußfreundlich seien, und teilweise ( S t o c k a u )  
auch durch den Mangel eines Vorschlages über die Teilung der Staatsschuld. 
Zwischen diesen entgegengesetzten M einungen machte sich die vermittelnde geltend  
( Wi s e r ) ,  daß man sich über die Frage nicht aussprechen könne, bevor die Ab
geordneten von Galizien erschienen seien. Der Standpunkt W isers fand im Laufe 
der Debatte, in welcher der Antragsteller sich noch zu dem Ausspruch bereit er
klärte, Galizien jederzeit brüderlich in den deutschen Verband aufzunehmen, v ie l
fachen Anklang, und zwar auch, obwohl der Landmarsch all auf Grund der Mit
teilungen der bei ihm gewesenen galizischen Deputation erklären zu können 
glaubte, bei den Galiziern scheine gar kein Gedanke an Trennung zu sein. D ie B e
merkung M a n d e l b l ü h s ,  daß die galizische Petition den Gedanken der Trennung 
doch deutlich ausspreche, scheint auf die aufschiebende Behandlung der Sache 
ebenso eingewirkt zu haben als eine gegenteilige Stimme aus K r a i n ,  daß das 
Erscheinen der Deputation an sich schon ein Beweis gegen den Trennungsgedanken 
sei und man die Deputation nicht mit der Zumutung der Lostrennung empfangen 
dürfe. Von T s c h a b u s c h n i g g  und namentlich von S t i f f t  lebhaft unterstützt, 
gewann der Antrag W isers schließlich die Oberhand; man begnügte sich nicht 
allseits mit der Ansicht L o d r o n s ,  die zum Komitee Berufenen könnten erklären, 
daß die Mitglieder des Zentralausschusses den Anschluß von Galizien wünschten 
und nur mit Schmerz eine Lostrennung sehen würden, sondern wollte den zum  
Komitee Delegierten eine bestimmte Richtschnur geben. D ie auf wiederholtes Ver
langen ( S c h a r s c h m i d )  von dem Landmarschall schließlich zugegebene Abstim 
m ung (der Landmarschall wollte auch hier wie in anderen Fällen eine Abstimmung 
aus dem eigentüm lichen Grunde vermeiden, weil die M itglieder des Zentralaus
schusses nicht Provinzen, sondern nur ihre individuellen Ansichten zu vertreten 
hätten) ergab aber nur das Resultat, daß die Frage in suspenso bleibe.

13*
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fulgers im Falle der Großjährigkeit); das Prinzip der Erblichkeit 
wurde, als für Österreich unanwendbar, entschieden abgelehnt.

Die Zahl der Abgeordneten des Oberhauses war nach den 
Ländern aufgeteilt, und zwar nach der Größe und dem Ertrage 
des produktiven Bodens (5 für das Küstenland und 5 für Dalmatien, 
bis zu 65 für Böhmen); das aktive Wahlrecht ward neben den per
sönlichen Eigenschaften der Volljährigkeit, der Staatsbürgerschaft 
und vollen Rechtsfähigkeit an einen einjährigen Gutsbesitz geknüpft, 
welcher seinen Inhaber nach dem von Provinz zu Provinz ver
schieden zu normierenden Steuerzensus in die Kategorie des Groß
grundbesitzes einreihte. Für die Wählbarkeit war der Kreis sehr 
weit gefaßt; das passive Wahlrecht war keineswegs an den Groß
grundbesitz gebunden, sondern nur an das aktive Wahlrecht zu 
einer der Kammern, und auch eine provinzielle Gebundenheit fehlte. 
Nur eine Altersschranke, das erreichte SO. Lebensjahr, engte den 
Kreis der Wählbaren stärker als jenen der Wähler ein.

Die zweite Kammer wurde auf der Volkszahl aufgebaut, mit 
einer Gliederung, welche im Anschluß an die bestehende Einteilung 
der Kreise und Gemeinden auf etwa 30.000 Einwohner einen Ver
treter entfallen ließ. In diesem Sinne war die Aufteilung der 
410 Abgeordneten nach Ländern und Kreisen in dem Referate 
vollzogen; die einzelnen Wahlbezirke fehlten noch, aber das Prinzip 
der Zusammenfassung von Stadt und Land war entschieden aus
gesprochen, nur für die Städte mit über 30.000 Einwohner waren 
Sonder Wahlbezirke zugelassen. Der kleine Besitz sollte ohne jede 
ständische Sonderung seine Vertretung in dem Unterhause finden.

Dem entsprechend reichte das aktive Wahlrecht weit hinab; 
nicht nur die Entrichtung einer direkten Steuer, sondern schon 
ein dekret- oder vertragsmäßig seit Jahresfrist feststehendes Ein
kommen von 200 fl. genügte als Besitzgrundlage und neben diesen 
Zensuswählern gab es noch eine Reihe- von Virilberechtigten als 
Träger des Wahlrechtes, nämlich die Organe der Kommunal Ver
waltung (Gemeindeausschüsse, Fonds Verwalter, Seelsorger, Lehrer) 
und die Doktoren, so daß nur die Unselbständigkeit (so jene der 
Dienstboten, Lehrlinge, Armenbeteilten) grundsätzlich vom Wahl
rechte ausschloß. Und auch die angeführten 'Zensusbeschränkungen 
wurden nur für den ersten Schritt in das konstitutionelle Leben 
als nötig erachtet, ja, sie sollten sofort fallen, wenn bei der un
mittelbar bevorstehenden Wahl zum deutschen Parlamente das all
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gemeine Stimmrecht zur Anwendung käme. Desgleichen scheint 
die indirekte Wahl, welche nach Gemeinden (durch Wahl eines 
Wahlmannes auf in der Regel je 500 Einwohner) erfolgen sollte, 
nur als Übergangsstadium geplant gewesen zu sein; als dauernde 
Voraussetzung des Wahlrechtes war neben den allgemeinen Er
fordernissen der Staatsbürgerschaft, Volljährigkeit und Rechtsfähig
keit wohl nur die einjährige Ansässigkeit im Wahlbezirke gedacht. 
Was den Wahlmodus betrifft, so war die gerade für die erste 
Wahl (sogar der Wahlmänner) überraschende Wahl durch Stimm
zettel, und diese sonach gewiß als ständig gedachte Einrichtung in 
Aussicht genommen. In diesem Punkte wie hinsichtlich des Alters
erfordernisses und der Immunität sollte für beide Kammern das Gleiche 
gelten, eine Verschiedenheit waltete nur noch durch den Diätenbezug 
in der zweiten Kammer neben der Diätenlosigkeit in der ersten ob.

Im Punkte der Kompetenz wurde den Reichsständen Zu
stimmung zu allen Gesetzen mit dem Rechte der Gesetzesinitiative 
Vorbehalten, desgleichen die Genehmigung der Staatsverträge, die 
Steuerbewilligung mit einer ausgedehnten Finanzkontrolle und 
schließlich das Recht der Ministeranklage. Für die Periodizität der 
Ständetagung von Jahr zu Jahr, für die Wiedereinberufung der 
Reichsstände nach einer Vertagung oder Auflösung, für die Selb
ständigkeit der Reichsversammlung im Punkte der Wahlagnoszierung, 
der Geschäftsordnung, Präsidentenwahl und Sitzungsöffentlichkeit 
war eingehend Vorsorge getroffen.

Der Entwurf des Referenten fand im Plenum im ganzen die 
beifälligste Aufnahme; nachdem man über den Streitpunkt des 
zusammenzufassenden Ländergebietes hinweggekommen war, waltete 
sichtlich das Bestreben vor, möglichst rasch zum Ziele zu kommen.1)

1) Die über die Dringlichkeit der Sache herrschende Auffassung konnte 
nicht schärfer zum Ausdrucke gelangen, als durch eine im Laufe der Diskussion 
beiläufig gefallene Äußerung des Referenten. Als K l e y l e  bei der Erstattung des 
Referates bis zu den Rechten der Reichsstände gekommen war, machte er in der 
Verlesung eine Pause und motivierte dies ganz kurz mit folgenden Worten: Was
die Rechte betrifft, so sind sie eine Lebensfrage, aber ohnedies ganz klar. Von 
dringender W ichtigkeit sind die W ahlgesetze. W ir  m ü s s e n  s u c h e n ,  s o b a l d  a l s  
m ö g l i c h  e i n  P a r l a m e n t  z u s a m m e n  zu b e k o m m e n ,  s o n s t  z e r f ä l l t  v o r h e r  
d i e  M o n a r c h i e . «  Zu einer Diskussion über die Rechte der Reichsstände ist es im 
Zentralausschusse, von einigen nebensächlichen Bemerkungen über das Veto der 
Krone abgesehen, auch nicht gekommen, ja dieser ganze Abschnitt des Referates 
scheint gar nicht zur Verlesung gelangt zu sein.
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Vor allem wurde das Zweikammersystem einhellig angenommen 
und ebenso einhellig war das Votum im Punkte der freien Berufung 
eines Fünftels der ersten Kammer durch den Monarchen, desgleichen 
ergab sich über den Aufbau des gewählten Elementes des Ober
hauses auf den Gutsbesitz im wesentlichen Meinungsübereinstimmung. 
Lebhaftem Widerspruch begegnete bei der Bildung der ersten 
Kammer nur die Freiheit des passiven Wahlrechtes; Hye war es, 
der mit Nachdruck die Gebundenheit der Wahl an den Kreis der 
Grundbesitzer verlangte, da sonst das Wesen der ersten Kammer 
als Vertreterin des konservativen Prinzipes zerstört werde. Der 
Widerspruch war trotz eingehender Debatte vergeblich, die Mehr
heit entschied im Sinne des Referates.

Desgleichen verhallten alle Anregungen hinsichtlich der 
Bildung der zweiten Kammer wirkungslos.

Der Antrag Hy es, die passive Wahlfähigkeit hier im Gegen
satz zur ersten Kammer im weitesten Umfange zuzugestehen, fand 
keine Zustimmung; die Majorität entschied insbesondere ausdrücklich 
für die Altersgrenze von 30 Jahren. Ebenso fand die von F o rs te r  
gegebene, von Hye und einem schlesischen Abgeordneten unter
stützte Anregung, die Vertretung von Industrie und Handel, be
ziehungsweise des städtischen Elementes durch ein Sonderwahlrecht 
auch kleinerer Städte zu sichern, keinen Anklang; das gehe, so
erklärte der Referent, auf das ständische Prinzip hinaus, dem man
ganz entsagen wolle. Mit dem energisch verfochtenen Antrag, sofort 
zu direkten Wahlen zu schreiten, blieb Hye zum Schluß ganz 
allein; die Ausführungen des Landmarschalls vornehmlich, daß das 
prinzipiell ganz richtige System der direkten Wahl im ersten 
Momente, bei der allgemeinen politischen Unerfahrenheit, unan
wendbar sei und der Einführung durch den Reichstag Vorbehalten 
bleiben möge, scheinen dieses Resultat bewirkt zu haben. Das 
Bedenken Dem eis endlich gegen die Wählbarkeit von Beamten ward 
von keiner Seite geteilt, vielmehr von den verschiedensten Seiten 
abgelehnt.

Nur eine Frage, bei der man auf die erste Kammer zurück-
griff, führte noch zu einer Abstimmung; es War dies die Diäten-
losigkeit in der ersten Kammer. Von aristokratischer Seite (Graf 
S tockau) wurde auf das Widerspruchsvolle einer solchen Einrichtung 
bei unbeschränkter passiver Wahlfähigkeit hingewiesen, und nach
dem die Majorität den ursprünglichen Beschluß aufrecht erhalten
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hatte, tauchten von anderer Seite VermittlungsVorschläge (Diäten
zahlung durch die Kommittenten) im Interesse der Kammermitglieder 
außer dem Kreise der Gutsbesitzer auf; die Majorität hielt trotzdem 
in neuerlicher Abstimmung an der Diätenlosigkeit fest.

Am Schlüsse der Sitzung gab der Landmarschall bekannt, er 
habe während der Diskussion vom Minister des Innern die Zu
sicherung erhalten, daß es ihn sehr freuen würde, einige Mitglieder 
zu dem morgen bei ihm zu haltenden Komitee beiziehen zu können; 
der Landmarschall ersuchte daher, von jeder Provinz einen Ab
geordneten zu wählen, wonach er die weiteren Mitteilungen an den 
Minister leiten würde.

Diese Komiteeberatung hat, wie wir aus dem Protokoll der 
nächsten Sitzung des Zentralausschusses (14. April) ersehen, im 
Ministerium des Innern tatsächlich am 13. April stattgefunden, 
leider besitzen wir über diese wichtige Beratung aber keinen voll
ständigen Bericht.1)

') Auch die M itglieder des Zentralausschusses, welche an der Komitee
beratung teilgenommen, sind nicht sämtlich bekannt. Es müssen ihrer wenigstens 
neun gewesen sein, da in dem Protokoll die Mitglieder nach neun Provinzen 
gesondert erscheinen. Aus dem Protokoll der 3. Sitzung ersehen wir, daß Graf 
M o n t e c u c c o l i ,  R. v. K l e y l e  und R. v. N e  u w  a l l  bestimmt anwesend waren.

Außer den Genannten hat, wie wir aus einer anderen Quelle wissen, 
bestimmt noch K a l c h b e r g  teilgenommen. In der Biographie des Genannten aus 
der Feder I l w o f s  (Franz Freiherr von Kalchberg [1807— 1890]. Graz. 1897) wird 
berichtet, daß Kalchberg in der steiermärkischen Landtagssitzung vom 26. März 
in die Deputation zu dem »Kongreße aller Kronländer« (unter dem Vorsitze 
Montecuccolis) gewählt worden sei und als Vertreter der Steiermark an der frag
lichen Sitzung im Ministerium des Innern teilgenommen habe. Nach den Auf
zeichnungen Kalchbergs waren in dieser Sitzung außer den Landesdeputierten noch 
anwesend »der Minister Baron P i l i e r s d o r f  als Vorsitzender, Baron S a l z g e b e r  
als Referent, Ministerialrath S a c h s e  von R o t h e n b e r g  als Schriftführer, Professor 
H y e  und der Advokat Dr. Alexander B a c h  als Vertreter der Publizistik«. Ob die 
Bezeichnung der letztgenannten als Publizisten richtig war, mag dahingestellt 
sein, auch der Protokollführer Sachse war 1848 nicht Ministerialrat, sondern Hof
sekretär; w ichtig ist aber die Feststellung, daß ein Protokoll überhaupt geführt 
wurde, was man bei der Unauffindbarkeit desselben im Ministerium des Innern 
sonst bezweifeln möchte. Kalchberg erstattete nach dieser Quelle namens der D e
putation in der Sitzung des steiermärkischen Landtages vom 22. April mündlich 
Bericht und der Landtag sprach der Deputation für ihre Bemühungen sowie ins
besondere Kalchberg für seine Relation den Dank aus; leider enthält das Protokoll 
über den Inhalt dieses Berichtes kein Wort. (Vgl. I l w o f ,  a. a. O. S. 50 bis 52.)

Aus der Biographie Alois F i s c h e r s  von Helfert (Österreichisches Jahrbuch, 
1885) erfahren wir schließlich auch die Anwesenheit Fischers und eines von Kalch-
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Aus dem Berichte des Referenten Kleyle im Zentralausschusse, 
welcher von mehreren Seiten ergänzt wurde, erfahren wir über den 
Inhalt des ministeriellen Verfassungsentwurfes nur folgendes. *)

In der Hauptsache scheinen die mitgeteilten Grundzüge sich 
mit dem Entwurf des Zentralausschusses begegnet zu haben; 
wenigstens einigte man sich, wie Kleyle berichtete, über die in 
seinem Zentralausschußreferat enthaltenen Bestimmungen sowohl hin
sichtlich der Zusammensetzung als der Kompetenz des Reichstages.2) 
Nur wurde durch Stimmenmehrheit beschlossen, auch Galizien in 
den Verband des Reichstages aufzunehmen, und die Frage, ob die 
großen Grundbesitzer ihre Abgeordneten aus ihrer Mitte oder 
frei zu wählen hätten, blieb in suspenso. Von den weiteren 
Anregungen im Komitee erfahren wir nicht mehr, als daß die Frage 
des suspensiven Vetos aufgeworfen und daß die Zusicherung voller 
Glaubens- und Gewissensfreiheit vielfach angegriffen wurde, letztere 
nicht wegen des Prinzips, sondern wegen der Stimmung des Volkes, 
welche eine unvermittelte völlige Emanzipation der Juden für diese 
selbst höchst gefährlich erscheinen lasse.

Bei der nun folgenden kurzen Beratung im Zentralausschusse 
gab lediglich die zweite der bezeichneten Fragen Anlaß zu lebhaften 
Erörterungen.

berg nicht angegebenen bureaukratischen Teilnehmers, K ü b e c k  (offenbar des 
jüngeren Bruders des Ministers Karl, Hofrates Alois Kübeck, da Minister Kübeck 
von der Leitung des Finanzministeriums schon am 2. April enthoben worden war).

1) Über den Gang der Beratung fehlt es nicht an einigen interessanten Andeutungen.
Die Beratung sollte durch die Mitteilung der Grundzüge der Konstitution 

im allgemeinen eingeleitet werden; noch vor der Mitteilung derselben wurde aber 
der Antrag gestellt, die Konstitution zu oktroyieren und sogleich bekannt zu geben. 
Es scheint dies von Seite der Regierung oder von Seite eines isolierten Abgeord
neten geschehen zu sein, denn, wie der ergänzende Bericht des Landmarschalls 
besagt, zauderten im ersten Augenblicke alle Stimmen, darauf einzugehen, weil 
man nicht wissen könne, ob die Konstitution den Wünschen des Volkes entsprechen 
würde. Man schritt daher doch zunächst zur Mitteilung der Grandzüge der Kon
stitution und hierauf war man einhellig der Ansicht, daß dieselben so schnell als 
möglich bekannt gegeben werden sollten, weil sie wirklich so freisinnig als nur 
immer denkbar seien.

'-) Die bezügliche Mitteilung des Referenten ist so charakteristisch, daß wir 
sie hier in den folgenden Zeilen wörtlich anführen : »Der Wortlaut der uns mit- 
getheilten Grundzüge der Konstitution ließ eine mehrfache Deutung zu; wir machten 
darauf aufmerksam, erhielten aber immer die freisinnigste Erklärung. Überhaupt 
können wir nur unsere vollste und freudigste Anerkennung des konstitutionellen 
Geistes aussprechen, den alle Mittheilungen und Äußerungen des Ministers athmeten.«

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



Der ständische Zentralausschuß in Österreich im April 1848. 201

Von verschiedensten Seiten wurde einer unvermittelten Juden
emanzipation widersprochen; man schlug vor, diese Frage dem 
Reichstage zur Entscheidung zu überlassen, und von steiermärkischer 
Seite (G le ispach ) wurde die Regelung der Sache, beziehungsweise 
die Aufhebung des die Ausschließung der Juden begründenden 
Vertrages zwischen Kaiser und Land sogar dem Provinziallandtage 
Vorbehalten. Auf die Anregung des Landmarschalls kam die Einigung 
schließlich dahin zustande (nur ein kärntnerischer Abgeordneter stimmte 
dagegen), daß die Gleichheit jetzt nur den christlichen Konfessionen 
zugestanden und die Regelung der Verhältnisse der übrigen Reli
gionen dem Reichstage Vorbehalten bleiben solle.

Neben diesem Antrage gelangte auch noch der Wunsch lebhaft 
zum Ausdrucke, daß die Konstitutionsurkunde von sämtlichen kaiser
lichen Prinzen unterfertigt werde; die Abkürzung der sechsjährigen 
Legislaturperiode hingegen wurde in wiederholter Abstimmung ab
gelehnt und die Einführung des suspensiven Vetos sowie die An
nahme des für die Nationalversammlung in Frankfurt soeben 
durchgedrungenen allgemeinen Wahlrechts wurde kurzerhand fallen 
gelassen.

Es waltete sichtlich das Bestreben vor, nicht nur, wie schon 
gesagt, jede Behinderung des raschen Zustandekommens der Kon
stitution zu vermeiden, sondern die Kundmachung derselben mög
lichst zu beschleunigen; nach Erörterungen hierüber, welche die 
politische Lage deutlich beleuchteten, einigte sich die Versammlung 
daher trotz aller Bedenken zu dem Wunsche an das Ministerium, 
es möge wenigstens sofort bekannt gegeben werden, daß die Grund
züge der Konstitution schon beschlossen und nur noch die Redaktion 
vorzunehmen sei, welche in der kürzesten Zeit vollendet sein werde.1)

*■) D ie Anregung hiezu ging von dem Abgeordneten F o r s t e r  aus, welcher 
schon in der ersten Sitzung in dieser Richtung vorangegangen war. Diesm al wies 
er insbesondere auf die Gefahren hin, welche aus einer für den nächsten Sonntag 
beabsichtigten großen Volksversammlung, deren Zweck die Beschleunigung der 
Publikation der Reichsverfassung sei, erwachsen könnten, und als der L a n d 
m a r s c h a l l  zu bedenken gab, daß man eine Sache von so ungeheurer W ichtigkeit 
nicht überstürzen könne, weil selbst die Redaktion mit der größten Genauigkeit 
und Um sicht -jedes Wort abwägen müsse, faßte er seine Anregung zu dem ob- 
bezeichneten Rate zusammen, da in so aufgeregten Zeiten j e d e  S t u n d e  A u f 
s c h u b e s  v o n  der  g r ö ß t e n  G e f a h r  s e i n  k ö n n e .  Der Landmarschall gab die 
Gefahr als eine bekannte zu; der passendste Moment für die Bekanntmachung der 
Konstitution wäre der Geburtstag des Kaisers, dieser werde aber der Karwoche
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Als die Frage der Reichsstände erledigt war, trat der Zentral
ausschuß noch in derselben Sitzung in die Beratung über die R eform  
der P ro v in z ia ls tä n d e  ein; die Fortexistenz derselben, wenn auch in 
veränderter Form, begegnete keinem scharf ausgesprochenen Zweifel, 
wenigstens nicht für die nächste Zeit.') Das Referat, welches den 
Gegenstand des Vortrages in der ersten Sitzung gebildet hatte, war 
aber von der Bildfläche verschwunden. Der Berichterstatter (Kleyle) 
trat mit einem sichtlich über Nacht gearbeiteten neuen Referat, 
welches auf wesentlich anderen Grundlagen als das ursprüngliche 
fußte, vor die Versammlung. Neulich, so entwickelte der Bericht
erstatter, sei die Frage noch unentschieden gewesen, ob die Reichs
stände aus den Provinzialständen oder aus selbständigen Wahlen 
hervorgehen werden, und vor dieser Entscheidung habe man sich 
über die Zusammensetzung der Provinzialstände zu einem Beschlüsse 
nicht vereinigen können; nachdem nunmehr die erstere Frage dem 
allseitigen Wunsche entsprechend dahin entschieden sei, daß der 
Reichstag aus Urwahlen hervorgehen werde, sei auch die Möglich
wegen statt am 19. April erst am 25. April gefeiert werden. Er nehme daher, da 
das Kollegium über den Gegenstand keinen Beschluß fassen könne, die Mitteilungen 
mit Dank zur Kenntnis und mache es sich zur Aufgabe, die Aufmerksamkeit des 
Ministeriums auf die Sache zu lenken.

Die Volksversammlung, auf welche in der Debatte hingewiesen wurde, fand 
in der Tat schon am Abend des 14. April im Odeon statt, und zwar unter massen
hafter Beteiligung (die Berichte sprechen von 4000 und (5000 Personen). Sie schloß 
mit der stürmischen Annahme der von der »Gesellschaft der Volksfreunde« vor
geschlagenen und von Dr. S c h ü t t e  beredt vertretenen Petition an den Kaiser, in 
welcher die augenblickliche Einberufung eines k o n s t i t u i e r e n d e n  Reichstages, mit 
Umgehung aller historisch ausgelebten landständischen Institute, jedes Wahlzensus, 
Glaubensbekenntnisses und Standes, nach Inhalt und Form des von dem Fünfziger- 
Ausschusse zu Frankfurt bestimmten Wahlgesetzes verlangt wurde. Allerdings 
fehlte es nach dem lärmenden Erfolge des Abends nicht an der Reaktion in der 
Volksstimmung der nächsten Tage und, von derselben gestützt, fand das Mini
sterium die Kraft, Schütte am 18. April kurzerhand aus Österreich zu entfernen 
(Schütte war ein Westfale). Das Schlagwort des konstituierenden Reichstages war 
aber ausgesprochen und besaß werbende Kraft, mit Recht konnte Schütte in seiner 
Verteidigungsschrift aus Dresden vom 1. Juni sich darauf berufen, daß er am 
14. April nur verlangt habe, was in Wien am 15. Mai errungen worden sei. (Vgl. 
R e s c h a u e r - S m e t s ,  Das Jahr 1848, Geschichte der Wiener Revolution. Bd. II, 
Wien, 1872, S. 74 u. ff.)

l) Nur von Seite H e i n s  wurde eine etwas abweichende Äußerung laut. Als 
der Referent seinen Vortrag mit den Worten einleitete: > Daß die Provinzialstände 
fortbestchen, ist wol der Wunsch Aller«, fügte Hein bei: »Es wird sich im Laufe 
der Zeit zeigen, ob sie nothwendig sind«.
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keit der Zusammensetzung der Provinzialstände auf eine andere Art 
als der Reichstag gegeben.1)

Die Provinzial- und Reichsstände, dies ist der weitere Ge
dankengang des Referates, hätten ganz verschiedene Aufgaben zu 
erfüllen. Die Provinzialstände müßten jenen Einfluß auf die Gesetz
gebung, nach welchem sie wegen des Mangels von Reichsständen 
bisher vor allem gestrebt hätten, nunmehr aufgeben und sich der 
bisher weniger gepflegten administrativen Tätigkeit zu wenden. Aus 
diesem neuen Wirkungskreise der Provinzialstände wurde sodann 
gefolgert, daß die Zusammensetzung derselben nicht nach dem 
Prinzipe der Volksvertretung, sondern nach jenem der Vertretung 
der Hauptinteressen erfolgen müsse. Der Gegensatz (in der Zu
sammensetzung der Reichs- und Provinzialstände) werde bei der 
Scheidung der Wirkungskreise nicht zu Kollisionen führen, sondern 
nur zu einem aufklärenden und berichtigenden Ein wirken der Pro
vinzial™ auf die Reichsstände. Die Provinzialstände hätten in Zukunft 
in legislativer Beziehung nur innerhalb der Gesetze für die Provinz 
ergänzend und supplierend zu wirken, ihre Hauptaufgabe werde 
eine administrative sein, denn viele Gegenstände müßten von nun 
an der Selbstverwaltung überlassen bleiben. Der Referent bezeichnete 
dies ausdrücklich als die Hauptidee.

Als die zu vertretenden Hauptinteressen erschienen in dem 
Referate nunmehr: 1. die Landwirtschaft, 2. die Industrie, 3. der 
Handel, 4. die Wissenschaft, und demgemäß sollten die Provinzial
stände bestehen: 1. aus Vertretern des größeren Grundbesitzes, 
2. aus Abgeordneten der Städte, vorzugsweise als Vertreter der 
Industrie und des Handels, 3. aus Abgeordneten der Landgemeinden, 
vorzugsweise als Vertreter des kleinen Grundbesitzes, 4. aus Ab
geordneten der Wissenschaft und 5. in Ländern, wo ein wichtiger 
Zweig der Industrie außer den Städten betrieben würde (z. B. Eisen
werke), aus Abgeordneten dieses Industriezweiges. Die Verteilung 
■der Abgeordneten auf die einzelnen Kategorien sollte sich von Land

i) W ir bringen in der Beilage (VI) auch dieses Referat vollinhaltlich. W ir 
können uns aber nicht versagen, einen die politische Grundauffassung des Refe
renten schlagend kennzeichnenden Satz schon hier wörtlich einzufügen: »Als
w a h r e  S t a a t s  W e i s h e i t  muß ich es daher anerkennen, daß die R e g i e r u n g  den 
im  Patente vom 15. M ä r z  a n g e d e u t e t e n  W e g  e n t s c h i e d e n  a u f g e g e b e n  
und beschlossen hat, nicht die Abgeordneten der Provinzialstände als Reichsstände 
au berufen.«
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zu Land den verschiedenen Verhältnissen derselben anpassen, nur 
so viel wurde von vorneherein fixiert, daß jeder der drei Haupt
abteilungen, dem Großgrundbesitze, den Städten und den Land
gemeinden, eine ungefähr gleiche Zahl von Vertretern zufallen 
sollte. Die Abgrenzung der Kategorie des Großgrundbesitzes nach 
dem Zensus wurde gesetzlicher Bestimmung Vorbehalten; in den 
Städten sollte das Landtagswahlrecht allen nach der Munizipalord
nung wahlberechtigten Bürgern, in den Landgemeinden allen Reichs
tagswählern zustehen. Für den Großgrundbesitz wurde die Wähl
barkeit (im Gegensatz zum Reichstags Wahlrecht) an das Wahlrecht 
innerhalb der Gruppe gebunden.

Die Grundsätze des ersten Referates waren sonach in wesent
lichen Punkten aufgegeben.

An die Stelle der Zweigliederung der Provinzialstände in die 
Vertreter des großen Grundbesitzes und der Gemeinden war eine 
Gliederung nach vier, beziehungsweise fünf Gruppen getreten, 
der Name der Rittergüter und so auch manch andere spezialisierende 
Bestimmung des ersten Referates war verschwunden; die Anlehnung 
an die Wahlordnung für den Reichstag, somit auch die indirekte 
Wahl wurde nur für die Landgemeinden in Aussicht genommen, 
das passive Wahlrecht allgemein schon an das 24. Lebensjahr an
geknüpft u. a. m. Ausdrücklich sprach das neue Referat aus, daß 
nur eine Reform der Provinzialstände stattfinden, daß nicht eine 
Volksvertretung, sondern eine ständische Interessenvertretung ge
schaffen werden solle.

Die Vorschläge des neuen Referates fielen auf einen noch 
wenig vorbereiteten Boden. Volle und laute Zustimmung zu erwecken, 
waren sie einerseits für manche zu neu und fremdartig; anderseits 
lag in ihnen viel zu viel Anknüpfung an 'die vormärzliche Organi
sation, als daß sie nicht den energischen Widerspruch der Gegner 
alles Ständewesens herausgefordert hätten.1) Schon verzweifelte der

’) Den prinzipiellen Anhängern der Ständevertretung scheint bezeichnender
weise weniger die Erweiterung des Ständeorganismus anstößig gewesen zu sein, 
als die entschiedene Betonung des vorwiegend administrativen Charakters der 
künftigen Provinzialvertretung. Die Bemerkungen von dieser Seite drehten sich 
nur um den einen Punkt: des Verhältnisses der Provinzialvertretung zur gesetz
gebenden Gewalt; es wurde das Bedenken ausgesprochen (G l e i s pa c h) ,  ob und 
wie die Provinzialstände sich gegen ihren Interessen und Rechten durchaus 
widersprechende Beschlüsse des Reichtages verteidigen könnten, ferner (Sc har -
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Vorsitzende an der Möglichkeit, bei der Verschiedenheit der An
sichten zu einem Beschlüsse zu kommen, als der Referent den An
trag stellte, die Frage, welche bei ihrer enormen Wichtigkeit doch 
gelöst werden müsse, auf die nächste Sitzung zu vertagen.

ln dieser (der vierten Sitzung vom 15. April) war das Bild so
fort ein gauz anderes; über Nacht hatte das ständische Prinzip seine 
latenten Anhänger zu offener Zustimmung geweckt, formulierte Vor
schläge von verschiedenen Seiten unterstützten das Referat und so 
ergab sich das am Vortage kaum erwartete Resultat, daß der Antrag 
des Referenten trotz erneuter lebhafter Bekämpfung (namentlich durch 
Freiherrn v. S tif f t)  mit allen gegen zwei Stimmen (Freiherr v. S t i f f t  
und Dr. W iser)  angenommen wurde.1) Der Passus des Referats, dal)
s c h m  id), wie die Provinzialstände im Interesse ihrer Provinz dem Reichstage und 
der Regierung gegenüber die Initiative ergreifen sollten.

Die Gegner der ständischen Organisation bestritten hingegen entschieden  
die Möglichkeit, einen Staat mit zwei Prinzipien zu regieren. S t i f f t  ging mit dieser 
Behauptung voran und betonte, daß man auf diese W eise einen Kampf der stän
dischen Interessen mit dem Volksinteresse wachrufe; S p a n n  und W i s e r  schlossen 
sich ihm trotz des energischen W iderspruches von Seite T s c h  a b u s c h n i g g s  und 
F o r s t e r s  an.

Einen Sonderstandpunkt nahmen H e i n  und N e  uw a l l  ein (letzterer bei An
erkennung des ständischen Prinzips), indem sie zunächst die Gemeindeverfassung 
festgestellt sehen wollten.

’) Von zwei Seiten ( B a d e n f e l d  und S p a u n )  kam man dem Referenten mit 
ausgearbeiteten Vorträgen zu Hilfe; wir können dieselben leider auch in den B ei
lagen ihres Umfangs wegen nicht veröffentlichen.

Sofort nach dem einleitenden Vortrage B a d e n f e l d s  ergriff S t i f f t  zu einer, 
wie der von ihm bekämpfte Vorredner später selbst anerkannte, mit Wärme und 
Scharfsinn ausgeführten Entgegnung das Wort, welche von der, wie er behauptete, 
allgem ein herrschenden, über ganz Europa verbreiteten Idee der Volksvertretung 
ausging. Zum Beweise der Allgewalt dieser Idee auch in Österreich berief er sich 
auf die am Abend vorher im Odeon abgehaltene, uns schon bekannte Volks
versammlung von 4000 Köpfen ; der Gedanke an die Beibehaltung des bisherigen 
ständischen Prinzips sei mit allgemeiner Entrüstung zurückgewiesen worden und 
ein Sprecher, welcher auf die Möglichkeit der Gliederung nach Ständen hindeutete, 
habe einen ungeheueren Sturm erregt. Das bisherige ständische Prinzip sei ein für die 
Zukunft gänzlich unbrauchbares; nur durch Aufgeben desselben werde es den 
Ständen möglich sein, sich vor dem gänzlichen Verfalle zu retten und ihre Stellung 
zu behaupten; sonst müßten sie zu einer rein administrativen Körperschaft herab
sinken und aufhören, die Vertreter der Landesinteressen zu sein. Die Interessen  
der einzelnen Klassen müßten auch in einer allgemeinen Volksvertretung Ausdruck 
finden, da die Vertreter aus den verschiedensten Klassen hervorgehen würden; 
nur würden diese Interessen sich hier dem allgemeinen Wohle unterordnen. Bei 
der Bindung der Vertreter an ein Standesmandat wären diese aber lediglich An-
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die Rechte der alten Stände auf Stiftungen und ständisches Ver
mögen als privatrechtliche Ansprüche durch die neue Gestaltung 
der Dinge unberührt bleiben sollten, ward auf von mehreren Seiten 
(Graf Lodron , R. v. Mitis, R. v. S charschm id) gestelltes Ver
langen überdies durch einen besonderen Beschluß, und zwar ein
stimmig, genehmigt.

Hiemit war die Tätigkeit des Zentralausschusses zum Zwecke 
der Reform des provinzialständischen Institutes beendigt.

Unmittelbar hierauf, noch in der vierten Sitzung, schritt man 
zu jenem Gegenstand, welcher nach dem Einladungsschreiben den

wälte kollidierender Bestrebungen, und zwar viel mehr als in der gegenwärtigen 
.Stundevertretung, da letztere nur sehr wenige Klassen umfasse. Die Provinzial
stände sollten die Mittelstufe zwischen den Gemeindevertretern und den Reichs
ständen und in ihrem Wirkungskreise ebenso der Ausdruck der Stimme ihrer Pro
vinz wie die Reichsstände der Ausdruck der ganzen Landesstimme sein; die ein
zelnen Standesinteressen verdienten nur jene Vertretung, welche ihnen nach ihrem 
Verhältnisse zum allgemeinen AVohle zustehe, und diese würden sie auch in der 
Volksrepräsentation finden. Für die Zukunft der Provinzialstände selbst wäre es 
höchst gefährlich, an dem alten Prinzip festzuhalten; man würde dadurch nur 
etwas offensichtlich Unhaltbares einführen und sich mit der Verantwortung eines 
abermaligen Umsturzes belasten. Übrigens handle es sich um eine Maßregel, die 
nicht den Provinzialständen, sondern nur dem Reichstag zustehe, und dieser werde 
nur einem Institute zustimmen, welches gleich ihm und dem deutschen Parlamente 
auf freien Wahlen beruhe.

Stifft hielt seine Einwendungen auch nach dem zweiten, mehr im ein
zelnen ausgeführten Nebenreferat aufrecht, obwohl der Antragsteller ( Spaun)  
im Wesen nur eine Sonderung der Wähler nach fünf Kurien anstrebte, innerhalb 
derselben aber ein Wahlrecht auf der breiten Basis des Reichstagswahlrechtes 
und wenigstens für die vier ersten Kurien (Großgrundbesitz, Kleingrundbesitz, 
Großgemeinden, Landgemeinden ohne den Kleingrundbesitz) die Wählbarkeit aus 
allen Klassen zugab; er führte noch das neue Argument ins Feld, daß den 
Provinziallandtagen die gesetzgebende Aufgabe im Rahmen der Provinz stets Vor
behalten bleiben werde und daß dies sie zur Unterlage des Reichstages mache, 
welcher nur allgemeine Gesetze beschließe.

Von den im Laufe der Debatte gegen Stifft abgegebenen Voten sind am be
deutendsten jene Ne uw al l s ,  welcher auf die Erdrückung des deutschen Elementes 
durch das slawische in Landtagen nach allgemeiner Volkswahl hinwies, und S t e l l a s ,  
welcher infolge des Einkammersystems bei den Landtagen die Notwendigkeit 
eines besonderen Minoritätenschutzes, wie ihn der Reichstag in der ersten Kammer 
besitze, nur in anderer Form, betonte.

In diesen wie in den übrigen gegen Stifft gerichteten Stimmen kam deut
lich die Besorgnis zum Ausdruck, daß das bäuerliche Element alle anderen ver
drängen könnte. ( B a d c n f e l d  warnte insbesondere vor dem bäuerlichen Winkel- 
Schreiber.)
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zweiten Punkt der Beratung hätte bilden sollen und durch die not
gedrungene Einschiebung der Diskussion über die Reichsverfassung 
zum dritten geworden war, nämlich zur G e m e in d e o rd n u n g .  
Wegen der Erkrankung des Referenten (Bach) enthielt das von 
dem stellvertretenden Berichterstatter (K leyle) vorgetragene Referat 
aber nur die allgemeinen Umrisse.')

Das von dem niederösterreichischen ständischen Ausschüsse 
zur Entwerfung einer Gemeindeordnung eingesetzte Komitee2) 
hatte, wie Kleyle berichtete, es als vorzüglich dringlich erachtet, 
jene Einrichtungen zu besprechen, welche die Gemeinde von der 
alle Selbstbestimmung aufhebenden Bevormundung befreien und 
ihr die Verwaltung ihrer Angelegenheiten durch frei gewählte Aus
schüsse und Vorstände gestatten sollte; die näheren Bestimmungen, 
wie viele Mitglieder im großen und kleinen Gemeinderate zu sitzen 
hätten u. dgl., wären weniger dringlich. In diesem Rahmen hielt 
sich das auf eilf Punkte beschränkte Referat.

Die Justizangelegenheiten sollten gänzlich von der Gemeinde
verwaltung getrennt und der Staatsverwaltung überwiesen werden, 
dies ist der grundlegende Gedanke. In den der Gemeinde ver
bleibenden ökonomischen, polizeilichen und administrativen An
gelegenheiten sollte aber die bisher von Regierungsorganen geübte 
Kontrolle der Gemeindeverwaltung an die von der Gemeinde zu 
wählenden Ausschüsse übergehen, und zwar in den größeren Ge
meinden mit organisiertem Magistrate provisorisch sofort; nament
lich hinsichtlich der Gebarung mit dem Gemeindevermögen sollte 
die bisherige Bevormundung der Gemeinden entfallen, nur für die

’) W ir bringen dieselben in der Beilage (VII).

') In der vierten Sitzung des niederösterreichischen provisorischen stän
dischen Ausschusses (22. März) erfolgte die W ahl von vier dreigliedrigen Komitees 
(für die Gemeindeverfassung, die Regelung der bäuerlichen Verhältnisse, die 
Polizeiverwaltung, die Gleichstellung der Religionskonfessionen); in jenes für die 
Gemeindeverfassung wurden Bach, .  D o b l h o f f  und M i t i s  gewählt. Ein Bericht 
dieses Komitees wurde im provisorischen niederösterreichischen Ausschuß, welcher 
bis zum 2. Mai tagte, nicht erstattet; die Angelegenheit war offenbar dem provi
sorischen Landtag Vorbehalten, welcher auf Grund der vom provisorischen nieder
österreichischen Ausschüsse am 12. April beschlossenen W ahlordnung durch Kund
m achung von demselben Tage für die zweite Hälfte Mai (an einem nachträglich 
durch die W iener Zeitung bekannt zu gebenden Tage) einberufen war, aber in 
folge der sich überstürzenden Entwicklung der Ereignisse des Jahres 1848 nicht 
zusammengetreten ist.
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politischen und administrativen Funktionen wurde eine genaue 
Feststellung des Verhältnisses der Gemeinde zur Regierung in Aus
sicht genommen. In den ganz kleinen Gemeinden war der Gemeinde
ausschuß als die Vereinigung aller stimmfähigen Gemeindeglieder 
(d. i. aller behausten Wirtschaftsbesitzer und direkten Steuerzahler 
nebst einigen Trägern von Virilstimmen) gedacht; in den größeren 
Gemeinden sollte ein Ausschuß in der Zahl von 6 bis 60 Personen 
auf drei Jahre gewählt werden, und zwar, wie hervorzuheben ist, 
nach einem Dreiklassen-Wahlsystem.

Im Plenum stießen diese Vorschläge auf keinen bedeutsamen 
Widerspruch; wohl ward (von S t if f t  und Wiser) betont, daß eine 
solche Gemeindeorclnung mit der beschlossenen ständischen Gliede
rung der Provinzialstände im Widerspruche stünde, dies waren 
aber Rekriminationen, die weniger auf die Gemeindeordnung als 
die Ordnung der Provinzialstände abzielten. Abgesehen hievon 
wurde mancher Widerspruch vielleicht auch im Keime durch die 
allgemeine Überzeugung erstickt, daß eine Gemeindeordnung definitiv 
nur von den Reichsständen erlassen werden könne und daß es sich 
daher gegenwärtig nur um die provisorische Einführung der drin
gendsten Abänderungen handle. Man einigte sich daher einhellig 
auf eine Zuschrift an das Ministerium des Innern, welche nur um 
eine provisorische Verfügung in der Richtung ansuchte, daß die 
Gemeinden zur freien Wahl von Ausschüssen und Vorständen er
mächtigt werden sollten und daß die politischen Behörden die Be
vormundung der Gemeinden auf jenes Maß einzuschränken hätten, 
welches zum Schutze des Stammvermögens der Gemeinden erforder
lich sei.

So rasch die Einigung über diese Grundzüge auch gelungen 
war, so war man sich doch der Dürftigkeit des Vorschlages bewußt 
und man griff daher in der nächsten Sitzung (16. April), obwohl 
manche Stimmen (Gleispach, F o rs te r)  die Ablösung der Urbarial- 
giebigkeiten für eine dringendere Angelegenheit als die Gemeinde
ordnung hielten, doch auf letztere zurück.

Wieder war es die Rücksicht auf das Stammvermögen der 
Gemeinden, welche den ersten Redner dieses Tages (Janesch) ver- 
anlaßte, besondere Bestimmungen der Gemeindeordnung anzuregen, 
um den Schutz der zukünftigen Generationen gegen eine üble Ver
waltung in der Gegenwart sicherzustellen; die Provinzialstände 
hätten in diesem Punkte eine Mission zu übernehmen.
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Zu dieser angeregten Sorge um die »Posterität« gesellten sich 
aber nun alsbald von anderer Seite Bedenken wegen möglicher 
Unterdrückung von Individualrechten (F o rs te r)  und von diesem 
Ausgangspunkte aus kam man rasch zu der Notwendigkeit eines 
der Minorität zu eröffnenden Rekurszuges (Stella, S ch u le r)  und 
eines der Staatsaufsicht vorzubehaltenden Vetorechtes (P la tn e r) .  
Die Beruhigung der geäußerten Bedenken wurde darin gesucht, daß 
es sich jetzt nur um ein Provisorium handle, da eine förmlich durch
dachte gesetzliche Gemeindeordnung nur vom Reichstage erlassen 
werden könne; für den Moment sollte es genügen, wenn die Ge
meinden gewisse Freiheiten erlangten, in die Magistrate Männer des 
Vertrauens kämen und eine Wahlordnung eingeführt würde. Der 
Weg, welchen der interimistische Referent (K leyle) hiezu empfahl, 
nämlich, durch die Provinzialstände der Heimat und die politischen 
Behörden auf die Realisierung dieser Prinzipien hinzuwirken, schien 
aber dem Plenum offenbar zu weitläufig, man drängte auf eine 
Regierungsmaßregel in dieser Richtung (F o rs te r ,  S to ck au ) und so 
kam es schließlich zu der Einigung dahin, eine kurze Bitte um 
einen Ministerialerlaß in dieser Richtung zu stellen, welche von 
sämtlichen Mitgliedern unterschrieben werden sollte.

Es war dies also nichts als eine Wiederholung des Beschlusses 
vom Vortage.1)

Sofort nach Abschluß der kurzen Nachtragsberatung über die 
Gemeindeordnung schritt man zu jenem Gegenstände, welcher, ob
wohl zuletzt behandelt, das Interesse der Mitglieder des Zentral
ausschusses vielleicht noch mehr in Anspruch nahm als die voraus-

’) Zum Schluß des Protokolles der vierten Sitzung (15. April) ist vermerkt, 
daß über die Zustimmung sämtlicher Anwesenden beschlossen worden sei, die 
hier als Beilage (VIII) abgedruckte Zuschrift an das Ministerium des Innern zu 
-richten; dieser Beschluß reiht sich aber an das vorangegangene Referat und die 
daran geknüpfte kurze Diskussion sehr unvermittelt an.

Die von uns oben dargestellte Nachtragsdiskussion in der fünften Sitzung  
(15. April) schloß mit dem Antrag K l e y l e s ,  daß die erwähnte kurze Bitte an den 
Minister von zweien aus der Mitte des Zentralausschusses entworfen, morgen 
vorgetragen und von allen unterschrieben werde; in dem Protokoll der sechsten  
Sitzung (17. April) findet sich aber von dem Vortrag einer solchen Petition  
keine Spur.

Man kommt also zu der Mutmaßung, daß die Petition ohne Vollberatung 
unterzeichnet und dann, weil in gewissem  Sinne auf dem Beschluß vom 15. April 
^beruhend, in das Protokoll dieser Sitzung aufgenommen wurde.

Jahrbuch f. Landeskunde. 1913. 14
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gegangenen; es war dies die Frage der Ablösung der U rb a r ia l-  
g ieb igke iten .

Hye trug einen vollständig ausgearbeiteten Gesetzentwurf über 
die Ablösung der Robot und des Zehents für Österreich unter der 
Enns vor, welcher bis Ende 1848 die freiwillige Ablösung nach 
den Normen der a. h. Entschließung vom 14. Dezember 1846 vor
behielt, vom 1. Jänner 1849 an aber die zwangsweise Ablösung aus
sprach, da mit Ende 1848 die Natural-Robot und der Natural- 
Zehent zu entfallen hatte.

Von dem Grundsätze ausgehend, daß den Berechtigten auf 
Grund des Normaljahres 1846 eine volle Entschädigung zuteil 
werden solle, baute der Entwurf ein förmliches Grundentlastungs
verfahren auf, welches nach längstens 36% Jahren zur gänzlichen 
Tilgung der Grundlasten führen sollte. Der nach dem Maßstabe 
von 5% kapitalisierte Betrag des ermittelten Jahres wertes der 
Leistungen hatte die Entschädigungssumme zu bilden, welche den 
Berechtigten in neuen, mit 4% verzinslichen Staatsschuldverschrei
bungen besonderer Art zugedacht war. Die Grund- und Zehentholden 
hingegen sollten jährlich 5% des Kapitals nach den Normen der 
Grundsteuer in der Weise leisten, daß 4% zur Deckung der Zinsen 
und 1% zur Abtragung des Kapitals durch Vermittlung eines bei 
der Staatsschuldenkasse zu bildenden Tilgungsfonds zur Verwendung 
zu gelangen hätten.

Aber auch dieser in das Einzelne eingehende Gesetzentwurf 
knüpfte gleich den Vorschlägen des Zentralausschusses bei den 
früher behandelten Fragen seine Wirksamkeit an die Reichsgesetz
gebung an. Schon die Bestimmung, daß »für diesen Teil der Staats
schuld die Verbürgung der nach Konstituierung des Reichstages 
vereinigten gesetzgebenden Gewalt des Staates einzutreten habe«, 
spricht dies deutlich aus; und wenn der Antrag schließlich darin 
auslief, »die zwangsweise Ablösung aller übrigen aus dem Gutsunter-

') In der dritten Sitzung des provisorischen niederösterreichischen ständischen 
Ausschusses (20. März) war die Wahl von vier dreigliedrigen Komitees mit dem 
Rechte der Kooptation beschlossen worden, und zwar zur Beratung a)  der Reform 
der Munizipal- und Gemeindeverfassung, b) der Gleichstellung der Religions
bekenntnisse, c) der Regelung der bäuerlichen Verhältnisse, d)  der Reorganisation 
der Polizeiverwaltung. Die Wahl wurde, wie schon erwähnt, in der vierten Sitzung 
(22. März) vollzogen; sie berief in das Komitee für die bäuerlichen Verhältnisse 
die Mitglieder Hye ,  Kl e y l e ,  S t i f f t. Mit einem Majoritäts- und Minoritätsantrag 
dieses Komitees hatte es der Zentralausschuß zu tun (siehe Beilage IX).
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thänigkeitsverbande (nexus subditelae) entstehenden Leistungen und 
Urbarialabgaben, insbesondere der Grunddienst- und der Ver
änderungsgebühren (Laudemien und Mortuarien) werde von der 
Gesetzgebung längstens binnen zwei Jahren in Ausführung gebracht 
werden«, so ist die Erfüllung dieser Verheißung stillschweigend 
wohl auch von der Reichsgesetzgebung abhängig gemacht.

Neben diesem, zunächst auf Niederösterreich berechneten Ge
setzesentwurf wurde dem Zentralausschuß noch ein gleichfalls aus 
den niederösterreichischen Verhältnissen hervorgegangener Parallel
antrag S t i f f t s  vorgelegt, welcher auf wesentlich verschiedener 
Grundlage fußte.

StifFt erinnerte an die, wie er behauptete, wegen des Wider
standes der Regierung erfolglosen Bemühungen der Stände in 
früheren Jahren zu dem angestrebten Zwecke und wollte auch 
jetzt, obgleich er den Verfügungen der konstitutionellen Regierung 
mit Vertrauen entgegensah, im Hinblicke auf die zur Zeit be
stehenden Finanzverhältnisse die Garantie für die abgelösten Natural
leistungen nicht in die Hände der Staatsgewalt legen. Er begnügte 
sich in seinem Vorschläge damit, daß im Momente die Umwandlung 
der Naturalleistungen in eine Geldrente stattfinde; die Realisierung 
zu einem verfügbaren Kapitale hätte erst dann einzutreten, wenn 
ein geregelter Finanzplan und ein Reichstagsbeschluß es möglich 
mache, und zwar im Wege einer zu schaffenden Kreditanstalt. Die 
Staatsgewalt sollte aber auch dann nur so weit intervenieren, als 
es zur Ausmittlung der Entschädigungsquoten notwendig sei; hier 
erscheine die Staatsgewalt an ihrem Platze, da sie nicht Partei sei. 
Nach der Ermittlung der Entschädigungsquoten und der Ausferti
gung der bezüglichen besonderen, von den Staatspapieren unter
schiedenen Kreditpapiere hätte aber die ganze Manipulation den 
Provinzialständen anheimzufallen, welche mit der ihnen ohnehin 
verbleibenden Perzeption der Steuern die Einhebung und Verwen
dung der Zinsen der Grundholden am besten vereinigen könnten. 
Es würde dadurch einerseits die Gefahr einer Verwendung dieser 
Gelder zu fremden Zwecken vermieden, welche bei ihrem Ein
fließen in die Staatskassen nicht ausgeschlossen wäre, als ander
seits ein Druck auf den Kurs der Staatspapiere sowie ein Hinein
gezogenwerden in die Fluktuationen dieses Kurses beseitigt, was 
sich aus der Emission neuer Kreditpapiere durch den Staat sonst 
ergeben müßte.

14*
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Die Abänderungsanträge Stiffts zu den einzelnen Paragraphen 
des Referentenentwurfes bewegten sich im wesentlichen in dieser 
Linie; sie wichen aber von dem Vorschläge des Referenten außerdem 
namentlich in folgenden zwei Punkten ab. Erstens sollte das Jahr 
1847, welches der Referent der schon häufig vorgekommenen Reni
tenzen wegen nicht als Normaljahr gelten lassen wollte, trotzdem 
als solches zugrunde gelegt werden und zweitens wurde für die 
Verpflichteten neben manchen anderen Begünstigungen ein 25%iger 
Nachlaß des ermittelten Leistungswertes von vornherein in Aus
sicht genommen. Die Beschlüsse der Schätzungskommissionen 
sollten schließlich nur auf dem faktischen Zustand ohne Prüfung 
des Rechtstitels basieren und inappellabel sein, da bei Zweifeln 
über den Rechtstitel der Rechtsweg noch immer offen stünde. Von 
den Modalitäten beschleunigter Kapitalsabzahlung sah Stifft ganz 
ab und ebenso ließ er die Verheißung der Ablösung aller übrigen 
Untertänigkeitsleistungen und Urbarialabgaben fallen, da die Erfüllung 
einer solchen Verpflichtung innig mit der Administrativreform 
verbunden sei, für deren Durchführung sich kein Zeitpunkt aus
sprechen lasse.1)

Die Verschiedenheiten der Anträge des Referenten und Kor
referenten waren sonach keine geringen; die gegensätzliche Ent
wicklung derselben wurde aber von vornherein durch die ein
leitende Erklärung Hyes ausgeschlossen, daß er dem Amendement 
Stiffts, nicht das Ärar, sondern der ständische Fonds habe die Ab
lösung zu übernehmen, sehr gern beitrete.

Den zwei Vorschlägen niederösterreichischen Ursprunges ge
sellte sich noch ein dritter zu, welchen ein Ständemitglied Krains 
(Graf H ohenw art) einbrachte.

Krain kannte seit der Reokkupation nach der französischen 
Herrschaft eine Patrimonialj urisdiktion der Herrschaften nicht mehr, 
der auf die Verhältnisse dieses Landes berechnete Vorschlag griff 
daher weiter als die aus Niederösterreich stammenden; da die grund
legenden Verhältnisse des Untertänigkeitsverbandes in Krain schon 
beseitigt seien, so sei nicht nur die Ablösung von Robot und Zehent, 
sondern aller dem Untertänigkeitsverbande entstammenden Leistungen

1) Trotz seines eigentümlichen Ausgangspunktes kam S t i f f t  aber schließ
lich doch dazu, auch eine beschränkte Mitwirkung der Staatsgewalt zuzulassen, 
denn die Gebarung des Tilgungsfonds sollte neben der Aufsicht der ständischen 
Vertretungsorgane auch jener des Finanzministeriums unterstellt sein.
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ins Auge zu fassen. In das hiezu vorgeschlagene Ablösungsverfahren 
hätten nun, und dies ist das Eigentümlichste des Vorschlages Hohen
warts, die Gemeinden als wesentlicher Faktor einzugreifen; die Ge
meinden sollten das ermittelte Ablösungskapital entweder ganz bar 
bezahlen oder über die Hauptsumme, von den bar zu begleichen
den Resten abgesehen, durch 100 teilbare Schuldverschreibungen in 
concreto ausstellen, welche zur Zahlung von 4%  Zinsen und 1% 
Amortisationsquote pro Jahr verpflichteten. Für die Erfüllung dieser 
Pflicht sollte die ganze Gemeinde in concreto mit ihrem Grund
besitze zur ungeteilten Hand haften, wogegen ihr zur Deckung das 
Recht des Regresses an die einzelnen Gemeindemitglieder unter Exe
kutionszwang zu geben wäre; für die Leitung und Durchführung 
des ganzen Ablösungsverfahrens wurden die landesfürstlichen Be
hörden (die Kreisämter, Steuerämter, das Landrecht) in weitem 
Umfange in Anspruch genommen neben einer ad hoc zu schaffenden 
Zentralkommission.

Zu einer eingehenden Debatte über alle diese Grundentlastungs
vorschläge kam es nicht und noch weniger zu einer förmlichen Ab
stimmung. Es handelte sich bei dieser Frage offenbar nur um An
regungen, beziehungsweise um einen Leitfaden für die Provinzial
stände der einzelnen Länder, welche sich, so weit sie im Sturm des 
Jahres 1848 zum Worte kamen, in der Tat sämtlich, dem Reichs
tag mehr oder minder vorgreifend, mit dem Grundentlastungsproblem 
befaßten. Wie weit die im Zentralausschuß ausgesprochenen Ge
danken hiebei eine Wirkung geübt haben, muß einer besonderen 
Darstellung Vorbehalten bleiben.

Hatte schon die Frage der Grundlastenablösung über das 
Programm der Einladung hinausgegriffen, so geschah dies noch mehr 
durch einen Gegenstand, welcher die sechste Sitzung (17. April) ex 
abrupto beschäftigte und vollkommen ausfüllte.

Bei Beginn der fünften Sitzung (16. April) hatte der Land
marschall mitgeteilt, daß der J u s t iz m in is te r  eine Zusammentretung 
mit den Abgeordneten der verschiedenen Provinzen wünsche, um sich 
mit ihnen wegen der Aufhebung der Patrimonialgerichte zu besprechen7 
und die Stunde der Besprechung noch näher bestimmen werde; der 
Landmarschall fügte bei, er setze voraus, daß diese Einladung allen 
nur sehr willkommen sein könne. Die Zusammentretung fand am 
nächsten Vormittag statt; die ihr folgende Sitzung des Zentral
ausschusses, welche um 3 Uhr nachmittags schon beendigt war, muß
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sich, schon der Zeit nach, sofort angeschlossen haben. Die Eröffnungs
worte des Landmarschalls in dieser Sitzung waren aber überdies 
unverkennbar der Ausfluß unmittelbar vorher gewonnener Eindrücke, 
die mit überraschender Unverblümtheit kundgegeben wurden.

Der Vorsitzende erklärte unumwunden, daß die bei dem 
Minister Erschienenen in ihren Erwartungen gänzlich getäuscht seien. 
Man habe von Seite des Ministers wohl Versicherungen liberaler 
Gesinnung, aber kein Wort über die Organisierung der Gerichte 
und die Reform des Justizwesens vernommen und demnach nur die 
Überzeugung gewonnen, daß nicht einmal die Einleitungen zu den 
Vorarbeiten für die Justizreform verfügt seien; Pflicht des Zentral
ausschusses sei es daher, diese höchst wichtigen und dringenden 
Fragen trotz Mangels der Vorbereitung ins Auge zu fassen, um zwar 
nicht detaillierte Vorschläge zu machen, aber sich wenigstens über 
gewisse Hauptgesichtspunkte zu vereinigen.

Die Mißstimmung über die Passivität des Justizministers, 
welcher der Landmarschall Ausdruck gegeben hatte, wurde in dem 
Zentralausschusse sichtlich allgemein geteilt. Ebenso war in der 
sofort eröffneten Debatte die Übereinstimmung darin, daß die Patri- 
monialgerichte durch landesfürstliche zu ersetzen wären, eine fast 
vollständige1), und auch die hier bald wieder ausgesprochene Ansicht, 
daß die Erledigung der Frage ganz dem Reichstage Vorbehalten 
bleibe, stieß zunächst auf keinen energischen Widerspruch.2)

Nach kurzer Wechselrede wurde die Diskussion aber rasch 
in andere Bahnen gelenkt, den ersten, noch mehr zurückhaltenden 
Voten folgten schnell stürmischere Anträge.

D o b lho ff  zog aus der allgemein anerkannten politischen Not
wendigkeit der Aufhebung der Patrimonialgerichte und der hieraus 

 :  —  1

J) S t e l l a  vermeinte, daß nicht alle Geschäfte der Patrimonialgerichte an 
die landesfürstlichen Gerichte zu übertragen wären; das adelige Richter
amt könnte der Obrigkeit verbleiben, und zwar sowohl zur Vermeidung einer 
Überlastung der Gerichte, als um den Gutsherren einen Teil ihrer bisherigen Be
züge zu sichern und das patriarchalische Verhältnis zwischen Gutsherrn und 
Untertan nicht ganz zu zerstören.

2) S p a u n  bezweifelte es nicht, daß die Justizverwaltung ein Ausfluß der 
Staatsgewalt und von den Gutsherren bisher nur im Dplegationswege ausgeübt 
worden sei, er wünschte aber, daß die neue Justizverwaltung den provinziellen 
Verhältnissen angepaßt und daher durch Entwürfe der einzelnen Provinzen im 
Punkte der Zusammensetzung der Gerichte, der Sprengeleinteilung und der Ge
richtssitze vorbereitet werde.
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für den Reichstag erwachsenden dringenden Aufgabe, eine definitive, 
durch kein Provisorium vermittelte Justizorganisation sofort zu schaffen, 
den Schluß, daß zur Einleitung der für die Reichstagsberatung 
unumgänglichen, weitläufigen Vorarbeiten, welche im Justizministerium 
befremdlicherweise noch nicht unternommen seien, ein Impuls durch 
den Zentralausschuß gegeben werden müsse. E r beantragte daher 
eine dringende Petition an das Justizministerium, damit behufs dieser 
Vorarbeiten sogleich Kommissionen eingesetzt und zur Sammlung 
praktischer Studien geeignete Männer in das Ausland entsendet 
würden.

Die Anregung Doblhoffs wurde sofort von sehr bedeutsamer 
Seite aufgegriffen, nämlich von Alexander Bach, und zwar in einer 
das Thema im weitesten Umfange behandelnden Weise. Von dem 
Ausgangspunkte aus, daß nicht nur die Organisation der Gerichte, 
sondern die Gesetzgebung selbst einer durchgreifenden Reform be
dürfe, und zwar in formeller wie in materieller Richtung, ent
wickelte Bach in längerer Rede das Programm einer vollständigen 
Justizreform. Nach einer kurzen Besprechung der Zivilgesetzgebung, 
bei der er insbesondere nur die Einführung eines Familienrates mit 
weitgehenden Kompetenzen und die Vervollständigung des Institutes 
der öffentlichen Bücher empfahl, verlangte er bei strenger Scheidung 
der Justiz von der Verwaltung eine gänzliche Umgestaltung des 
Zivil- und Strafverfahrens, und zwar nach den Prinzipien der 
Mündlichkeit und Öffentlichkeit mit Geschworenen in Strafsachen. 
E r entwarf ein System der Organisation der Zivil- und Strafgerichte 
und betonte, daß mit der Organisation der letzteren auch die Ein
führung eines Polizeistrafgesetzbuches erfolgen müsse. Zur Be
wältigung dieser Aufgabe, welche eine ungeheure sei, bedürfe es 
der unver weilten Zusammensetzung von Kommissionen sachverständiger 
Männer aus allen Provinzen und der Entsendung von Justizmännern 
in das Ausland.

Bis hieher hatte sich Bach immerhin noch im Geleise der von 
Doblhoff gegebenen Anregung bewegt, er griff aber angesichts der 
allseits als ungenügend anerkannten Mitteilungen des Justizministers 
über diese Anregung noch weit hinaus. Er hielt es für eine Pflicht 
des Zentralausschusses, ein Mißtrauensvotum gegen den Justizminister 
offen auszusprechen, und beantragte daher, mit Berufung darauf 
bei dem Gesamtministerium und nicht bei dem Justizminister ein
zuschreiten, damit die Vorarbeiten, ohne welche der Reichstag in
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einer seiner dringendsten Aufgaben gelähmt wäre, ohne Verzug be
gonnen würden.

Zu einem solchen rücksichtslosen Vorgehen konnte sich nun 
der Zentralausschuß nicht leicht entschließen. So allgemein sich 
auch der Unmut über den Justizminister kundgegeben hatte, gegen 
den Ausspruch eines förmlichen Mißtrauensvotums hatte man doch 
die verschiedensten Bedenken. Von den Bedenken formeller Natur, 
daß der Zentralausschuß keine Vertretung des gesamten Landes, 
daß das Gesamtministerium nur für die Verleihung der Konstitution, 
nicht für spezielle Zweige der Staatsverwaltung verantwortlich sein 
könne, bis zu der Rücksicht, daß das Ministerium erst seit drei 
Wochen bestehe und, von den verschiedensten Fragen der Staats
existenz in Anspruch genommen, dazu von Deputationen bestürmt, 
eine Zeit zu umfassenden Vorarbeiten gar nicht erübrigen konnte, 
wurden die verschiedensten Stimmen laut, welche extreme Schritte 
widerrieten. Der Landmarschall selbst, welcher die Sitzung mit 
der Klage über den Justizminister eröffnet hatte, war es, der eine 
abgeschwächte Petition vorschlug; von der Regierung solle, an die 
Mitteilungen des Justizministers an knüpfend, die unverzügliche 
Zusammensetzung von Kommissionen zur Einleitung der unerläß
lichen Justizreformen (Revision der Zivil- und Strafgesetzgebung 
und Entwerfung eines Polizeistrafgesetzbuches, Neugestaltung des 
Zivil- und Strafverfahrens mit Mündlichkeit, Öffentlichkeit und mit 
Schwurgerichten in Strafsachen, Neuorganisation der Gerichte unter 
Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit und aller privilegierten 
Gerichtsstände) verlangt werden. Der Zusatzantrag Doblhoffs, die 
Petition solle nicht an das Justizministerium allein, sondern an den 
Ministerrat gerichtet werden, da organische Reformen der Justiz 
einen Teil der konstitutionellen Zusicherungen bilden, für welche 
das Gesamtministerium verantwortlich sei, zog die Summe aus den 
laut gewordenen Mißtrauensäußerungen und in dieser Fassung wurde 
die Adresse von allen Anwesenden unterschrieben.1)

1) Die Petition, welche der Landmarschall zum Schlüsse der Verhandlung ex 
abrupto vorlegte, in der Hoffnung, dadurch beiden Anforderungen (Dringlichkeit 
des Gegenstandes und Individualcharakter des Schrittes) zu genügen, ist nebst 
dem Zusatz Doblhoffs als Beilage (X) hier aufgenommen.

Der Justizminister, gegen welchen sich die Aktion richtete, war Graf T a a f f e ,  
der bei der Bildung des ersten Ministeriums nach den Märzereignissen (17. März) 
vom Präsidium der obersten Justizstelle zur Führung des Justizministeriums 
berufen worden war; die Enthebung Taaffes von dem Justizministerium erfolgte —-

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



Der ständische Zentralausschuß in Österreich im April 1848. 217

Hiemit war die Tätigkeit des Zentralausschusses, so weit sie 
uns bekannt geworden ist, beendet. Das Protokoll der sechsten Sitzung 
verzeichnet zwar keinen formellen Schluß der Beratung, von einer 
weiteren Sitzung ist aber keine Spur zu finden und man muß daher 
die Tätigkeit des Zentralausschusses als mit dem 17. April 1848 
abgeschlossen betrachten.

Beilage I.

A. h. Handschreiben an den Obersten Kanzler Graf Karl 
Inzaghi vom 12. März 1848.

L ieber G raf Inzaghi!

Ich habe beschlossen, aus a llen  Provinzen , deren ständische R echte  
sich au f alte, bisher unverändert geb liebene V erfassungsurkunden gründen, 
ständische M itglieder, und zw ar eines aus jed em  Stande nach W ien  zu b e 
rufen , und sie  m it einem  eigens von mir hierzu beste llten  K om ite daselbst 
zu dem Ende in B erührung zu bringen, dam it sie  mit dem selben in A nsehung  
ihrer ständischen V erhältn isse in R ücksprache treten  und das Ergebniß der
selben  mir zur Sch lußfassung unterlegen . —  D abei behalte ich mir auch vor, 
diesen D eputirten  im vollen  V ertrauen a u f die in a llen  Zeiten bewährten  
G esinnungen m einer Stände, jen e  M aßregeln andeuten zu lassen, w elche die 
B edürfn isse des A u gen b licks erfordern, um darüber die Ä ußerungen sowol 
der D eputirten  als nöth igen  F a lls  auch der G esam m theit ihrer ständischen  
K örperschaft so schnell als m öglich zu vernehm en. —  Mit d ieser M aßregel 
ist bezüglich  au f die niederösterreichischen A n gelegen h eiten  sogleich  zu be
g innen , und haben sonach die n. ö. Stände unverw eilt zur W ah l der D e 
putirten  zu schreiten . D ie  anderen oben bem erkten Stände sind m ittelst h er
köm m licher R eskripte anzuw eisen, sich zur W ahl der D eputirten  ehem öglichst 
zu versam m eln, und die G ew ählten  mir anzuzeigen, wo ich sodann die Zeit 
ihrer sch leun igen  E inberufung bestim m en w erde.

W i e n  am 12.  März 1848 .
Ferdinand m. p.

ob durch die Petition des Zentralausschusses veranlaßt, steht dahin — auf seine 
Bitte am 19. April unter gleichzeitiger Übertragung des Portefeuilles an den 
Unterrichtsminister Sommaruga.
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Beilage II.

Reskript vom 18. März 1848. ')
W ir  F e r d i n a n d  d e r  E r s t e ,  von G ottes Gnaden Kaiser von Oesterreich,

u. s. w.
L i e b e  G e t r e u e !

Bei den ernsten Ereignissen, welche gegenw ärtig die Ruhe in mehreren 
Ländern Europas tie f  erschüttern, fühlen W ir das Bedürfniß, U ns mit V er
trauen an Unsere getreuen Stände des Herzogthum s K ä r n t h e n  zu wenden, 
und in ihrer Ergebenheit und Vaterlandsliebe, so wie in der bewährten Treue  
Unserer Völker Unsere Beruhigung zu finden.

W ir erklären Ihnen zunächst, daß W ir die Erhaltung des Friedens
für das Glück und den W ohlstand Unserer Länder so w ichtig erkennen,
daß W ir denselben weder durch ein unm ittelbares noch durch ein m ittel
bares Einschreiten gegen die in einigen Ländern getroffenen inneren E in
richtungen zu stören beabsichtigen, vielm ehr selbst und durch die Einwirkung  
auf alle Mächte, zu welchen W ir in freundlicher Beziehung stehen, alle M ittel 
aufbieten werden, jede Störung des Friedens abzuwenden.

Nur ein Angriff gegen Unsere Länder und Unterthanen oder gegen  die 
mit U ns verbündeten Staaten würde U ns in die N othw endigkeit versetzen, 
demselben mit aller K raft zu begegnen.

In dieser R ichtung werden W ir die erforderlichen Vorbereitungen  
treffen, und indem W ir uns der Hoffnung hingeben, daß kein A ngriff gegen  
U ns und Unsere Verbündeten Statt finden wird, dieselben in jenen Gränzen 
erhalten, welche die unerläßlichen A nstrengungen für Unsere Völker so w enig  
als möglich fühlbar machen.

Ueber die zum Behufe dieser A nstrengungen allenfalls erforderlichen
Mittel werden W ir Uns an Unsere getreuen Stände um ihre M itwirkung
wenden, und indem W ir das Recht und den B eruf derselben erkennen, 
gemeinschaftlich mit U ns die W ege zu berathen, auf welchen diese mit der 
sorgfältigsten Schonung des W ohlstandes der Länder werden aufgeboten  
werden können, versprechen W ir denselben durch eine offene Darstellung  
der Lage, so wie durch getreue Aufschlüsse über die Bedürfnisse und H ilfs
quellen des Staates die erforderlichen Behelfe zu liefern, welche ihren B e
schlüssen zur Grundlage dienen können.

1) Die Wiener-Zeitung vom 30. März 1848 veröffentlichte das Reskript in 
obiger Fassung mit folgender Einleitung: »S. Maj. haben gemäß A. h. Entschl.
vom 16. d. M. das nachstehende Reskript an sämmtliche, Stände Ihrer deutschen 
Erbländer zu erlassen geruht, damit selbes zur öffentlichen Kenntniß gebracht 
werde.« Ob das Reskript an die Stünde außer Kärnten ganz gleichlautend war, ist 
nicht vollständig sicher; denn eine im niederösterreichischen Landesarchiv (Fasz. 62) 
erliegende Abschrift hat die Wendung »vierten Stand« statt »Bürgerstand«.
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U eb erzeu gt, daß U nseren  getreuen  Ständen eben so das W ohl der 
G esam m t-M onarchie als der einzelnen  Länder am H erzen lieg t, als deren  
O rgane sie  zunächst zu w irken berufen sind, und gen eig t, den A nträgen und  
W ünschen, w elche Ihre A n hänglichkeit an U n ser  R egentenhaus und ihre  
L ieb e zum  V aterlande Ihnen einflößen, U n sere  besondere A ufm erksam keit 
zuzuw enden , haben W ir m it U nserem  Proclam  vom  14 . und P aten te vom  
15 . März bereits A bgeordnete der Stände und der C entral-C ongregationen  
aus U n seren  D eutschen , S lavischen und Ita lien ischen  R eichen in der m öglichst 
kürzesten  Zeitfrist einberufen.

Indem  W ir hiernach unter A nerkenn ung und A ufrechth altung ihrer  
verfassungsm äßigen  R echte aus eigenem  A n triebe eine solche constitutioneile  
E inrich tun g zum W oh le  des V aterlandes zu treffen beschlossen haben, w elche  
g ee ig n et ist, das B and der E in igk eit zw ischen U nseren  versch iedenen  Ländern  
noch fester zu knüpfen, und U ns Vorbehalten, den Ständen ehestens die 
daraus sich ergebenden weitern B estim m ungen zu eröffnen, erw arten W ir  
vertrauensvoll, daß sie  U n s in diesem  w ichtigen  Zeitpuncte m it denjenigen  
w ohlerw ogenen V orschlägen  unterstützen  w erden, wodurch die W ohlfahrt, 
so w ie die innere und äußere S icherheit des R eiches fester begründet, dem  
Staats-C redite die sicherste B ürgschaft gew ährt, und die A u fbringung der 
außerordentlichen B edürfn isse, w elche durch die W ech selfä lle  der E reign isse  
ein treten  könnten, ohne den W ohlstand  der Länder zu gefährden , m öglich  
gem acht wird.

D a W ir  ferner, so w ie U nsere getreuen  Stände die U eb erzeu gu n g g e 
w onnen haben, daß auch die P r o v i n z i a l s t ä n d i s c h e n  I n s t i t u t i o n e n ,  
■deren A u frechth altung  und B efestigu n g  stets G egenstand U n serer besonderen  
S orgfa lt sein  wird, durch die größere T heilnahm e derjenigen U n serer U nter- 
thanen, w elchen b isher ein beschränkter A n theil an den ständischen V er
hand lungen  zugew iesen  war, einen schätzbaren Zuwachs an E insicht, V er 
trau en  und G ew icht erhalten können, so em pfehlen  W ir U n sern  getreuen  
Ständen , schon derm ahl diesen G egenstand in besondere sch leu n ige  Erw ägung  
zu  ziehen, und U n s die A n träge, in w elcher A rt dem B ürgerstande ein  au s
gedehnterer Einfluß auf die ständischen B erathungen  einzuräum en wäre, zu 
ersta tten , w ie auch U n s ihre W ü n sch e und V orschläge über die zeitgem äße  
U m g esta ltu n g  und V erbesserun g der M u n i c i p a l -  u n d  G e m e i n d e - E i n 
r i c h t u n g e n  zu unterlegen .

H ieran beschieht U n ser gnädigster W ille  und M einung, und W ir ver
b leiben  anbei m it kaiserlichen  könig lichen  und landesfürstlichen  H ulden und 
G naden Euch gew ogen .

G egeben u. s. w . W i e n ,  18 . März. F e r d i n a n d  m. p.
K arl G raf v. I n z a g h i  m.  p. Franz F rh . v . P i l i e r s d o r f  m. p.

J o se f Frh . v. W e i n g a r t e n  m. p.
N ach a. h. B efeh l P eter  R itt. v . S a l z g e b e r  m. p.
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Beilage III.

Nr. Niederösterreichisches Landesarchiv. Fasz. 62.

S. Maj. haben mit A . h. Reskripte vom 16. März sämmtliche Stände- 
der deutschen Erblande aufgefordert, nach schleuniger Erw ägung ihrer A n 
träge, in welcher Art dem vierten Stande ein ausgedehnterer Einfluß auf die  
ständischen Berathungen einzuräumen wäre, ihre Vorschläge über die zeit
gemäße Um staltung und Verbesserung der Munizipal- und G em einde-Ein
richtungen vorzulegen.

Bei einer Besprechung von Landesm itgliedern aus vielen Provinzen hat 
sich allgem ein und laut der W unsch ausgesprochen, daß diese für alle Pro
vinzen gleich wichtigen und dringenden G egenstände, um eine gründliche, 
einige und schnelle Erledigung auf allen Provinziallandtagen herbeizuführen, 
vorerst, aber ungesäumt durch einen gemeinsamen Ausschuß von allen Pro
vinzen berathen werden sollen. Man kam bei dieser Besprechung überein, 
daß ein solcher Central-Ausschuß nur die V o r b e r a t h  u n g  über die zwei 
Punkte 1. die Erweiterung der ständischen Institutionen, 2. die Um staltung  
der Gemeinde- und M unizipal-Einrichtungen pflegen und die gewonnenen  
Resultate den einzelnen Provinziallandtagen zur Berathung und Schlußfassung  
vorlegen solle, daß ferner derselbe, um eine allseitige und doch nicht 
schleppende Erörterung möglich zu machen, aus vier M itgliedern aus jeder  
Provinz bestehen und sobald als möglich in W ien zusammentreten solle. 
Endlich wurde an mich das Ersuchen gestellt, der Dringlichkeit wegen all- 
sogleich an die Stände sämmtlicher Provinzen die A ufforderung ergehen zu 
lassen, vier M itglieder zu bestimmen und dieselben ungesäumt nach W ien ab
zusenden.

Von der Nothw endigkeit einer solchen Vorberathung zu einigem und 
kräftigem Zusammenwirken der sämmtlichen Stände durchdrungen, überzeugt, 
daß die Regierung selbst eine solche E inigung wünschen müsse, und die große 
D ringlichkeit der Sache vollkommen anerkennend, säume ich nicht, dem an 
mich gestellten W unsche zu entsprechen, und ersuche demgemäß die Stände 
der anderen Provinzen, ihre Abgeordneten zu der am 10. April beginnenden  
Vorberathung zu senden. D ie niederösterr. Stände werden allsogleich zwei 
Abgeordnete aus den oberen Ständen und zwei Abgeordnete aus dem Bürger
stande bestimmen, und haben, um keinen T ag der so kostbaren Zeit zu ver
säumen, zwei K om ite’s mit den Vorarbeiten für die Lösung der zwei Fragen  
beauftragt. Indem ich die Stände der anderen Provinzen hievon ergebenst 
in Kenntniß setze, muß ich dringend den W unsch aussprechen, daß keine 
Provinz bei dieser wichtigen Vorberathung unvertreten bleibe.

W i e n ,  am 28. März 1848. Montecuccoli m. p.
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A n die löbl. H erren Stände von O berösterreich (L inz), Böhm en (Prag), 
M ähren u. Schlesien  [sic!] (Brünn), G alizien (L em berg), Steierm ark (Grätz), 
"Tirol (Innsbruck), ICrain (L aibach), K ärnten (K lagenfu rt), u. den löbl. schles. 
Stände-K onvent.

Beilage IV.

Die Mitglieder des Zentralausschusses. (Nach der Reihung in 
den Protokollen.)

D er V o r s i t z e n d e  A lbert G raf M o n t e c u c c o l i  (geb . zu W ien  am 
1 . Ju li ^ 8 0 2 ,  gest. zu W ien  am 19. A u gust 1 8 5 2 ), war nach voraus
gegangenem  Staatsdienst in O berösterreich und Salzburg 1 8 4 4  V izepräsident 
des L andesgubernium s in M ailand, 1847  Landm arschall der n.-ö. Stände g e 
w orden. A ls solcher w urde er noch vor den M ärztagen (1 . März) zum S taats
m inister ernannt und griff in die politische B ew egu n g  in W ien  bis zum Mai 
in  hervorragender W eise  ein; die E rnennung zum C hef der I. Sektion bei 
dem  G eneral-G ouvernem ent in V erona gab ihm  noch im Sommer 1 8 4 8  einen  
anderen W irk ungskreis, aus dem er schließlich  in jen en  eines Chefs der 
I. Sektion im M inisterium  des Innern trat.

D ie A bgeordneten aus N i e d e r ö s t e r r e i c h  sind säm tlich wohl bekannt.
A ndreas Freiherr von S t i f f t ,  1787  in W ien  als Sohn des berühm ten  

kaiserlichen  L eibarztes geboren, betätig te  sich zuerst als Bankm ann und 
L andw irt und en tfa ltete  schon im Vorm ärz in den n.-ö. Ständen eine lebhafte  
politische W irksam keit. Im M inisterium  W essenberg-D oblhoff (Juli 1 8 48 ) wurde 
er als U nterstaatssekretär in das Finanzm inisterium  berufen , schied aber nach  
zw ei Jahren bei dem politischen U m schw ung aus dieser S te llu n g  w ieder aus 
und starb zu W ien  am 2 5 . Juni 1 8 6 1 .

G eorg R itter  von M i t i s  (geb . zu W ien  am 17. A pril 1 8 1 0 , gest. am 
2 5 .  Ju li 1 889 ), stand seit 1831 im Justizd ienste und war seit 1 8 4 4  zugleich  
als M itglied der n.-ö. Stände hervorragend tä tig ; im A u gu st 1848  als 
M inisterialrat in das Justizm inisterium  berufen , verblieb er in dem selben als  
S ek tion sch ef und interim istisch (1 8 7 1 ) auch als L eiter  des M inisterium s bis 
z u  seiner P en sion ieru n g  im Jahre 18 7 4 . Er war 1867  in den Freiherrnstand  
erhoben und 1 8 7 3  zum G eheim en R at ernannt worden.

D r. A nton H y e  (geb . zu G leink am 26 . Mai 1 8 0 7 , gest. zu W ien  am 
8 . D ezem ber 1 8 9 4 ), w ar seit 1 8 3 3  im Lehram t am T heresianum  in W ien , 
bezw . an der U n iversitä t tä tig  gew esen  und hatte 1842  die ordentliche P ro
fessur des Strafrechtes an der W ien er  U n iversitä t übernom m en. D ie  Stürm e 
der M ärztage rissen den gefeierten  L ehrer in die W ogen  der politischen B e 
w egu n g  und diese führten ihn auch in den ständischen Zentralausschuß, bis 
d ie  E reignisse des Mai, w elchen  er sich m utvoll en tgegen ste llte , dem politischen  
W irk en  ein Ende bereiteten . D as Jahr 1 8 4 8  brachte ihn aber auch in die
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administrative Sphäre; er trat in dieselbe am 1. Mai 1848  als Generalsekretär 
des Justizm inisterium s, um sie 1867 als Justizm inister und Leiter des Mini
steriums für K ultus und U nterricht zu verlassen, aber doch auch im R uhe
stande, als M itglied des Herrenhauses, ständiger R eferent des R eichsgerichtes  
und Leiter zahlreicher gem einnütziger Institute, bis zum Tode in rastloser 
T ätigkeit zu verharren. H ye wurde 1853 in den Ritterstand, 1869 in den 
Freiherrnstand erhoben und erlangte 1865 die Geheime R ats-W ürde.

D r. Joh. Kaspar S e i  11er (geb. zu Marburg am 20. Oktober 1802 , 
gest. zu W ien am 10. Februar 1888), war schon 1831 Advokat geworden, 
gelangte im März 1848 in den provisorischen Bürgerausschuß W iens, wurde 
im Dezember 1848 zum Präsidenten des W iener Gemeinderates und au f  
Grund des Gem eindestatutes W iens von 1850  zum ersten Bürgerm eister nach 
der neuen Gem eindeverfassung gewählt, aus welcher Stellung er, 1860 in 
den Freiherrnstand erhoben, erst 1861 schied, um in volle Zurückgezogenheit 
zu treten.

A ugust Graf B r e u n e r  (geb. am 30. Juni 1796,  gest. am 24. A pril 1877), 
war schon im Vormärz in den n.-ö. Ständen hervorgetreten, im Jahre 1 8 4 8  
politisch wirksam und auch nach 1861 bis 1865  im n.-ö. Landtag tätig. 
W enigstens in jüngeren Jahren hatte er auch im Staatsdienst gestanden, im  
Jahre 1848 erscheint er als Hofrat.

Karl Ritter von K l e y l e  (geb. zu W ien am 14. März 1812 , gest. da
selbst am 9. Februar 1859), ist jenes M itglied des Zentralausschusses, welches 
in sämtlichen Sitzungen als R eferent fungiert und daher nächst dem Land
marschall im Vordergründe steht. Er war gleich seinem Vater als Landwirt 
ausgezeichnet und im Vormärz als Administrator in der V erwaltung Erzherzog  
Karls, sowie in der Landwirtschaftsgesellschaft hervorragend tätig; das Jahr
1848 bahnte gleich anderen auch ihm den W eg  in den Staatsdienst, dem er  
zuerst im Ministerium des Innern und im Ministerium für Landeskultur, 
später, nach A uflösung des letztgenannten Ministeriums, als M inisterialrat des 
Finanzm inisteriums angehörte.

Anton Freiherr von D o b  1 h o f f  (geb. am 10. November 1800 , gest. 
zu W ien am 16. April 1882), trat im Mai 1848 als H andelsm inister in das 
Ministerium Piliersdorf und verblieb im Juli 1848 als Minister des Innern  
und Leiter des Unterrichtsministeriums in dem Ministerium W essenberg, bis 
auch ihn die Oktoberereignisse, während welcher er in W ien geblieben war, 
zum Rücktritt nötigten. Nach der Sprengung des Kremsierer R eichstages 
(6. März 1849) kam er als Gesandter in den H aag und nach 1861 nahm er 
im n.-ö. Landtage sowie im Reichsrate (seit 1867 im H errenhause) am par
lamentarischen Leben regen Anteil.

Dr. Alexander B a c h  (geb. am 4. Jänner 1813 in Loosdorf, gest. am 
13. November 1893 in Schöngraben), hatte nach dem Tode seines Vaters 
(20. Dezember 1843) dessen Advokatenkanzlei in W ien übernommen und im

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



Der ständische Zentralausschuß in Österreich im April 1848. 223

Jahre 1848 in die B ew egu n g  als eine der führenden P ersönlichkeiten  e in 
gegriffen. Seine T ä tig k e it als M inister (seit 19 . Ju li 1 8 4 8  als Justizm inister, 
von 28 . Ju li 1 8 4 9  bis zum 2 0 . Oktober 1 8 6 0  als M inister des Innern) gehört 
der G eschichte Ö sterreichs als das W irk en  einer der bedeutendsten  politischen  
K räfte an und bedarf hier keiner näheren B eleuchtu ng.

V on den A bgeordneten  aus O b e r ö s t e r r e i c h  feh len  uns über den  
Syndikus von V öcklabruck Franz F ö r s t e r  nähere D aten; von den übrigen  
sind S p a u n  und W i s e r  in erster L in ie  zu nennen.

A nton K itter von S p a u n  (geb . zu L inz am 3 1 . Mai 1790 , gest. zu 
K rem sm ünster am 26 . Juni 1 8 4 9 ), war 1 8 1 0  in den Justizd ienst getreten  und 
hatte seit 1839 als Syndikus der oberösterreichischen Stände eine bedeutsam e  
S tellu n g  im politischen  L eben seines H eim atlandes inne; durch seine germ anis
tischen  Forschungen behauptete er daneben auch eine literarische B edeutung, 
die 1 8 4 8  seine M itgliedschaft in der W ien er A kadem ie der W issenschaften  
bew irkte. D ie  B ew egu n g  von 1 8 4 8  brachte ihn als ein hervorragendes M it
g lied  in den provisorischen L andtag O berösterreichs, die A u fregungen  und 
E nttäuschungen dieses Jahres scheinen aber sein Ende besch leun igt zu haben.

D r. K arl W i s e r  (geb . in W ien  am 6. März 1 8 0 0 , gest. in L inz am 
18. Juni 1 8 8 9 ), war seit 1835  A dvokat in L inz und trat 1 8 4 8  in das 
politische L eben, um dem selben bis zu seinem  Ende treu zu bleiben. 1 8 4 8  
kam er als A bgeordneter in den konstituierenden R eichstag , 1861  in den  
L andtag und R eichsrat. A us letzterem  schied er zwar schon nach der ersten  
Session, im G em einderate von L inz und im o.-ö. L andtage blieb  er aber ohne 
U nterbrechung tä tig  und als S iebzigjähriger noch ( 1873)  wurde er zum B ürger
m eister von L inz gew ählt, um diese W ürde über ein D ezennium  zu bekleiden.

Joh. N ep . F reiherr von S t i e b a r  (geb . am 22 . N ovem ber 17 8 4 , gest. 
am 3 . A u gust 1 8 6 8 ), war M itglied der o.-ö. Stände und bek leidete im S taats
dienste seines H eim atlandes zu letzt die S telle  eines R egieru ngsrates; außer
dem ist noch sein  W irken als Präsident des M useum s Francisco-C arolinum  
in L inz besonders hervorzuheben.

V on den S a l z b u r g e r  A bgeordneten  besitzen wir über den B ü rger
m eister von Salzburg D r. M athias G s c h n i t z e r  g leich fa lls  keine näheren  
D aten; mit dem Salzburger A bgeordneten  g leichen  N am ens nach 1861  hängt 
er w ohl verw andtschaftlich  zusam m en.

D r. Max von T a r n o c z y  (geb. am 24 . Oktober 1 8 0 6  in Schw az, gest. 
am 4. A pril 1 8 7 6  in Salzburg), war seit 1 8 2 9  P riester, seit 1 8 4 4  D om kapitular  
und wurde 1 8 5 0  F ürsterzb isch of von Salzburg.

D r. A lo is F i s c h e r  (geb. zu L andeck am 2 8 . Jänner 1796 ,  gest. zu 
Innsbruck am 8. A pril 1 8 8 3 ), war A d vokat in Salzburg, trat in den kon
stitu ierenden R eichstag  und verließ  denselben im D ezem ber 1848  in fo lge  
seiner E rnennung zum Statthalter von O berösterreich. V on hier als Sektions
ch ef in das M inisterium  des Innern berufen, ward er schon 1853  in den
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Rnhestand versetzt; erst der politische U m schwung im Jahre 1861 eröffnete 
ihm für einige Jahre neuerlich eine politische T ätigkeit im Landtage seines 
Heimatlandes Tirol und, von diesem entsendet, im Abgeordnetenhaus des 
Reichsrates.

W ilhelm  Graf K u e n b u r g  (geb. am 26. A ugust 1800, gest. zu Graz 
am 18. April 1870), ist unseres Erachtens mit dem gleichnam igen Abgeordneten  
des großen Grundbesitzes im steierm ärkischen Landtag der ersten W ahlperiode 
nach 1861 identisch; er hätte dann mehr noch als für Salzburg sich für die 
Steiermark betätigt, deren Ständen er im Vormärz, deren provisorischem L and
tag er im Jahre 1848 und deren Verordneten-K ollegium  er big 1861 an
gehörte.

Von den s t e i e r m ä r k i s c h e n  A bgeordneten ist uns einer der bürger
lichen Vertreter, Magistratsrat Alois N o r d ,  nur durch die W irksam keit im 
Zentralausschuß und im provisorischen Landtag Steiermarks bekannt; die vier  
übrigen hingegen haben im politischen Leben ihrer Heimat sämtlich eine 
große Rolle gespielt.

Ignaz Graf A t t e m s  (geb. zu Graz am 24. Februar 1774,  gest. zu 
Graz am 17. Dezember 1861), der gefeierte Landeshauptmann der Steiermark, 
steht dabei in erster L inie. 1798 in den Herrenstand aufgenommen, 1801 A u s
schußrat, 1807 Verordneter, war er seinem Vater 1820 in die Stelle als 
Landeshauptmann gefolgt, die er, schon 1821 durch die Geheime Rats- 
W ürde ausgezeichnet, von da an bis zu dem Ü bergang der autonomen Land
tagspräsidien an die Statthalter im Februar 1852  inne hatte.

Karl Graf G l e i s p a c h  (geb. zu Korneuburg am 9. Februar 1811 , gest. 
zu Graz am 12. Jänner 1888), war schon vor 1848 im Ständeleben tätig  g e 
wesen, zog sich aber, nachdem er im konstituierenden Reichstag bis zur A uf
lösung desselben m itgewirkt hatte, infolge der Einschränkung der ständischen  
W irksam keit durch die R egierung zurück. Um  so mehr erschien er 1861 als 
der berufene Mann, um als Landeshauptmann an die Spitze des Landtags 
zu treten und dies bis 1870 zu bleiben. G leichzeitig war er zunächst als Mit
glied des Abgeordnetenhauses, später des Herrenhauses im Reichsrat tätig  
gew esen und zog sich erst nach 1873 in das Erivatieben zurück.

Dr. Anton von W a s s e r f a l l  (geb. zu W ien am 7. Jänner 1803), war 1848  
schon Advokat in Graz und nahm im provisorischen Landtage dieses Jahres 
eine führende Stellung ein; 1861 wieder in den Landtag gew ählt, gehörte 
er bis 1870 dem Landesausschusse an. Aus dem Landesausschuß schied er 
nach den W ahlen des Jahres 1870 und bald darauf (19. März 1871) aus 
-dem Leben.

Franz Ritter von K a l c h b e r g  (geb. zu Graz am 8. Februar 1807 , 
gest. zu Graz am 12. Juli 1890), war 1838 schon Ausschußrat und 1840  
Verordneter der steierm ärkischen Stände und trat auch im provisorischen  
Landtage (namentlich in der Grundentlastungsfrage) in hervorragender W eise
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a u f. Von da an ist der Staatsd ienst seine erste  A u fgab e, der er sich, seit
1849  M inisterialrat, zunächst im H andelsm inisterium  und se it 1 8 5 6  im F inanz
m inisterium  w idm ete; in letzterem  fungierte er se it 1861  bis zu seiner P en 
sion ierung als U nterstaatssekretär. 1 8 6 1  in den F reiherrnstand erhoben, 
feh lte  er aber auch im politischen  L eben nicht ganz, sondern gehörte dem  
neuen L andtage durch Jahre als M itglied  an.

W o lfg a n g  G raf S t u b e n b e r g  (geb . am 8 . Jänner 1 7 8 8 , gest. zu W ien  
am 1. N ovem ber 1 8 6 8 ), hatte im M ilitär ged ien t und war 1848  auch M it
glied  des provisorischen L andtages. B ekan nt ist seine rühm liche T ä tig k e it bei 
der O rganisierung der steierischen  F reiw illigen  im Jahre 1 8 4 8 .

D ie m ä h r i s c h e n  A bgeordneten  trugen in ihrem  L ande sehr bekannte  
Nam en.

G eorg G raf S t o c k a u  (geb . 6 . Mai 18 0 6 , gest. zu N apajedl am 12 . A pril 
1 8 6 5 ), hatte im M ilitär die M ajorscharge erlangt, betätig te  sich als F re i
w illiger  an den F eld zü gen  von 1 8 4 8  und 1 8 4 9 , und trat bei den ersten  
A n fängen  des V erfassun gslebens nach 1859  w ieder in den V ordergrund; er 
war 1 8 6 0  M itglied des verstärkten R eichsrates, in w elchem  er für das Ma
joritätsvotum  stim m te.

D r. J o se f S t e l l a  (geb . zu Plum enau am 4. A pril 1 8 0 4 , gest. in Brünn  
am 25 . März 1 8 6 0 ), war 1 8 4 8  A dvokat in Brünn, wurde im Zuge der 1848er- 
B ew egu n g  M itglied  des provisorischen L andtages von 1 8 4 8 /1 8 4 9  und M itglied  
und V orsitzender des G em einderates Brünn. W egen  seiner V erd ienste um 
die O rganisierung der G em eindeverw altung 1 8 5 0  in den R itterstand erhoben, 
betätig te  er sich bis zu seinem  T ode als V orstand des Bezirkes der inneren  
Stadt Brünn unerm üdlich an der Komm unal Verwaltung und außerdem an 
dem öffentlichen L eben in der m ährischen H auptstadt überhaupt; an der 
-Gründung einer R eihe gem einnütziger A nstalten  war er w esentlich  beteilig t.

D r. Franz M a n d e l b l ü h  war A dvokat in Olmütz und en tfa ltete  auch  
nach 1861  noch als Landtags- und R eichsratsabgeordneter eine rege politische  
T ätigk eit.

A lbert R itter  von N e u w a l l  gehörte sichtlich  jen er  Fam ilie an, w elche  
(nach einer gü tigen  M itteilung des H errn B ib liotheksd irek tors D r. Schram ) 
se it 1 8 2 0  die A llod ialherrschaft K lobouk in Mähren besaß; w ir halten ihn für  
id en tisch  m it dem A bgeordneten des Josefstädter B ezirkes W ien s im konsti
tu ierenden  R eichstage. D erselbe w urde am 6. N ovem ber 1807  in W ien  g e 
boren, trat nach A b so lv ierun g  der juridischen Studien an der T heresian ischen  
A kadem ie 1 8 2 8  in den Staatsd ienst, war 1848  zur Zeit seiner W ahl in den 
R eichstag  K am eralrat und befand sich in den fünfziger und sechziger Jahren  
in hervorragender S te llu n g  in dem Finanzm inisterium , aus w elchem  er, m ittler
w eile  in den Freiherrnstand erhoben, als erster Sek tion sch ef au f Grund a. h. 
E ntsch ließung vom  15. Jänner 1869  in den bleibenden R uhestand gelan gte . 
Er starb 18 7 0 .

Jahrbnch f. Landeskunde. 1913. 15
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Von den s c h l e s i s c h e n  Abgeordneten standen zwei damals an der  
Spitze der Stände der Provinz, nämlich Dr. Franz R itter von S c h a r s c h m i d  
als Landeshauptmann des Teschner und W ilhelm  Freiherr von B a d e n f e l d  
als Landeshauptmann des Troppauer K reises, zwei (Dr. H e i n  und Dr.  D e m e l )  
sind durch die Ereignisse des Bew egungsjahres in den Vordergrund getreten.

Dr. Franz R itter von S c h a r s c h m i d  (geb. zu A ussig am 25 . A ugust 
1800, gest. zu W ien am 31. Dezem ber 1887), war durch lange Jahre Er
zieher im H ause Fürstenberg und dem H ause des Erzherzogs Karl gew esen; 
1843 wurde er sodann vom Erzherzog Karl als H erzog von Teschen zum 
Landesgerichtspräsidenten und Landeshauptmann in Teschen ernannt. Im 
Jahre 1850 als Landesgerichtspräsident nach Salzburg berufen, wurde er  
dem politischen Leben Schlesiens ganz entrückt; er beschloß seine aktive  
T ätigkeit im Staatsdienste 1874  als Landesgerichts-Präsident in W ien, blieb  
aber bis zu seinem Tode noch Ersatzm itglied des Reichsgerichtes. Er war 
1872 in den Freiherrnstand erhoben und 1875 in das Herrenhaus berufen 
worden.

Dr. Franz H e i n  (geb. zu Olmütz am 28. Juni 1808, gest. zu Brünn 
am 18. Februar 1890), war Advokat in Troppau, gelangte 1848 in den 
konstituierenden Reichstag, in dem er sich insbesondere im Verfassungsaus- 
schusse hervorragend betätigte, wirkte von da an in der G em eindevertretung  
Troppaus, und zwar nach zuerst versagter Bestätigung schließlich auch als 
Bürgerm eister, bis er im verstärkten Reichsrate (1860) als führender Vertreter 
des Minoritätsvotums wieder in das große politische Leben kam. B ei dem Zu
sammentritt des Reichsrates im Jahre 1861 zum Präsidenten des A bgeordneten
hauses ernannt, übernahm er 1862 das Justizm inisterium , bei dem Rücktritt 
des Ministeriums Schm erling (1865) trat er als Oberlandesgerichts-Präsident 
in W ien in die richterliche Sphäre über, beteiligte sich aber (seit 1869)  als 
M itglied des Herrenhauses noch weiter am politischen Leben. Er wurde 1863  
in den Ritterstand, 1871 in den Freiherrnstand erhoben.

W ilhelm  Freiherr von B a d e n f e l d ,  geb. 1799,  war 1848  Landes
hauptmann des Troppauer Kreises, zog sich aber als solcher noch in diesem  
Jahre zurück. Er starb am 20. März 1863, ohne sich an dem neuen Land
tagsleben beteiligt zu haben.

Dr. Anton D e m e l ,  welcher als Abgeordneter von Teschen auch in dem 
verstärkten schlesischen K onvente von 1848 wirkte, dürfte der Vater von  
Dr. Johann D e m e l  gewesen sein, welchen das Mandat von Teschen 1848 in 
die Frankfurter Nationalversam m lung und 1861 in den Reichsrat führte. 
Letzterer, seit 1861 bis zu seinem Tode Bürgerm eister und Abgeordneter 
von Teschen, in seiner Berufsstellung seit 1865 Advokat, wurde 1867 mit 
dem Prädikate von Eiswehr in den Rittertand erhoben.

K ä r n t e n  hatte zunächst in Karl Graf L o d r o n  (geb. zu Innsbruck am 
22. August 1807,  gest. zu K lagenfurt am 15. Oktober 1860) einen Ab-
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geordneten entsendet, w elcher schon durch Jahre im L an dtage tätig  gew esen  
war; er gehörte auch dem provisorischen L an dtage des Jahres 1 8 4 8  an, 
w urde M itglied  der G rundentlastungs-K om m ission und noch 1859  M itglied  
der V ertrauensm änner-K om m ission zur R eform  des G em eindegesetzes.

A d o lf R itter von T s c h a b u s e h n i g g  (geb . zu K lagenfurt am 20 . Ju li 
1809 , gest. zu W ien  am 1. N ovem ber 1 8 7 7 ), h ing schon als ein  Sohn des 
ständischen Sekretärs m it dem  Ständeleben  en g  zusam m en. D ie  B ew egu n g  
von 1848  fand ihn, nachdem  er durch eine R eihe von Jahren in K ärnten  
und im K üstenlande im Justizd ien ste  tä tig  gew esen  war, als Landrat in 
K lagenfurt und führte ihn w ie in den Zentralausschuß auch in den pro
visorischen L andtag; seit 1 8 5 4  O berlandesgerichtsrat in Graz und seit 1859  
H ofrat des O bersten G erichtshofes, nahm er 1861  die politische T ätigk eit im 
K ärntner L andtage und im R eichsrate sofort w ieder auf, und ward, da er 
als Justizm inister des M inisterium s Potocki 1 8 7 0  das A bgeordnetenhausm andat 
verloren hatte, in das H errenhaus berufen. D ie dichterische T ätigk eit beg leitete  
ihn durch sein  ganzes L eben.

D r. J o se f J a n e s c h  muß im ständischen L eben  K ärntens fest  gew urzelt 
gew esen  sein, denn wir begegnen ihm 1861  w ieder als A bgeordneten , und 
zwar zugleich  als Sekretär.

Ü ber Josef T h a l e r  feh len  uns leider alle b iographischen D aten.

Andreas G raf H o h e n w a r t ,  der als Landeshauptm ann die Spitze der 
K r a i n e r  Stände einnahm , war am 25 . N ovem ber 1 7 9 4  geboren; er starb  
als G eheim er R at am 13. März 1 8 8 1 . D er M inister (1 8 7 1 ) G raf H ohenw art 
war sein Sohn.

A nton Freiherr von C o d e l l i ,  geb. 19. Jänner 1 8 0 0 , war 1 8 4 8  Gu- 
bernialsekretär in T riest; 1861  w urde er als Landeshauptm ann an die Spitze  
des K rainer L andtages berufen.

D ie P ersön lichkeit der K rainer V ertreter D r. B u r g e r  und Dr.  O r e l  
ist uns nur so w eit bekannt, daß sie in der ihre W ahl m itteilenden N ote  
als A dvokaten  bezeichnet werden.

T i r o l  hatte in D r. Johannes S c h u l e r  (geb . zu M atrei am 11 . D e 
zem ber 1 8 0 0 , gest. zu Innsbruck am 12. O ktober 1 8 5 9 ) einen Mann en t
sendet, w elcher seit 1 8 2 8  als R edakteur des »Boten für T irol und V orarl
berg« und seit 1831  als ständischer A rchivar mit den öffentlichen In teressen  
des L andes enge verbunden w ar. D as Jahr 1848  führte ihn als A bgeordneten  
in die deutsche N ationalversam m lung und in den T iro ler L andtag, in w elch  
letzterem  er als V izepräsident fu n gierte . Seit 1849  P rofessor des Strafrechts  
und der R echtsphilosophie an der U n iversität Innsbruck, beteilig te  er sich  
noch im letzten  Jahre seines L ebens an der O rganisierung der T iroler  
L andesverteid igung.

15*
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Dr. Alfred von W i d m a n n  (geb. 10. Februar 1792 , gest. 3. März 
1883), war Advokat in Innsbruck. Er wurde 1872 in den Ritterstand, sein  
Fam iliennachfolger 1904  in den Freiherrnstand erhoben.

Dr. Johann Konrad P l a t n e r  wurde als Sohn einer tirolischen, aber 
seit Generationen in T r i e s t  ansässigen Fam ilie am 25. Februar 1801 daselbst 
geboren, erreichte schon 1833 überzählig die Advokatur in seiner V ater
stadt und gelangte 1838  in den Gemeinderat derselben, um diesem  bis 1861  
anzugehören. Im Jahre 1848 wurde er nicht nur in den Zentralausschuß  
entsendet, sondern auch in den Kremsierer R eichstag gew ählt; 1854  nobilitiert, 
starb er am 23. Juli 1868.

In dem Protokollführer Theodor Freiherr von S a c k e n  vermuten wir 
wohl mit Grund den nachmaligen Sektionschef im Justizm inisterium.

Eine charakteristische Erscheinung für die Zusammensetzung des Zentral
ausschusses im ganzen ist das durchschnittlich reifere A lter der M itglieder  
desselben. Bei den 32 M itgliedern, deren A lter wir konstatieren konnten, 
kommt ein A lter von unter 40  Jahren nur sechsm al vor; der jüngste Stimm
führer (Bach) zählte 35 Jahre. D ies ist neben dem im V ergleiche geradezu  
jugendlichen Alter der A bgeordneten im konstituierenden R eichstage (ein 
Drittel derselben zählte noch nicht 30 Jahre) gewiß bezeichnend.

Beilage V. i)
Referat.

Die Gemeinde-Ordnungen für Stadt und Land —  die Provinzial-V er
fassungen, stehen beide in organischem und deßhalb untrennbarem Zusammen
hänge mit der Constitution des Reiches. Einstim mig wurde die Nothw endigkeit 
anerkannt, bei der Erörterung über die Reform der Provinzialstände und die 
Um staltung der Gemeinde-Ordnung auch die Constitutionsfrage in das Bereich  
der Berathung zu nehmen.

Lange und eifrige Discussion aber veranlaßte die Bestim mung, in welcher 
R eihenfolge die Fragen vorgenommen werden sollten. Einerseits wurde an
geführt, daß Gemeinde-Ordnung und Provinzial-Verfassung der Unterbau sei, 
auf welchem sich das Institut der Reichsstände stützen müsse; andererseits 
wurde geltend gemacht, daß der leitende Gedanke für die Reform der Pro  
vinzialstände und die Verbesserung der Gemeinde Verfassung nur durch die 
Constitution des Reiches gegeben werden könne. Entscheidend war die E r
wägung, daß die Berufung des österreichischen Parlamentes zuerst und ge- 
bietherisch durch die Ereignisse gefordert werde. ,

Nur das Parlament, als gesetzlicher Ausdruck der Volksmeinung, kann 
uns befreien vor der drohenden Gefahr von Clubsverhandlungen; —  nur ge-

l) Der Abdruck aus den Protokollen des Zentralausschusses ist bis auf die 
Orthographie ein möglichst getreuer; nur offenbare Druckfehler sind beseitigt.
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stü tzt au f das Parlam ent ist es dem verantw ortlichen  M inisterium  m öglich , 
durch die Trüm m er des alten  System es entschieden und kräftig  die neue Bahn  
zu brechen; die großartige und gew altige  V erein igun g  durch das Parlam ent 
wird allein  im Stande seyn , d ie zerfahrenden T endenzen  der einzelnen P ro 
vinzen siegreich  zu bekäm pfen. D as A lte  bricht a u f a llen  Seiten  zusam m en, 
äußere und innere Bedrängnisse w achsen g le ich zeitig  und unerm eßlich an, 
die Stunde der E ntscheidung hat gesch lagen , und ersteht die neue O rdnung  
nicht rasch und lebensfrisch, so w erden wir der A narchie zur B eute. N ach  
der V ersam m lung der R eichsstände rufen die begeisterten  Fortschrittsm änner  
ebenso w ie die besonnenen C o n serv a tiv es

Es ist  n icht m ehr Zeit, um a u f dem W eg e  organischer E n tw ick lung  
von der G em einde O rdnung zu den Provinzialständen und von da zu dem  
Parlam ente aufzusteigen; w ie M inerva gerüstet aus dem H aupte Jupiters  
sprang, so muß die C onstitution in ’s L eben treten .

M üssig ist es, zu bedauern, daß die V ergangenheit versäum t hat, die 
G rundfesten zu legen , und der größte politische F eh ler  wäre es, in einer Zeit, 
w o die M onarchie der R epu b lik  gegenüber steht, au f ständischen G rundlagen  
langsam  fortzubauen. U n ter C onstitution versteht die ganze W elt eine V o lk s
vertretung. U n sere Nachbarn ringsum  stellen  die V ertretung au f die breiteste  
B asis, und führen U rw ahlen  ein. In den zum deutschen B unde gehörigen  
P rovinzen  wird ein solches W ahlsystem  für das deutsche Parlam ent w ohl in 
Kurzem  eingeführt w erden. U n ter  solchen U m ständen wäre es n icht m ehr  
K ühnheit, sondern F revel, unter dem Nam en einer C onstitution eine re- 
form irte ständische V ertretung zu beschließen; denn einem  friedlichen und  
glorreichen U m schw ünge dürfte gar bald eine b lu tige, vern ichtende R evolution  
fo lgen . A lles  H albe, w elches im E ntstehen  schon den K eim  des T odes in sich  
trägt, muß verm ieden, die constitutioneile  R ich tu n g  ehrlich und entschieden  
eingehalten  w erden. A us dem  Chaos ungenügender und großentheils unzw eck
m äßiger B estim m ungen der bestehenden Provinzial-V erfassungen  kann eine  
wahre Constitution n icht hervorgehen. V on den alten  Institu tionen  können  
nur B ruchstücke noch benützt, im G anzen aber muß ein neuer Organism us 
in ’s L eben  gerufen  w erden.

D ie  C onstitutionsfrage ist daher die erste und oberste. A u s ihrer B e
antw ortung muß die R eform  der Provinzialstände, die V erfassun g der G e
m einden ab geleitet werden.

Nach dem kaiserlichen  P aten te vom  15 . März ist es nicht ganz klar, 
ob die R eichsstände als constitu irende V ersam m lung zur V ereinbarung über  
die V erfassung, oder als conetituirte V ersam m lung nach verliehener V er
fassun g berufen werden sollen . D ie  M einung, daß sie constituirende R eich s
stände seyn  werden, herrscht vor. A ber auch in diesem  F a lle  m üßte über  
die erw eiterte V ertretung des B ürgerstandes, über die Zuziehung des B auern
standes zur V ertretung  im W eg e  der Ordonnanz entschieden, ein  T h eil der
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Constitution schon jetzt gegeben werden. Oder sollte es den Ständen jeder  
einzelnen Provinz überlassen seyn, die Vertretung von Bürgern und Bauern 
zu organisiren? Es wäre des Zeitverlustes und der Verwirrung kein Ende. 
W enn aber schon ein Theil der Verfassung und in unseren Tagen gewiß der 
wichtigste —  voraus gegeben werden muß; wenn die volle B erechtigung des 
Monarchen die im Allgem einen verheißene Constitution in den H aupt
bestim mungen festzusetzen, staatsrechtlich von Niemand angefochten werden 
kann, warum nicht gleich das W erk vollenden, warum in solcher Zeit erst 
eine, trotz aller Erweiterungen und Verbesserungen der Provinzialstände un
genügende Versammlung berufen, welche damit anfangen müßte, eine zeit
gemäße Constitution zu berathen. Das Mißtrauen A ller, welche wissen, was 
unter Constitution verstanden wird, würde eine solche Versamm lung nicht 
als wahren Ausdruck des V olks gelten lassen, und die Macht ihrer Stimme 
bei Entscheidung der wichtigen Staatsfragen von vorn herein lähmen.

D ie Erfordernisse einer Constitution sind so bekannt, die öffentliche  
Meinung in Europa hat über deren Grundzüge eine so feste Ansicht ge
nommen, daß darüber, wie die Constitution in der Hauptsache beschaffen seyn 
müsse, um dem allgem einen W unsche zu genügen, keine Zweifel obwalten 
können.

Ein Parlament, welches als wahre Vertretung des Volkes angesehen  
wird, ist der einzige Anker der Ordnung. D ie Bitte aller Vaterlandsfreunde 
muß deßhalb dahin gehen, daß vor Berufung der Reichsstände die Consti
tution verliehen und nach ihren Bestim mungen das Parlam ent gew ählt werde.

Damit aber nicht das geringste Mißtrauen rege werde, soll es dem 
ersten Parlamente zustehen, auf Abänderungen an der verliehenen Constitution 
für die Zukunft anzutragen. Leicht und schnell wird darüber mit dem Parla
mente eine Verständigung durchzuführen seyn, wenn die verliehene Constitution 
den W ünschen und Bedürfnissen der Gegenwart entspricht.

Von diesen Gesichtspuncten ausgehend, hat das Comitd die Grundzüge 
einer solchen Constitution zu entwerfen versucht, damit dieselben von dem 
Central-Ausschüsse der Stände berathen und dann dem Ministerium als die 
Ansicht der M ehrheit der Abgeordneten vorgelegt werden könne.

Vorerst ist zu bestimmen, welche T heile der österreichischen Monarchie 
in einem gemeinsamen Parlam ente vertreten werden können und sollen.

Das Patent vom 15. März umfaßt alle Provinzen, welche bisher eine 
ständische Verfassung hatten, und das lombardisch-venetianische Königreich.

Die österreichische Monarchie zerfällt nach der bisherigen V erfassung  
in drei politisch-verschiedene T heile. Die Erblande, > welche eine ständische 
Verfassung hatten, bilden den ersten Theil und bestehen aus den Provinzen  
Nieder- und Ober-Österreich mit Salzburg, Steiermark, Kärnthen und Krain, 
Küstenland, Tirol mit Vorarlberg, Böhmen, Mähren und Schlesien, endlich 
Galizien mit der Bukowina. Ungarn mit seinen Nebenländern und Sieben
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bürgen , w elche schon früher eine constitutioneile  R egierungsform  hatten, sind  
d er zw eite Th eil. In dem dritten T h eile , bestehend aus Lom bardie und 
V ened ig , ga lt bisher eine au f der G em einde-O rdnung fußende Provinzial- 
V erfassun g .

A uch  nach der gesetz lich en  Sprache sind diese drei T h eile  scharf g e 
sch ied en . In den erbländischen Provinzen g ilt die deutsche Sprache als die 
diplom atische, und die slavische ist nur in provinziellen  G eschäften coordinirt. 
In U ngarn  und Siebenbürgen ist die ungarische, in der Lom bardie und 
V en ed ig  die ita lien ische, die diplom atische.

Auch in der V erw altung ist U ngarn in neuester Zeit vollkom m en und 
Siebenbürgen größtentheils von der übrigen M onarchie gesch ieden; der V er
band lieg t nur mehr in dem gem einschaftlichen  Staatsoberhaupte. D iese  
L änder haben zw ischen sich und den erbländischen Provinzen eine Scheide
wand aufgebaut, w elche erst dann fallen  kann, wenn sie selbst das Bedürfniß  
e in es inn igen  A n sch lusses fühlen w erden. M öge diese Zeit bald und auf friedlichem  
W ege kom m en! B ei dem enthusiastischen  A u fschw ünge der M agyaren ist die 
G efahr ein es nationalen K am pfes mit den D eutschen , S laven  und W alachen  
in  U ngarn  und Siebenbürgen groß und nahe drohend. D er politische Grund  
der Separation dieser Länder ist mit E rtheilung der Constitution für die b is
her absolut regierten  P rovinzen w eggefa llen . D ie m ateriellen Interessen ver
binden alle D onauländer. N ur ein ein iges O esterreich, w elches unter G ew ähr
leistu ng der nationalen E igenthüm lichkeiten  in den einzelnen Ländern als 
Staat ein G anzes b ildet und m it D eutschland fest verbunden ist, kann die  
von der N atur vorgezeichnete, aber schw ere M ission erfü llen: F reih eit, Cultur 
und W ohlstand bis in die untersten  G egenden an der Donau zu tragen. 
O esterreichs V ölker m üssen sich n icht au f den eng begränzten und verw ir
renden Standpunct der Sprache, sondern au f den einer constitutionellen  Groß
m acht ste llen , sonst zerfallen sie  in eine buntscheckige H arlekinsjacke von 
kleinen  Ländchen, w elche den Barbaren des O stens und Südens eine w ill
kom m ene B eute seyn  w erden.

D er V erein igun g des lom bardisch-venetianischen K önigreichs m it den 
erbländischen P rovinzen legen  schon abw eichende G esetzgebung und v er
schiedene Sprachen sehr große H indernisse in den W eg . D ieses K önigreich  
ist ein T h eil einer N ation , die in ihrer V erein igun g eine Großmacht bilden 
kann. E ine offene und erfolgreiche Em pörung hat die deutsche O berherrschaft 
fast vern ichtet. D er alte F luch , w elcher au f der deutschen H errschaft in  
Ita lien  lastet, hat sich w ieder bew ährt; aber die Zeit ist vorüber, wo N ationen  
gegen  Nationen Eroberungen machen w ollen . D er K noten der V erw icklung  
muß gelöst und nicht zerhauen werden. D ie  Lom bardie und V ened ig  können  
fortan nur ein e igenes K önigreich bilden, w elches sich naturgem äß dem  
großen Staatenbunde Italiens anschließen muß, wenn auch O esterreichs K aiser  
d ie  eiserne K rone trägt.
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Galizien, ein durch anerkanntes U nrecht erworbenes Bruchstück des 
alten Polenreiches, mit einer fast rein slavischen Bevölkerung, strebt nach 
V ereinigung mit den polnischen Landestheilen, welche Preußen und Rußland 
an sich rissen. Oesterreich kann es nicht zugem uthet werden, die große natio
nale R ichtung der Polen gewaltsam  niederzuhalten. Noch stehen einer solchen  
V ereinigung nicht bloß Staatsverträge, deren G eltung nicht gleißnerisch ab
geleugnet werden kann, und die militärische Macht Rußlands, sondern auch 
die seit dem Jahre 1846 unselig verw ickelten Verhältnisse G aliziens selbst 
im W ege. Erst müssen die tiefen W unden, welche blutiger A ufstand und 
Hungersnoth dem Lande geschlagen haben, unter der heilenden Hand einer 
constitutioneilen und kräftigen R egierung vernarbt seyn, ehe wieder ein selbst
ständiges Polen erstehen kann. Galizien selbst kann in dem A ugenblicke kein  
Losreißen von Oesterreich wünschen, denn das wäre das Zeichen zu neuem  
G reu el; aber eben so w enig darf Oesterreich verkennen, daß Galiziens natür
licher Schwerpunct nicht in W ien  liegt. W ir haben an Italien jetzt schon 
schwer gebüßt, daß das N aturgesetz, nach welchem sich die Theile einer  
großen Nation zu einem Ganzen zu vereinen streben, nicht rechtzeitig erkannt 
wurde. Sollen wir auch in Polen zuwarten, bis Empörung die Täuschung  
vernichtet? Nein es muß vorgesehen werden, daß Galizien als befreundetes 
Land friedlich und gesetzlich aus dem österreichischen Staatenverbande aus
trete, wenn Polens m ächtiger und ausgebreiteter Stamm zu einem einzigen  
und constitutioneilen Königreiche zusammengefaßt werden kann. Dadurch wird 
großes U nglück von Oesterreich abgewendet, eine schwere Schuld an Polen  
abgetragen und eine Vormauer gegen das Andringen des Absolutism us g e 
wonnen. Nur die H erzo g tü m er  A u s c h w i t z  und S a t o r  als ehemals böhmische 
Länder und noch jetzt zum deutschen Bunde gehörig, können von Oesterreich 
nicht getrennt werden. Mit Ausnahme dieser beiden Herzogthümer ist ganz 
Galizien als abgesondertes K önigreich, wie Ungarn, zu constituiren, w elches  
nur durch das gem einschaftliche Oberhaupt mit den anderen Theilen Oester
reichs verbunden seyn soll.

Von der Vertretung in dem österreichischen Parlam ente müssen dem
nach Lombardie und Venedig, dann Galizien für immer; Ungarn mit seinen  
Nebenländern und Siebenbürgen w enigstens in der ersten Entw icklung aus
geschieden werden.

Die übrigen zum deutschen Bunde gehörigen erbländischen Provinzen  
bilden den untheilbaren Kern der österreichischen Monarchie. Herrschen in 
diesen Ländern auch nicht ganz gleichartige Gesetze und zwei Hauptsprachen  
—  die deutsche und die slavische —  so sind doch die Verschiedenheiten in 
der G esetzgebung nicht sehr tie f  greifend. D ie deutsche Sprache ist von je 
her und auch jetzt noch die diplomatische, welche jeder G ebildete in diesen  
Ländern nicht blos versteht, sondern auch spricht; die politischen und materiellen 
Interessen dieser Länder gehen Hand in Hand, und der deutsche Bund
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m acht sie zu einem  Ganzen. G leiche und vo lle  A chtung  beider N ationalitäten, 
w ird den verderblichen Sprachenkam pf au f im m er unm öglich m achen, und  
eine gem einsam e V erfassung S laven  und D eu tsch e m it einem  heiligen  un
au flö slich en  Bande um schlingen.

D iese  Länder m üssen einen Staat und n icht einen Staatenbund bilden, 
w enn O esterreich nicht als G roßm acht vern ichtet w erden so ll.

Jeder O esterreicher, er spreche deutsch oder slavisch , muß sich m it E nt
rüstung von dem G edanken w eiterer T rennu ng abw enden, denn nur ein freier, 
ein iger und großer Staat hat die Zukunft für sich . D eutsch land , w elches im  
Begriffe ist, durch seine E in igung  den ihm  als Staat gebührenden R ang ein 
zunehm en, es kann nicht zugeben, daß sein  m ächtigster B estandteil in Trüm m er 
zersch lagen  w erde.

D as österreichische Parlam ent um fasse daher alle T h eile  der Monarchie," 
w elche zum deutschen B unde gehören.

A uch D alm atien, keinem  der 3 großen T h eile  O esterreichs angehörig , 
aber w ich tig  durch seine L age am adriatischen Meere, h in gestreck t an der 
Gränze des verfallenden T ürkenreiches, ein  vorgeschobener P osten  für die  
Z ukunft, sende seine V ertreter zu dem österreichischen Parlam ente, und w erde  
aufgenom m en in den deutschen Bund.

So sind die Gränzen für die V ertretung gezogen , und es fragt sich  
nun w eiter: sollen  die zu berufenden V ertreter nur eine K am m er bilden oder 
in zw ei K am m ern geth eilt  w erden.

D as Zw eikam m ersystem  sichert eine a llseitige und gründliche B erathung  
v ie l m ehr, als eine w iederholte V erhandlung in derselben  K am m er: denn die  
F ührer der einen K am m er reißen nicht auch die M itglieder der ändern m it 
sich fort. E ine K am m er greift schneller und rücksichtsloser durch, während  
zw ei K am m ern die Schw ierigk eiten  m ehr erm essen und schonender ändern.

N ach dem U m schw ünge, wo tausend Stim m en laut w erden, w elche  
Sonderinteressen und n icht das W oh l des Staates vertreten; wo mit B e 
geisteru ng  und Sturm eseile das A lte  überall eingerissen  wird, ist es von der 
größten W ich tigk eit, das N eue solid  aufzubauen. In Oesterreich sind die  
Schw ierigk eiten  durch die V erschiedenheiten  der N ationalitäten  noch bedeutend  
erhöht; uns vor allen thut tiefe  und ruhige E rw ägung N oth . Darum  zw ei 
K am m ern; —  aber n icht eine untere K am m er, die alle E lem ente der b e
w egenden  In telligen z in  sich  aufnim m t, einer oberen K am m er gegenüber, die  
durch starres F esth a lten  am V eralteten  die so nothw end ige E n tw ick lung  
zum  V erderben A ller  aufhält.

D ie  anerkanntesten A utoritäten  der T heorie sprechen in großen Staaten  
für das Zw eikam m ersystem . D ie E rfahrung zeig t d ieses System  in allen con
stitu tioneilen  M onarchien durchgeführt, —  selbst die größte und b lühendste  
der R epubliken  —  die verein igten  Staaten von N ordam erika hu ld igen  dem 
selben. So allgem ein das Ersprießliche von ersten K am m ern anerkannt ist,
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so verschieden ist die Art und W eise wie dieselben gebildet werden. Eine 
erbliche Pairie, wie in England; lebenslänglich aus gew issen Cathegorien er
nannte Pairs, w ie bisher in Frankreich; die einfache T heilung der zur Stände
versam m lung gew ählten M itglieder in zwei Kammern, wie in Norw egen, —  
bezeichnen die w esentlichsten U nterschiede in der B ildung erster Kammern 
in constitutionellen Monarchien.

Besitz und Intelligenz sind die zwei P feiler, auf denen sich in allen Ländern, 
wenn auch nur auf faktischem  W ege, eine Aristokratie bildet. In den Ländern, 
wo das A delsinstitut gesetzlich besteht, ist die Geburt das dritte w esentliche 
Elem ent der Aristokratie.

In Oesterreich haben wir nur den ständischen Adel in ’s Auge zu fassen; 
denn die A deligen, welche nicht die Landmannschaft erworben haben, haben 
kein Recht, an den ständischen Versamm lungen T heil zu nehmen.

Den ständischen Adel bilden die 3 oberen Stände, nämlich der Prälaten-, 
Herren- und R itterstand. D er Prälatenstand besteht aus den Aebten der be
güterten K löster. In Nieder-Oesterreich, in Böhmen hat auch der Rektor- 
magnificus der U niversität Sitz und Stimme auf der Prälatenbank. Der Herrn- 
und der Ritterstand um fassen die adeligen Geschlechter, in welchen die Land
standschaft erblich ist. In den deutschen Provinzen sind alle Glieder einer 
ständischen Fam ilie, ob begütert oder nicht, stim m berechtigt; in den slavi- 
schen Provinzen dagegen hat nur der begüterte Landstand Sitz und Stimme 
in der Ständeversammlung. Die politische B erechtigung der ständischen Fam i
lien beruht daher theils auf der Geburt allein, theils auf Geburt und Grund
besitz. Auch in den deutschen Provinzen wurden wiederholt Anträge gestellt, 
den Grundbesitz als nothwendige Bedingung des Stimmrechtes aufzustellen. 
Diese Anträge wurden durch die Erw ägung beseitigt, daß bei den ohnedieß 
so engen Gränzen, welche vordem den politischen Rechten in Oesterreich g e 
steckt waren, eine weitere Einschränkung ein politischer Fehler sei. Jetzt 
aber, wo eine Constitution -— eine Vertretung des Volkes —  verheißen ist, 
fällt dieser Grund weg, und es ist folgerichtig, auch in den deutschen Pro
vinzen die unbegüterten Landstände nicht in gleiche Linie mit den begüterten  
zu stellen. D ieselben können mit um so leichterem Herzen auf die Theilnahm e 
an den Provinzialstände Versam m lungen verzichten, als durch die Constitution 
dem ganzen Volke politische R echte von viel größerer Bedeutung verliehen werden.

Ursprünglich waren die Landstände in allen Provinzen allein berechtigt, 
landtäfliche Güter zu besitzen. In den deutschen Provinzen wurden später 
auch Nichtstände, gleichviel ob adelig oder nicht, zu dem B esitze von land- 
täflichen Gütern zugelassen, mußten aber bis jetzt qine besondere Steuer —  
die doppelte Gült —  bezahlen, weil es nothwendig in dem ständischen Prin
cipe lag, die Landstände soviel möglich in dem Gutsbesitze zu erhalten.

In den slavischen Provinzen waren nur die Bürger einiger privilegirter 
Städte als landtafelfähig erklärt. Noch jetzt kann dort außer den Landständen
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und den priv ileg irten  Bürgern in der R egel Niem and ein landtäfliches Gut 
erw erben. E ine Ausnahm e wurde nur bei den K äufern von Staatsgütern  
gem acht, w elchen  für ihre Person und ihre N achkom m en in geradabsteigender  
L inie das B esitzrech t eingeräum t wurde.

D ie B esitzer von landtäflichen  G ütern, w enn sie n icht L andstände sind, 
haben in keiner Provinz das R echt an den Ständeversam m lungen T h eil zu 
nehm en. In Zukunft unter dem Schutze einer Constitution m üssen wohl alle  
B eschränkungen in dem Erw erbe von landtäflichen  G ütern w egfallen , und  
die politischen  R echte, w elche den begüterten  Landständen zustehen, auch  
a u f jen e  ausgedehnt w erden, w elche nicht L andstände sind. D er B esitz muß 
die B asis der politischen  B erech tigu n g  seyn , und das V orrecht der G eburt 
aufhören .

D ie landtäflichen  G üter sind aber von sehr verschiedenem  XVerthe, es  
gehören darunter ganz unbedeutende G ülten und die größten H errschaften. 
D ie  aus dem U rbarial-V erhältn isse entspringenden R ech te  w erden in kurzer  
Zeit abgelöst seyn, nur G rundbesitz wird fürderhin die Q uelle des Einkom m ens 
der G utsbesitzer seyn . D ie  höchstbesteuerten  G utsbesitzer sollen  in der ersten  
Kammer ihre V ertretung finden, die erste K am m er au f den großen G rund
besitz basirt w erden.

Zu diesem  B ehufe muß nach der H öhe der d irecten Steuer (Grund- 
und H äusersteuer) zw ischen den G utsbesitzern eine gesetzliche Gränze gezogen, 
ein  Census bestim m t werden. D er Census wird in den verschiedenen P ro 
vinzen ungleich  seyn  m üssen, dam it im m er nur die verhältnißm äßig reichsten  
G utsbesitzer in jed er  Provinz als H öchstbesteuerte erklärt werden. Ob der 
Census durch die directe Steuer von einem , oder zusam m en von m ehreren  
G ütern erreicht w erde; ob die G üter bisher landtäfliche waren, oder nicht, 
begründet keinen  U n tersch ied .

D ie höchstbesteuerten  G utsbesitzer bilden den ersten Stand der Provinz, 
aus w elchen also alle unbegüterten  L andstände ausscheiden und in w elchen  
alle  B egüterten , w elche den Census erreichen, auch w enn sie nicht L and
stände sind, aufgenom m en w erden. Statt der drey oberen Stände entsteht  
daher nur einer.

B ey G ütern, w elche im B esitze der G eistlichk eit oder von Corporationen  
stehen , sind die jed esm aligen  N utznießer oder die V orsteher den betreffenden  
G utsbesitzern g leich geste llt, und gehören daher, w enn sie den Census er
reichen, zu dem ersten Stande.

D ie  M itglieder des ersten Standes in jed er  P rovinz w ählen  die A b 
geordneten  zu der ersten K am m er der R eichsstände.

U m  an der W ahl theilnehm en zu können, muß man:

1. O esterreichischer Staatsbürger seyn,
2. volle  R ech tsfäh igk eit haben,
3. seit einem  Jahre unter die höchstbesteuerten  G utsbesitzer gehören,
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4. das 24. Lebensjahr erreicht haben.
Um gew ählt werden zu können, muß man:
1. selbst W ähler für die erste oder zw eyte Kammer seyn,
2. das 30 . Lebensjahr erreicht haben.
D en Gutsbesitzern jeder Provinz steht es frey, aus allen W ählbaren  

des ganzen Landes seine Abgeordneten zu ernennen. D ie W ahl ist daher 
durchaus nicht auf die in der Provinz A nsässigen beschränkt.

D ie Anzahl der Abgeordneten zur ersten Kammer wird für jede P ro
vinz nach der Größe und dem Ertrage des productiven Bodens bestimmt, 
weil sich die erste Kammer auf den Grundbesitz basirt.

Es entfallen auf:

N i e d e r - O e s t e r r e i c h  mit 330  □  M eilen productiven Bodens und 59 Mil
lionen Grundertrag 

20  Abgeordnete.
O e s t e r r e i c h  mit 290  □  Meilen productiven Bodens und 41 M illionen 
Grundertrag 

15 Abgeordnete.
S t e i e r m a r k  mit 360  □  Meilen productiven Bodens und 43 M illionen  
Grundertrag 

20 Abgeordnete.
K ä r n t h e n  u n d  K r a i n  mit 325  □  Meilen productiven Bodens und 
25 Millionen Grundertrag 

15 Abgeordnete.
T i r o l  mit 313 □  Meilen productiven Bodens und 60 M illionen Grund
ertrag 

20 Abgeordnete.
K ü s t e n l a n d  mit 128 □  M eilen productiven Bodens und 14 Millionen 
Grundertrag 

5 Abgeordnete.
D a l m a t i e n  mit 214  □  Meilen productiven Bodens und 10 Millionen 
Grundertrag 

5 Abgeordnete.
M ä h r e n  u n d  S c h l e s i e n  mit 458  □  Meilen productiven Bodens und 
115 M illionen Grundertrag, dann die Herzogthümer 
A u s c h w i t z  u n d  S a t o r  

35 Abgeordnete.
B ö h m e n  mit 861 □  Meilen productiven Bodens und 229 Millionen 
Grundertrag v

65 Abgeordnete.

Zusammen 200  Abgeordnete der Gutsbesitzer.
Dem Monarchen steht das R echt zu, eine bestimmte Anzahl M itglieder 

für diese Kammer, und zwar bis zum vierten Theile der Gewählten, also bei
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der Zahl von 2 0 0  gew ählten  50  M itglieder aus allen W ählbaren des ganzen  
L andes zu ernennen.

Endlich haben die Söhne des K aisers, der T h ron fo lger und seine Söhne, 
w enn sie das durch das G rundgesetz bestim m te A lter  der G roßjährigkeit er
reicht haben, Sitz und Stim m e in der ersten Kamm er.

D ie gew ählten  M itglieder der ersten K am m er behalten  ihren Sitz durch 
die gesetzliche D auer des Parlam entes; die ernannten M itglieder aber, und 
die zu V irilstim m en berechtigten  Prinzen des H auses —  lebenslänglich .

Säm m tliche M itglieder dev ersten K am m er erhalten  keine D iäten  und 
keine R eise-E ntschädigungen .

E ine au f solche A rt zusam m engesetzte erste K am m er entspricht den 
A nforderungen gesunder P o litik ; denn sie enthält d ie T ü ch tigsten  aus den  
reichen und angesehenen  Bürgern, vertritt vorw iegend  das unabhängige und 
erhaltende Princip des großen G rundbesitzes und sichert dem M onarchen den 
gebührenden Einfluß au f die V erhandlung. E ine specielle  V ertretung der 
hohen G eistlichk eit soll n icht P latz  greifen ; denn bei der entschiedenen  
R ich tu n g  der Zeit au f G leich ste llu n g  der C onfessionen kann es keine herr
schende K irche m it politischen V orrechten m ehr geben.

E ine P airie nach E nglands V orbild  wäre in unseren V erhältn issen , und 
in unserer Zeit, entschieden ein M ißgriff. D ie hereinragende sociale Reform  
bedroht in erster L inie den B estand  von Fideicom m issen, au f w elchen das 
Oberhaus beruht. Erbliche G esetzgeber w iderstreiten  den herrschenden A n 
sichten . In der öffentlichen M einung fände eine solche Institu tion  keinen A n
k lang; sie paßt aber auch durchaus n icht in die speciellen  V erhältn isse. D ie  
V ertheilung der Pairs au f die Provinzen  wäre höchst ungleich , denn in 
ein igen gibt es v ie le  und große F ideicom m isse, in anderen w en ige oder gar 
keine. D ie  m oralische K raft eines O berhauses bei uns wäre gering , da sich  
nur w en ige der B esitzer von großen F ideicom m issen m it den W ünschen und 
B edürfnissen des L andes vertraut gem acht und zum politischen  K am pfe g e 
rüstet haben. N ur jetz t, wo es m ehr als je  N oth thun w ird, durch das 
politische G ew icht der ersten K am m er das A ndringen der zw eiten Kammer 
zu m äßigen: keine unglücklichen  V ersuche, Institutionen, die historisch g e 
worden und nicht künstlich gem acht sind, m it einem  Schlage ins L eben  
zu rufen!

Vom  M onarchen, aus gew issen  C athegorien ernannte P airs, w ie sie jetzt  
in Italien  w ieder auftauchen, geben , w ie Frankreich lehrt, eine abgelebte  
und abhängige, darum m achtlose Kamm er.

E ine einfache T h eilu n g  der A bgeordneten in zw ei K am m ern entbehrt 
aller politischen Basis und hat n irgends N achahm ung gefunden.

W ir kom men nun zur Zusam m ensetzung der zw eiten  K am m er. D ie  
zw eite K amm er beruht au f der V olkszahl und geht aus der W ahl der G e
m einden hervor.
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D ie jetzigen  Verfassungen der Provinzialstände gewähren dem Bürger
stande eine höchst unvollkommene und dem Bauernstande, mit Ausnahm e 
von Tirol, gar keine Vertretung.

W ie der Bürgerstand in den Provinzialständen bisher repräsentirt 
wurde, ist aus folgenden Angaben zu entnehmen: D ie 7 königlichen Städte 
in Mähren hatten zusammen nur eine Stimme auf dem Landtage; in Galizien 
war nur die Stadt Lem berg auf dem Landtage vertreten; in Nieder-O ester
reich hatten die Stimmen der zwei Abgeordneten der Haupt- und Residenz
stadt W ien so viele G eltung, als die 36 Stimmen aller anderen Abgeordneten  
des Bürgerstandes; in mehreren Provinzen haben unbedeutende Orte das 
R echt der Vertretung, während bedeutende Städte davon ausgeschlossen sind, 
in den meisten Provinzen werden die städtischen Repräsentanten nicht ge
wählt, sondern sie sind durch ihr Amt als Bürgerm eister und Syndikus 
bestimmt.

Von einer Vertretung des Bauernstandes ist nur in Tirol die Rede. 
Aber auch diese ist für ein constitutionelles Land ganz unbrauchbar, weil 
die 13 Deputirten des Bauernstandes auf lebenslänglich und nur zu einem  
Ausschüsse der Stände gew ählt werden.

D ie zweite Kammer muß daher ganz auf neuen Grundlagen organisirt 
werden. A ls leitende Grundsätze bei diesem politischen Neubau sollen 
g e lten :

1. daß die V ertretung auf eine einfache und breite Basis gestellt und 
dadurch für die Zukunft ruhige Dauer gewonnen werde,

2. daß nicht der Sucht, durch eigene Erfindung zu glänzen, nachgegeben, 
sondern im Einklänge mit den Bestim mungen der ändern deutschen 
Länder organisirt werde, und

3. daß dabei dem gegenw ärtigen Zustande der Provinzen R echnung g e 
tragen und daher nicht sclavisch, oder unbesonnen nachgeahmt werde. 

Die natürliche und nun fast allgem ein angenommene Basis der Volks
vertretung ist die Größe der Bevölkerung; nach diesem Principe organisirt 
Preußen seine Vertretung, beruft der Bundestag das deutsche Parlament. 
Die Volkszahl, auf welche ein Abgeordneter entfällt, richtet sich nach der 
Größe der ganzen Bevölkerung und der Bestim m ung über die ersprießliche 
Anzahl von Abgeordneten.

Für ein so großes Land, wie die zum deutschen Bunde gehörigen  
Provinzen Oesterreichs, ist eine Anzahl von ohngefähr 400  Abgeordneten  
gewiß nicht zu groß, genügt aber auch vollkommen', um der Stimme dieser 
Versammlung dem Ministerium, wie dem Volke gegenüber, das erforderliche 
G ewicht zu sichern. D ie Gesam m tbevölkerung dieser Provinzen beträgt etwas 
über 12 Millionen Seelen. Demnach entfiele auf 30 tausend Einwohner ein 
Abgeordneter.
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D ie W ahlbezirke dürfen aber n icht m athem atisch nach der Seelen
anzahl gezogen  w erden; es muß dabei v ielm ehr auf die b isherige politische  
E intheilung in K reise und G em einden R ücksicht genom m en w erden, damit 
der O rganism us, w elcher sich  durch politisches Zusam m enleben natürlich g e 
b ildet hat, n icht künstlich  zerstört werde.

D ie Städte, w elche 30  tausend oder mehr E inw ohner haben, w ählen  
für sich, die geringer bevölkerten Städte werden m it ihrer U m gegend  in 
einen W ahlbezirk  zusam m engefaßt. B ei V olksvertretu ng  hört der U n tersch ied  
der Stände auf; es kann daher consequent von einer Scheidung der städtischen  
B evölkerung  von der ländlichen im A llgem ein en  keine R ede m ehr seyn.

D ie größte Stadt eines W ahlbezirkes wird der W ahlort werden, in 
w elchem  sich das politische L eben  des ganzen B ezirkes sam m elt und dadurch  
dem städtischen E lem ente vor A llem  G eltu n g  verschafft.

E ine Scheidung der städtischen und ländlichen Interessen  findet nur 
bei größeren H andels- oder F abriksstädten  Statt, w elche ohnedieß durch ihre 
E inw ohnerzahl zur W ahl e igener A bgeordneten  b erech tig t wird.

In den k leineren  Städten herrschen dagegen  sehr oft rein agrikole In 
teressen  vor, und H andel und Industrie halten  sich  nicht m ehr inner den 
G ränzen der Städte, sondern haben sich besonders in einzelnen B ezirken über 
das Land verbreitet.

D urch die A u flösu n g  des U nterthansverbandes, die U m staltung der 
M unicipal- und G em einde-O rdnung, durch die B ese itigu n g  der alten  ständischen  
V orrechte, verschm iltzt die w ahlberechtigte B evölkerung  vielm ehr, als dieß  
bei der G eltung von V erfassungen der F all seyn  konnte, w elche zw ischen  
B auer, B ürger und G rundherren eine feste Scheidew and erhielt.

D er k leine B esitz  aller A rt, ob bäuerlich, städtisch , oder adelig , soll 
gem einschaftlich  seine V ertreter in die zw eyte K amm er w ählen .

W ird  der M aßstab von 1 A bgeordneten au f 30  tausend Seelen  an 
genom m en, so entfa llen:

in  N i e d e r - O e s t e r r e i c h :

au f die Stadt W ien
3 7 5

m Einw . 13 A bgeordn ete

» V iertel U n ter W ienerw ald
2 9 0
m

9

» » Ober W ienerw ald
2 4 0

m 8 7>

» » U n t. M annhartsberg
2 7 0
m

J> 9 »

» » Ob. M annhartsberg
2 4 0
m

T> 8

Zusam m en 47 A bgeordnete.
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In  O b e r - O e s t e r r e i c h

auf  die Stadt Linz
30
m

Einw. l Abgeordnete:

den M ühlkreis
180
m

7> 6

X » Traunkreis
180
in

6

• Hausruckkreis
180
m

» 6 »

» Innkreis
140

m
» 5

» Salzburg
140
m

5

Zusammen 29 A bgeordnete.

In  S t e i e r m a r k :

auf  die Stadt Gratz
50
m Einw. 2 Abgeordnete

> den Gratzer Kreis
310
m

* 10 »

» Judenburger Kreis
100

m
> 3 >

» > Brücker Kreis
80
m 3 »

» Marburger Kreis
220
m 7 >

> 1 Cillyer Kreis
220
m 7

Zusammen 32 Abgeordnete.

In  K ä r n t h e n  u n d K r a i n :

auf den Laibacher Kreis
170
m Einw. 6 Abgeordnete

» Neustädter Kreis
190

m 6

> » Adelsberger Kreis
90
m

y> 3 »

y> » K lagenfurter Kreis
190
in

» ' 6

» Villacher Kreis
120
m

» 4

Zusammen 25 Abgeordnete.
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Im  K ü s t e n l a n d e :

8 0
au f die Stadt T riest mit G e b ie t  E inw . 3 A bgeordnete

220
» den Istrianer K reis   » 7  »

m
_  190

» » Görzer K reis   > 6  »
m

Zusammen 16 A bgeordnete.

In  T i r o l :

130
au f den U n ter  Innthaler K reis  E inw . 4 A bgeordnete

90
» Ober Innthaler K reis -------- » 3 »

m
100

» » P usterthaler K reis --------- » 3  »
m

110
» » Botzner K reis   » 4  »

m
200

» » T rienter K reis  > 7  »
m

110
» •» R overeder K reis   » 4  »

m
100

» » V orarlberger K reis --------  » 3  »

Zusammen 28  A bgeordnete.

I n  D a l m a t i e n :

1 5 0
au f den Zaraer K reis ——■ E inw . 5 A b geordnete

170
» » Spalato K reis   » 6  »

m
50

» » R agusa K reis   » 2  »

» Cattaro K reis

m
30
m

Zusammen 14 A bgeordnete.
Jahrbuch f. Landeskunde. 1913. 16
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I n  M ä h r e n  u n d  S c h l e s i e n  s a m m t  A u s c h w i t z  u n d  S a t o r

40
auf die Stadt Brünn 

» den Brunner Kreis 

> » Ollmützer Kreis

» Prerauer Kreis 

» Hradischer Kreis 

» Iglauer Kreis 

» Znaimer Kreis 

» Troppauer K reis 

» Teschner Kreis 

» Auschwitz und Sator

in
350

m
450

m
270

m
260

m
190

in
170
m

250
m

210
m

?

Einw . 1 Abgeordneter 

, 12

» 1 5  »

» 9  »

9

» 6  »

6 »

» 8  »

» 7  »

» 5  »

Zusammen 78 Abgeordnete.

In  B ö h m e n :

auf die Stadt Prag

» den Kaurzimer Kreis

» Berauner Kreis

» Bidschower Kreis

Budweiser Kreis

Bunzlauer Kreis

» Chrudimer Kreis

» Czaslauer Kreis

110
m

210
m

190
m

280
in

220
m

4 3 0
m

320
m

270

Einw. 4 Abgeordnete

» 7  »

» 6  »

» 9  »

» 7  »

» 1 4  »v

11 »
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auf  den E llbogner K reis
^ov

E m w .
m

190

9 A bgeordnete

» » K lattauer K reis -------- »
m

3 6 0

6

» » K öniggrätzer K reis
m

3 7 0

12 »

» » L eitm eritzer K reis -------- »
m

2 2 0

13 »

» » P ilsner K reis
m

2 7 0

7 T>

» » Prachiner K reis -------- y>
m

180

9

■» » R akonitzer K reis
m

140

6

)>. » Saazer K reis -------- >
m

2 2 0

5 >

» » Taborer K reis -------- »
m

7 >

Zusammen 141  A bgeordnete.

W i e d e r h o l u n g :

N ie d e r -O e ste r r e ic h ......................................... 47 A bgeordnete
O b e r - O e s t e r r e ic h ........................................ 29 »

S t e i e r m a r k ...................................................... 32 »
K ärnthen und K r a i n .................................. 25
K ü s t e n l a n d ..................................................... 16 »
T irol ................................................................... 28 »
D a l m a t i e n ...................................................... 14 7>

M ähren und Schlesien sammt A u sch 
witz und S a t o r ........................................ 78 7>

B ö h m e n ............................................................. 141 »

H auptsum m e . . 4 1 0  A bgeordnete.

Um W ähler zu seyn, ist erforderlich, im A llg em ein en :
1. österreichisches Staatsbürgerthum ,
2. A lter von 24  Jahren,
3. volle  R echtsfäh igkeit,
4. A n sässigk eit (begütert oder w ohnhaft) durch ein volles Jahr in 

dem W ahlbezirke,
5 . Selbstständ igkeit (deßhalb alle D ienstbothen, A rm engeld G enießende, 

L ehrlin ge ausgenom m en);
16*
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ferner im Besonderen:

1. entweder die Entrichtung von director Steuer (Grund-, Häuser- 
oder Erwerbsteuer),

2 . oder ein reines Einkommen von 200  fl. (bis zur Einführung der 
Einkom m ensteuer nachgew iesen durch A nstellungs-D ecret, oder Pacht- und  
M iethsvertrag mit einem Zinse von jährlich 20 fl. Conventions-M ünze (sic!). D as  
D ecret oder der Vertrag muß ein volles Jahr vor der W ahl ausgefertigt und 
noch in R echtskraft seyn),

3. oder die vorzugsw eise B eschäftigung mit dem G em eindew esen, 
daher ohne allen Census W ähler sind:

a. M itglieder des G em eindeausschusses,
b. Vorsteher und Verwalter gem einnütziger A nstalten,
c. die Pfarr-G eistlichkeit aller Confessionen und öffentliche Lehrer,

4. oder endlich beglaubigte Intelligenz, nachgew iesen durch den Doctors- 
grad der gelehrten Facultäten, ebenfalls ohne allen Census.

A lle Gutsbesitzer, welche an der W ahl zur ersten Kammer T heil 
nehmen, dürfen in die zw eyte Kammer nicht wählen.

Um  wählbar zu seyn, muß man, wie bei der ersten Kammer:

1. selbst W ähler für die erste oder zweyte Kammer seyn,
2. das 30. Lebensjahr erreicht haben.

Auch bey der zweyten Kammer ist die W ahl nicht auf die Provinz  
und noch weniger au f den einzelnen W ahlbezirk beschränkt.

Bei dieser breiten Basis der activen und passiven W ahlfäh igkeit ist nur 
mehr e in  Schritt bis zu allgem einem  Stimmenrecht.

In Berücksichtigung des Um standes, daß Oesterreich sein constitutioneiles 
Leben erst beginnt, allso noch keine politische Schule durchgemacht hat, 
scheint es räthlich, diesen Schritt nicht gleich im A nfänge zu thun.

W ürde aber die W ahl zum deutschen Parlam ente ohne Rücksicht a u f  
den Census, allso mit allgem einem  Stimmrechte vorgenommen, so wäre es 
nicht zu verschieben, auch den Census bey der W ahl für die Reichsstände  
aufzugeben.

Nothw endig erscheint es vorerst, indirecte W ahlen einzuführen.
D ie W ähler jedes W ahlbezirkes wählen aus ihrer Mitte W ahlmänner, 

welche an dem W ahlorte zusamm entretend den Abgeordneten wählen.
Da die Einwohnerzahl als Basis der Vertretung in der zweyten  

Kammer angenommen ist, so muß die gleiche Basis auch für die W ahl der 
W ahlmänner gelten. <.

A u f 500  Einwohner soll daher ein W ahlmann erwählt werden.
Auch ist hier auf die Gemeinden Rücksicht zu nehmen und jeder G e

meinde, welche über 300  Einwohner hat, die WTahl eines W ahlm annes zu
zuweisen.
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Noch k leinere G em einden sind m it den nächst ge legen en  G em einden  
zu vereinen , G em einden über 8 0 0  bis 1000  E inw ohner w ählen zw ey  W ah l
m änner und so fort. Imm er gesch ieh t die W ah l der W ahlm änner g e 
m eindew eise.

A lle  W ahlen  sow ohl der W ahlm änner, w ie der A bgeordneten , werden  
durch A bgabe von Stim m zetteln mit absoluter M ehrheit der w irklich  Stim 
m enden vorgenom m en.

D as M andat der W ahlm änner erlisch t mit der Vornahm e der A b g e 
ordnetenw ahl, die A bgeordneten  werden für die gesetz lich e  D auer des P a r 
lam entes ernannt, daher au f 6 Jahre, oder bis zur A u flösu n g .

D ie A bgeordneten  zur zw ey ten K am m er erhalten D iäten  und R eise-  
E ntschädigungen.

Nachdem  in dem V orhergehenden die B ildung der beyden K am m ern  
nach ihren G rundzügen angegeben w urde, handelt es sich um die R echte, 
w elche den R eichsständen eingeräum t w erden sollen .

N ach constitutioneilen  Begriffen gehören zu den R echten  der R eichsstände

1. die E in w illigu n g  zu allen L an desgesetzen ,
2 . die B ew illigu n g  aller Steuern und die B eaufsich tigung  des S taats

haushaltes,
3 . die Zustim m ung zu V erträgen m it frem den M ächten,
4 . das A nbringen von B itten  und B eschw erden des V olkes vor dem Throne

und in F o lge  dessen die A n k lage der M inister.

A d 1. Ohne E in w illigu n g  der R eichsstände kann kein G esetz gegeben , 
aufgehoben, abgeändert oder authentisch erläutert werden.

D as R echt des G esetzantrages und der V orlage von ausgearbeiteten
G esetzentw ürfen  steht sow ohl dem M inisterium , als jed er  der beyden K am 
mern zu.

In  w elcher K am m er das M inisterium  seine A nträge zuerst ste llen  w ill, 
bleib t seiner freien W ahl überlassen.

D ie  von beyden Kam m ern nach der G eschäftsordnung gehörig  an ge
nom m enen A nträge, erw achsen nach Sanction des M onarchen in G esetzes
kraft und w erden m it der G egenzeichnung der verantw ortlichen M inister 
verkündet.

A d  2. Säm m tliche S teuergesetze, die directe und indirecte B esteu erun g , 
bedürfen der E in w illigu n g  beyder K am m ern der R eichsstände, sie w erden  
immer von dem M inisterium  zuerst in der zw eyten  K am m er vorgelegt.

D ie  E rhebung der S teuern  wird nur für ein Jahr bis zur nächsten  
V ersam m lung der R eichsstände bew illig t.

D en  R eichsständen wird bey einer jed en  V ersam m lung eine genaue  
N ach W eisung über die V erw endung der Staatseinnahm en vorgelegt.

D ie  S taatsschuld  wird unter die G ew ährleistung der R eichsstände  
geste llt .
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Ohne Zustimmung beyder Kammern darf von dem Staatsgute N ichts 
veräußert und kein neues Anlehen gü ltig  abgeschlossen werden.

Ad 3. Den Reichsständen werden die mit fremden Mächten abge
schlossenen Verträge zur Zustimmung vorgelegt. Erfordert die Erfüllung dieser 
V erträge Geldm ittel, oder greifen sie in die G esetzgebung des Landes ein, 
so werden die A nträge des M inisteriums vor dem Abschlüsse mit der fremden  
Macht den Reichsständen zur E inw illigung vorgelegt.

Ad 4. Jede der Kammern hat das Recht, Bitten und Beschwerden an 
den Thron in Antrag zu bringen, welche nach Annahme in der einen  
Kammer, der anderen Kammer vorgelegt, und im Falle auch diese beytritt, 
in einer gemeinsamen V orstellung dem Monarchen übergeben werden.

Den Reichsständen steht es zu, B itten und Beschwerden von einzelnen  
Staatsbürgern, oder von Gemeinden und Corporationen dann anzunehmen und 
an den Thron zu bringen, wenn sie schriftlich vorgebracht und mit dem 
Nachweise versehen sind, daß die A bhilfe vergebens von den Behörden des 
Staates und dem verantwortlichen Ministerium nachgesucht wurde.

D ie richterliche A nw endung der Gesetze gehört nicht in den W irkungs
kreis der Kammern, weil sie sonst oberster G erichtshof würden; die R eichs
stände können nur Beschwerden über Mißbrauch oder R echtsverletzung  
vorlegen.

Da die Reichsstände zur W ahrung der Gesetze berufen sind, so steht 
ihnen für den Fall einer absichtlichen V erletzung der V erfassung das Recht 
zu, den verantwortlichen Minister in Anklagestand zu versetzen.

Damit die Reichsstände ihre Rechte ungeschm älert und unbeirrt aus
üben können, sind:

1. die erwählten M itglieder durch keine Vollmacht ihrer W ähler und 
die ernannten durch keine Instruction des Landesfürsten gebunden,

2. alle M itglieder haben das R echt der freien Rede in den Kammern 
und sind für ihre Aeußerungen nicht verantwortlich. Die G eschäftsordnung  
hat dafür Vorsorge zu treffen, daß U nziem lichkeiten hintangehalten werden, 
und sind

3. während der Reise und der Versammlungsperioden frey vom Civil- 
Verhafte, ferner

4. hat jede Kammer das Recht, die G ültigkeit der W ahlen ihrer Mit
glieder zu prüfen und darüber zu entscheiden, und endlich

5. die Geschäftsordnung für die Verhandlung festzusetzen und die 
W ahl der Präsidenten und Secretäre vorzunehmen. »

In jeder Kammer haben nur die M itglieder derselben Sitz und Stimme.
Minister, welche nicht der Kammer angehören, haben bei Verhandlung  

derselben nur eine berathende Stimme.
Die Sitzungen beider Kammern sind öffentlich.
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D ie R eichsstände werden regelm äßig einm al des Jahres und im F alle  
einer R eg ieru n gs Veränderung innerhalb der ersten  4 W ochen berufen .

S ie w erden von dem M onarchen, oder seinem  hierzu ernannten S te ll
vertreter durch die T hronrede constitu irt, und beginnen ihre V erhandlungen  
m it einer A dresse an den Thron.

Dem  M onarchen allein  kom m t es zu, die R eichsstände auf länger als 
eine W oche zu vertagen , ihre V ersam m lungen zu schließen, oder sie  zur 
Vornahm e neuer W ahlen  aufzulösen.

Doch m üssen die K am m ern län gsten s 3 M onate nach der V ertagung  
oder A u flösu n g  w ieder berufen werden.

Beilage VI.

Referat über die Reform der Provinzial-Stände.
E he an die R eform  der ständischen V erfassung in den Provinzen H and  

angelegt werden konnte, m ußte die V orfrage entschieden seyn , ob die R eichs-  
Stände aus A b geordn eten  der Provinzial-Stände bestehen  oder unm ittelbar  
aus dem  V olke hervorgehen sollen .

Nachdem  sich die M einung der A bgeordneten  der Stände, w elche hier  
zu einer V orberathung versam m elt sind, einstim m ig und entschieden dafür  
ausgesprochen hat, daß die R eichs-Stände unm ittelbar aus dem V olke gew äh lt  
w erden so llten , und nachdem  uns die g leiche A n sich t der R egieru n g  durch  
die B erathung m it dem M inisterium  des Innern bekannt gew orden ist; so 
ist es je tz t an der Zeit, die G rundsätze für die B ild u n g  und den W irk u n gs
kreis der P rovinzia l-S tände aufzustellen . B ei m einem  ersten kurzen R eferate  
m ußte ich nach dem W ortlaute des kaiserlichen P aten tes vom 15 . März von  
der B asis ausgehen , daß die P rovinzial-Stände die A bgeordneten  zum R eichs
tage  w ählen w erden. In  diesem  P aten te ist aber eine K onstitu tion  des V ater
landes versprochen. E ine erw eiterte  ständische V ertretu n g  kann nicht als 
eine repräsentative V erfassun g angesehen, und nur die im Begriffe der K on
stitution liegende V olk svertretu n g  wird dem allgem einen  W unsche und den  
B edü rfn issen  der Zeit genügen . So lange daher angenom m en w erden m ußte, 
daß die R eichs-Stände aus den P rovinzia l-S tänden  hervorgehen , konnte nur  
das Prinzip  der V o lk svertretu n g  für die O rganisirung der Provinzial-Stände  
le iten d  seyn . D eßhalb  sch lu g ich auch in m einem  früheren V ortrage über  
die P rovin zia l-V erfassu n g  eine U m bild ung  der P rovinzial-Stände nach diesem  
P rinzipe vor.

D urch die E rklärungen und M ittheilungen des M inisters des Inneren  
fä llt  die Basis m eines früheren A n trages.

D ie P rovinzial-Stände können fortan nicht mehr als der U nterbau der 
R eichs-Stände angesehen werden, sie erscheinen n icht mehr als ein  Provinzial-
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Parlam ent, welches seine Ansichten durch einen gew ählten Ausschuß bei dem  
Reichs Parlam ente vertreten läßt, Provinzial- und Reichs-Stände sind nicht 
mehr T heile eines Ganzen, sondern verschiedene Organe, und die Noth- 
w endigkeit, sie nach gleichem  Prinzipe zu organisiren, ist somit aufgehoben.

Ehe aber die B ildung der Provinzial-Stände erörtert werden kann, 
muß ihre Stellung, ihr W irkungskreis im U m risse w enigstens bezeichnet 
werden.

Es ist schon wiederholt bemerkt worden, daß die Provinzial-Stände  
bisher darnach streben mußten, den Mangel an Reichs-Ständen, so w eit es 
gehen konnte, zu ersetzen. Sie mußten der absoluten Beam tenherrschaft 
gegenüber vor Allem  darauf bestehen, ihren Beirath, ihr Steuerbew illigungs- 
R echt geltend zu machen. Nur dadurch konnte es gelingen, nach und nach 
den so nothwendigen Einfluß auf die G esetzgebung und den Staatshaushalt 
zu erreichen. D ie adm inistrative T hätigkeit der Provinzial-Stände —  ihre 
M itwirkung an der V erw altung des Landes —  trat vor diesem Streben nach 
A ntheil an der G esetzgebung in den Hintergrund.

W ie ungenügend das W irken der Provinzial-Stände auf dem Felde
der G esetzgebung war, obwohl es ihnen nicht an Einsicht, Eifer und Muth 
gebrach, liegt nur zu deutlich vor. D ie Verantwortung triflt nicht sie, aber 
auch nicht allein das frühere Verwaltungs-System , denn ein guter T heil der 
Schuld liegt in dem unzweckm äßigen Organismus. Mit zehn verschiedenen  
Stände-Versam m lungen, in deren jeder eine andere Tendenz herrschen kann, 
ist es ganz unm öglich, zu regieren. Es bleibt nur die W ahl, die G eltung  
der Stände auf N ull herabzudrücken oder völlig  dem Separatismus zu 
huldigen.

Nur Reichs-Stände, als eine einzige centrale Versam m lung, können, 
als integrirender Theil der gesetzgebenden G ew alt, zum H eile des Staates 
wirken. D ie legislative T hätigkeit von Provinzial Ständen muß zur heil
losesten Verwirrung, und in letzter F o lge  entweder zur Vernichtung der 
Provinzial-Stände oder zur Selbstständigkeit der einzelnen Provinzen führen.

A ls wahre Staatsw eisheit muß ich es daher anerkennen, daß die R egierung  
den im Patente vom 15. März angedeuteten W eg entschieden aufgegeben, 
und beschlossen hat, nicht die Abgeordneten der Provinzial-Stände als Reichs- 
Stände zu berufen. Den Reichs-Ständen, welche der unmittelbare Ausdruck  
der Volksm einung sind, und zwar ihnen allein gebührt der A ntheil an der
gesetzgebenden G ewalt. Den Provinzial Ständen, welche auch bisher nie mehr
als eine berathende Stimme in der G esetzgebung ausübten, ist im kon
stitutionellen Staate eine andere aber gewiß nicht minder wichtige Sphäre 
bestimmt. Aus selten befragten Rathgebern, deren Beirath noch seltener 
befolgt wurde, sollen sie künftig an der Verwaltung der Provinz mitwirken. 
Statt einer nicht bloß ungenügenden sondern nothwendig verwirrenden leg is
lativen Thätigkeit soll ihnen eine administrative als Hauptaufgabe gegeben
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w erden. D ie  b isherige rein bureaukratische V erw altung muß in der R ich tung  
durchgreifend reform iert werden, daß O rganism en, aus w elchen der Staat 
zusam m engesetzt ist, die Selbstbestim m ung so w eit als es m it den Gesam m t- 
In teressen  des Staates verträglich  ist, gesetzlich  zukom m e. D as k ostsp ielige, 
drückende und abstum pfende V ie lreg ieren  muß aufhören, die F am ilien , die 
G em einde, der K reis, die Provinz, sie m üssen von der unseeligen  B ev o r 
m undung der Staatsbehörden befreit w erden, dam it nicht B eam tenbesoldungen  
die G eldkräfte des L andes aufzehren, und ein  frisches selbstth ätiges L eben  
in jen en  G liedern des Staates erw ache, durch deren kräftige G esundheit das 
W oh l des G anzen bed ingt w ird. F am ilienrath , G em einde-A usschüsse, K reis- 
Stände und endlich  Provinzial-Stände werden an die S te lle  der H underte von  
B eam ten treten, w elche bisher bis zum  k leinsten  D eta il herab in das L eben  des  
V olkes eingegriffen  haben.

D ie  A usführung der die V erw altung betreffenden G esetze, w elche durch  
provinzielle V ersch iedenheit m odifizirt ist, die U m legu n g  und E inhebung der 
b ew illig ten  Steuern , die L eitu n g  der provinziellen  K redits-, W oh lth ätigk eits-  
und U nterrichts-A nstalten , des P rovinzial-Straßen und P olizeiw esen s u. d. m. 
dieß sind nach m einen A nsichten  vorzugsw eise die G eschäfte der Provinzial- 
Stände. A ußerdem  sollen  sie dem V orstande der P rovinzia l-R egierung rathend  
und kontrolirend zur Seite stehen , dam it auch bei jen en  G eschäften, w elche  
der executiven  G ew alt des Staates überlassen bleiben m üssen, die Stim m e  
des L andes gehört und beachtet w erde.

D en  R eichs-Ständen gegenüber treten  sie n icht als Provinzial-Parlam ente  
mit ähnlichen und nur beschränkteren B efugn issen  auf, denn die Provinzen  
sollen  n icht halbsouveraine K antone werden. S ie w irken au f die gesetzgebende  
G ew alt nur insofern ein, als der Einfluß jed er  V erw altung oder Adm inistration  
natürlich reichen muß, w ährend um gekehrt die von den R eichs-Ständen b e
w illig ten  G esetze und Steuern die G ränzen des W irk en s bezeichnen, in  
w elchen sich die P rovinzial-Stände frei bew egen  können. D ie  Provinzial- 
Stände haben ihre B itten  und B eschw erden  w ie bisher dem M onarchen u n 
m ittelbar zu überreichen. U eber V erw altungsgegenstände entscheidet der 
Monarch durch sein verantw ortliches M inisterium  allein , denn in ihm  ver
e in ig t sich die executive G ew alt des Staates. N ur w enn die A n liegen  der 
Stände in den K reis der gesetzgebenden  G ew alt fa llen , ist der M onarch ver
pflichtet, die Zustim m ung der R eichsstände einzuholen. D as M inisterium  hat 
dann die A nträge der Provinzial-Stände dem R eichs-Parlam ente vorzulegen .

D ieß sind die G rundzüge für die S tellung  und den W irk ungskreis der 
Provinzial-Stände. A u s dem G esagten  w ird w ohl Jedem  klar seyn , daß ein  
ins einzelne gehendes Statut nur dann angetragen  w erden kann, w enn im 
Zusam m enhange der ganze V erw altungs-O rganism us um gearbeitet, die Gränze 
nach unten durch G em einde- und K reis-O rdnung, die Gränze nach oben durch  
F estste llu n g  der dem Staate vorbehaltenen G egenstände gezogen  werden
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w ird. Es handelt sich hier nur um das Prinzip, ist dieses festgestellt, so 
muß der Ausbau von unten beginnen, und also zuerst die Gemeinde-Ordnung 
in A ngriff genommen werden.

W ird den Provinzial-Ständen ein solcher adm inistrativer W irkungskreis 
angewiesen, so scheint es bei weitem zweckm äßiger, die Zusammensetzung 
desselben nicht nach dem Prinzipe der V olksvertretung vorzunehmen, sondern 
sie aus den Repräsentanten der verschiedenen Haupt interessen zu bilden.

An der gesetzgebenden G ewalt im Staate muß im konstitutionellen  
Staate die Volksstim m e bestimmend m itwirken. N icht das Interesse eines  
einzelnen Standes, sondern das Interesse des Staates im Ganzen, der über
wiegenden Mehrzahl der Staatsbürger muß zur G eltung gebracht werden, 
wenn es sich um die G esetzgebung des Landes handelt.

In dem großen Kreise der Reichs-Stände werden sich wohl Männer 
aus jedem  Stande befinden, die das Parlament über die W ünsche und B e
dürfnisse ihres Standes aufklären, und vor Verletzung wichtiger Interessen  
abhalten werden. D em ohngeachtet kann nicht geläugnet werden, daß bei 
festem  Zusammenhalten der W ähler des zahlreichsten Standes und einseitiger  
R ichtung ihrer Abgeordneten die Belange anderer Stände leicht ungerecht 
und zum Nachtheile des Staates hintangesetzt werden.

W enn die Provinzial-Stände keinen entscheidenden Einfluß auf die 
G esetzgebung nehmen, und wenn die Reichs-Stände auf der Volksvertretung  
beruhen, so ist es von überwiegender W ichtigkeit, die verschiedenen H aupt
interessen des Landes ins Auge zu fassen, und darnach die Provinzial- 
Stände zusammenzusetzen.

In den zu administrativem W irken berufenen Provinzial-Ständen darf 
kein H auptzw eig des Erwerbes oder der Beschäftigung unvertreten seyn, 
weil sonst die Männer fehlen, welche in dieser Beziehung die V erw altung  
sachgemäß führen oder überwachen können. Je konsequenter die V olksver
tretung bei den Reichsständen durchgeführt ist, desto nothwendiger ist es, 
darauf zu sehen, daß alle H aupt interessen  des Landes sicher in den 
Provinzial-Ständen repräsentirt seien. Nur dadurch wird es m öglich, für alle  
Zweige der Verw altung tüchtige Männer zu haben und die m öglichen E in
seitigkeiten des Repräsentativ-System es auszugleichen. Kollisionen zwischen  
den Reichs- und Provinzial-Ständen sind nicht möglich, weil ihre W irkungs
kreise scharf geschieden sind, wohl aber werden die nach anderem Prinzipe  
gebildeten Provinzial-Stände aufklärend und berichtigend auf die Reichs- 
Stände einwirken. N icht in starrer Einförmigkeit, sondern in natürlicher den 
verschiedenen Zwecken entsprechender G estaltung wird der Organismus des 
Staates gedeihen.

A ls solche H aupt interessen möchte ich bezeichnen:

1. die Landw irthschaft;
2. die Industrie;
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3 . den H andel;
4 . die W issenschaft.

In der K egel konzentriren sich wohl Industrie und H andel in den 
Städten , während die la n d w ir tsc h a ftlich en  Interessen  ihren H auptsitz in den 
L andgem einden haben. Es darf aber n icht übersehen w erden, daß sehr oft 
und gerade die größten industriellen  A n sta lten  auf dem Lande errichtet 
sind, und gar m anche Städte hauptsächlich  vom  A ckerbaue leben . W enn  
daher auch im A llgem ein en  die städtischen A bgeordneten  vorzugsw eise  die 
industriellen  und kom m erziellen  und die A bgeordneten  der L andgem einden  
die agrikolen Interessen  vertreten , so w erden doch fast in jed er  P rovinz  
einzelne w ich tige Industrie Z w eige ihren Sitz nicht in den Städten  sondern  
a u f dem Lande haben, durch die städtischen  A bgeordneten  also nicht ver
treten seyn.

D ie B esitzer größerer G üter sind, nach A u fh eb u n g des U n te r tä n ig k e it  s- 
V erhältn isses und A blösung der U rbarial-L asten, durch ihre S te llu n g  vor 
A llen  zur V ertretung  der A griku ltu r geeign et. D en  B esitzern kleiner G üter  
feh lt es in der R egel an G eld und M uße, um sich eine für w ich tige politische  
G egenstände ausreichende B ildung zu verschaffen, und ohne E n tgelt die 
ständischen G eschäfte zu führen. Es ist daher im allgem einen  Interesse, 
w enn v iele  B esitzer größerer G üter zur ständischen V ersam m lung gezogen  
w erden.

In  einer aus einzelnen Ständen hervorgehenden V ertretu n g  m üssen  
der W issenschaft, als solcher, e igen e R epräsentanten zugestanden w erden. 

D ie Provinzial-Stände bestehen  daher:

1. aus V ertretern  des größeren G rundbesitzes;
2. aus A bgeordneten  der Städte, vorzugsw eise  als V ertreter der Industrie  

und des H andels;
3 . aus A bgeordneten  der L andgem einden, vorzugsw eise  als V ertreter des 

kleinen  G rundbesitzes, und
4. aus A bgeordneten  der W issenschaft, und endlich
5 . in Ländern, w o ein w ichtiger Z w eig der Industrie außer den Städten  

betrieben  wird (z. B. E isenw erke), in A bgeordneten  dieses Industrie
z w e ig e s .

D iese A rt von V ertretung ist in der T h at nur eine Reform  der P ro
vinzial-Stände, denn sie  erhält das G rund-Prinzip derselben aufrecht.

D ie Zahl der A bgeordneten  für die einzelnen K ategorien  wird natürlich  
in Provinzen  von verschiedenen V erhältn issen  n icht d ieselbe seyn  können. 
A ls ohngefährer A nhaltspun kt m ag dienen, daß jed er  der drei H aupt
abtheilungen , näm lich dem größeren G rundbesitz, den Städten und den L and
gem einden, eine g leiche A nzahl von A bgeordneten  zugew iesen , die Anzahl 
der V ertreter der W issenschaft und der L and-Industrie nach Größe und 
W ich tig k e it der A n sta lten  bestim m t w erde.
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D er größere Grundbesitz wird gesetzlich (durch den Census) bestimmt. 
D ie höchstbesteuerten Gutsbesitzer der ganzen Provinz erwählen A bgeordnete  
aus ihrer Mitte.

D ie Vertreter der Städte werden von den nach der M unizipal-Ordnung 
wahlberechtigten Bürgern gew ählt. Korporationen von großer Bedeutung, 
z. B . Handels-, G ewerbs-Vereinen, kann zweckmäßig die W ahl eines eigenen  
Abgeordneten zugestanden werden. D ie Landgem einden, in denen weit über
wiegend der kleine Grundbesitz das H aupt interesse bildet, wählen nach den  
Bestim m ungen der W ahl-O rdnung für die Reichsstände.

D ie Abgeordneten aller Stände müssen

1. österreichische Staatsbürger, und

2. 24  Jahre alt seyn, dann

3. volle R echtsfähigkeit, und

4. Selbstständigkeit besitzen.

D ie Abgeordneten aller Stände berathen und beschließen in Einer V er
sammlung immer mit Stimmenmehrheit aller Anwesenden.

D ie w esentlichen U nterschiede in der Zusammensetzung der künftigen  
Provinzial-Stände von der der bestehenden liegen in folgenden Punkten:

1. Die politische Berechtigung des ständischen Adels erlischt, und nur 
der Besitz eines Gutes oder Gutscomplexes, welcher zu den höchst
besteuerten gehört, gibt aktives und passives W ahlrecht bei der V er
tretung des größeren Grundbesitzes.

2. D ie Abgeordneten der Städte werden fortan frei gew ählt, und sind 
nicht mehr durch ihre Stellung als Bürgerm eister oder Syndiker zu 
Vertretern berufen.

3. Der bisher gar nicht vertretene Bauernstand erhält ohngefähr ein 
D rittheil aller Stimmen, und hat ebenfalls die freie W ahl seiner A b
geordneten.

4. D ie V ertretung der W issenschaft wird erweitert, und

5. einzelnen wichtigen Landes-Industrien und Korporationen das Recht 
der Vertretung eingeräumt.

Zum Schlüsse muß noch bemerkt werden, daß dem ständischen Adel 
zwar alle seine politischen Rechte, nicht aber seine privatrechtlichen A n
sprüche auf Stiftungen und rein ständisches Vermögen ohne Eingriffe in das 
Eigenthum  entzogen werden können. D ieser Gegenstand gehört wohl nicht 
in die politische Sphäre, mußte aber doch zur A ufklärung und Beruhigung  
berührt werden.
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Beilage VII.

Referat.

D ie G rundzüge der G em einde-O rdnung dürften  seyn:
I. D ie  G em einden werden von der b isherigen  B evorm undung in den  

eigen tlich en  G em einde-A ngelegenheiten , nam entlich in der G ebahrung m it 

ihrem  V erm ögen, enthoben.
II. D ie  bisher von R egierungs-O rganen geübte K ontrolle der G em einde

v e r w a ltu n g  geht an die aus der G em einde zu w ählenden A u sschü sse über.
III . In den größeren Städten und M ärkten, w elche bereits organisirte  

M agistrate besitzen , kann dieß sofort provisorisch in W irksam keit treten . In  
den übrigen G em einden muß wohl vor der H and bis zur R ege lu n g  des U nter- 
thansVerhältnisses der überw achende Einfluß der H errschaften  auf d ie G e
m einde-G ebahrung aufrecht erhalten w erden.

IV . In  der Zukunft wird das Justiz-F ach  gänzlich aus dem Bereich  
der G em einde-B ehörden auszuscheiden und an Staats-O rgane abzugeben seyn. 
D ie ökonom ische V erw altu n g  so w ie die polizeilichen  und rein adm inistrativen  
F unktionen  verbleiben  den M agistraten, als vollziehenden O rganen. In B etreff 
der polizeilichen  und adm inistrativen Funktionen wird in der G em einde- 
O rdnung das V erhältn iß der G em einde-O rgane zur R egieru ng  genau fe s t
zustellen  seyn .

V . Für die ökonom ische V erw altung, nam entlich  in allen w ichtigeren  
die Substanz des G em einde-V erm ögens, die F estste llu n g  des G em einde-B udgets, 
die R ech n u n gs-A b legu n g der G em einde-V erw altungs-O rgane betreffenden A n 
gelegen h eiten  wird in jed er  größeren G em einde ein A usschuß b este llt, dessen  
Zustim m ung in den in seinen  W irk ungskreis gehörigen , in der G em einde- 
O rdnung präcise zu bezeichnenden A n gelegen h eiten  e in geh o lt w erden muß. 
M anche G egenstände, die etw a noch einer Erm ächtigung vom  M inisterium  
Vorbehalten bleiben sollen , w ird die G em einde O rdnung festzustellen  haben. 
In den ganz kleinen G em einden bilden alle stim m fähigen G em einde-G lieder  
den A usschuß. D ie  Zahl der A usschüsse ist nach der B evölkerung innerhalb  
eines M inimums von 6 bis 60  festzustellen .

V I. D ie  ak tive W ah lfäh igk eit zum A usschüsse dürfte in der m it 
M agistraten versehenen G em einde

a )  allen Bürgern, die keine A rm enbetheilung genießen ,
b) allen G uts- und G rundbesitzern und allen E rw erbsteuerpflichtigen  

Personen, w elche in der G em einde w ohnen und d irekte Steuer b e
zahlen,

c) dann den sich vorzugsw eise  m it dem G em eindew esen beschäftigenden  
Ind ividuen , als: den V orstehern der Pfarren und Schulen  und sonstigen  
öffentlichen A nstalten  im G em einde-B ezirke, den ausübenden A erzten  
und A dvokaten  etc ., auch w enn sie keine direkte Steuer zahlen , e in 
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zuräumen seyn. In den übrigen Gemeinden wird jeder behauste W irth- 
schaftsbesitzer, jeder der sonst eine direkte Steuer bezahlt, dann die 
obbezeichneten Personen (sub c) ohne alle Steuer-Entrichtung zur 
W ahl berechtiget.
V II. Der Ausschuß wird von den W ählern aus ihrer Mitte gew ählt. 

Jedoch muß die W ahl so getroffen werden, daß m indestens ein D rittel aus 
den höchstbesteuerten W ählern, ein D rittel aus den Mittel besteuerten, ein 
D rittel aus den M indestbesteuerten genommen werde.

V III. Erreichtes 24. Lebensjahr, voller Genuß der bürgerlichen und 
persönlichen liech te  und selbstständiger Hausstand sind die allgem einen B e
dingungen zur Ausübung des W ahlrechtes.

IX . Jeder W ähler ist auch wählbar, wenn er unbescholtenen Kufes, 
30  Jahre alt, w enigstens seit 5 Jahren in der Gemeinde ansässig ist und 
ein gesichertes Auskommen besitzt. Von der Bedingung des A lters und der 
A nsässigkeit sind nur die der Gemeinde angehörigen Pfarrer und Schullehrer 
ausgenommen.

X . Die Ausschüsse werden alle drei Jahre erneuert. D ie Austretenden  
sind wieder wählbar.

X I. D ie Gemeinde-Ordnung wird auch die Modalitäten der Zusammen
setzung der M agistrate und der Ortsgerichte und deren W irkungskreis um
ständlich auszusprechen haben.

Beilage VIII. 

Zuschrift an das Ministerium des Inneren.
D ie Stände aller Provinzen sind von Sr. Majestät aufgefordert worden, 

ihren Beiratli über die U m staltung der Munizipal- und Gemeinde-Ordnung 
zu ertheilen. Bei einer Vorberathung, welche ständische Abgeordnete aus 
den meisten Provinzen über diesen Gegenstand hielten, wurde allgem ein die 
A nsicht ausgesprochen, daß

1. die Gemeinde-Ordnung für Stadt- und Landgemeinden einen inte- 
grirenden Theil des neuen Staats-Organismus bilde; daher nur im Zu
sammenhänge mit den zu erlassenden organischen Gesetzen definitiv 
festgesetzt werden könne, und das Erlassen eines G esetzes darüber 
nur der gesetzgebenden Gewalt zustehe, welche fortan nur gem ein
schaftlich vom Monarchen und den Reichs-Ständen ausgeübt werden 
soll, daß aber

2. die dringende Nothw endigkeit vorliege, daß die Gemeinden von der 
bisherigen, alle Selbstbestim mung hindernden Bevorm undung in der 
Gemeinde-Verwaltung enthoben, und durch freie W ahl von Gemeinde-
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A usschüssen  und V orständen eine das allgem eine Vertrauen besitzende  
G em einde-Behörde geb ildet w erden m üsse, daher eine provisorische  
V erfü gu n g an die Länder-C hefs erlassen w erden solle , um die G e
m einde-M itglieder zur freien  W ahl von A usschüssen  und V orständen  
zu berechtigen  und die B evorm undung der politischen  B ehörden, seien  
sie herrschaftliche oder Staats-Behörden, a u f jen es Maß einzuschränken, 
w elches durch die R ücksicht geboten  ist, daß die G em einden nicht 
zum Schaden der Zukunft ihr Stam m verm ögen angreifen .
D a dieser W unsch  in allen P rovinzen  ein h ellig  und dringend laut ge  

worden ist, da nur durch G em einde-B ehörden, w elche das V ertrauen der 
G em einde-M itglieder genießen , die O rdnung im L ande gew ahrt werden kann, 
und da jed er Z eitverlust im höchsten G rade bedenklich  erscheint, so sehen  
sich  die A bgeordneten  der P rovinzial-Stände veranlaßt, um eine solche pro
visorische der künftigen  durch die gesetzgebende G ew alt zu erlassenden G e
m einde-O rdnung n icht vorgreifende A nordnung anzusuchen. Sie sind über
zeugt, daß dadurch ein w esentliches und unaufschiebbares B edürfniß be
fried iget und das M inisterium  von dem zeitraubenden A ndringen von P e ti
tionen  und D eputationen befreit werde.

Beilage IX.

Gesetz-Entwurf über die Ablösung der Roboth und des Zehents 
in der Provinz Oesterreich unter der Enns. 

§• 1.
Mit Ende des Jahres 1 8 4 8  hört in der P rovinz O esterreich unter der 

E nns die N atural-R oboth (Frohne) und der N atural-Z ehent auf.

§. 2 .
B is zu eben diesem  Term ine steht ea den zur Forderung der Natural- 

R oboth und des N atural-Z ehents berechtigten  Grund- und Zehentherrn, so 
wie den hierzu verpflichteten  Grund- und Zehentholden frei, w egen A blösung  
und E ntschädigung dieser R echte nach M aßgabe der mit N ieder-O ester. Re- 
gierungs-C irkuIare vom 25 . D ezem ber 1 8 4 6  kundgem achten A llerhöchsten  
E ntsch ließung vom 14 . D ezem ber 1 8 4 6 , unter sich ein fre iw illiges U eber- 
einkom m en zu treffen.

§  3 .

D erlei bis eben dahin zustandgekom m ene freiw illige  A bfindungen  
sollen  die volle, in dem ebenerw ähnten G esetze ausgesprochene R echtskraft  
haben, g leichw ie auch die schon früher nach V orschrift dieses G esetzes ab 
gesch lossen en  V ergleiche vollständig aufrecht erhalten bleiben.
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§• 4 .
W enn zwischen den B etheiligten bis zu jenem  Term ine kein derartiges 

freiw illiges Uebereinkomm en zu Stande kommt, so tritt vom 1. Jänner 1849  
angefangen, die für beide T heile zwangsm äßige Ablösung nach folgenden  
Bestim m ungen ein.

§• 5.

Der Jahreswerth der Roboth wird, für jeden  Pflichtigen einzeln, durch 
unpartheiische, einverständlich von dem Berechtigten und Verpflichteten g e 
wählte Schätzmänner nach dem Stande, in welchem  der Grundherr die Roboth  
während des Jahres 1846 zu fordern berechtiget war, und sofort nach dem 
wirklichen G eldwerthe derselben durchschnittlich nach dem Maßstabe der 
letzten zehn Jahre (1837 — 1846) angeschlagen; der Jahreswerth des Zehents 
hingegen nach der letzten Fassion desselben angenommen.

§. 6.
Der auf solche W eise berechnete Jahreswerth der dem Roboth- und 

Zehentpflichtigen abgenommenen N atural-Leistung wird zu 5 Perzent zu 
K apital angeschlagen, und dieses ist als die dem Berechtigten gebührende 
Entschädigungs-Sum me anzusehen.

§• 7-

Hierüber erhält der Berechtigte eine von der k. k. Universal-Staats- 
schulden-Kasse ausgefertigte vierperzentige Staatsschuldverschreibung in 
gleichem  Nennbeträge, wodurch der Grund- und Zehentherr gegenüber dem 
Roboth- und Zehentpflichtigen hinsichtlich dieser Forderungen aus aller R echts
beziehung tritt.

§. 8.
Die dießfälligen Staatsschuldverschreibungen sind durch besondere 

K ennzeichen von allen übrigen Theilen der österreichischen Staatsschuld als 
»Roboth- und Zehent-Ablösungs-Kapitale« deutlich zu unterscheiden, haben 
auf Ueberbringer zu lauten, und werden am 1. Jänner 1849 ausgefertigt. D ie 
vierperzentige Verzinsung derselben erfolgt, aber nur ganzjährig und verfallen.

§. 9.
W enn das Gut, dessen Besitzer Roboth- oder Zehent zu fordern hatte, 

oder das abgelöste Zehentrecht selbstständig ein Fideicommiß, Lehen, einer 
Substitution unterworfen oder mit Schulden belastet ist, oder mehreren Mit
e ig en tü m ern  oder einer nicht zur eigenen Verm ögensverwaltung berechtigten  
Person gehört, oder wenn aus irgend einem anderen Grunde Ansprüche eines 
Dritten auf die an die Stelle jener Rechte tretende Entschädigung dazwischen 
kommen, so sind wegen H interlegung dieser Staatsschuldverschreibungen zu 
Händen des Gerichtes oder anderweitiger Sicherstellung die bestehenden ge
setzlichen Vorschriften in Anwendung zu bringen.
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§. 10.
Für diesen T heil der Staatsschuld hat die V erbürgung der nach Kon- 

stitu irung des R eichstages verein igten  gesetzgebenden  G ew alt des Staates  
einzutreten, und es ist zur pfandw eisen  D eck u n g derselben noch insbesondere  
der nachstehend (§§. 1 2 — 14) bezeichnete T heil des Steuereinkom m ens, so 
wie der hierauf geb ildete T ilgungsfon d  (§§. 15 — 19) bestim m t.

§■ l i .

Für den ganz gleichen  K apitals-B etrag, w elcher den R oboth- und  
Z ehent-B erechtigten  als Staatsschuld verschrieben  wird (§. 7), tritt der Grund- 
und Zehenthold dem Staate als Schuldner ein, indem  ihm eben dieser B etrag  
sow ohl in dem G rundbuche auf dem roboth- und zehentpflichtig  gew esenen  
G runde hypothekarisch, als auch in dem seine landesfürstliche G rundsteuer  
auszeigenden  Steuerbüchel zur L ast geschrieben  wird.

§■ 12.
D ieses Schuld-K apital hat der Schuldner dem Staate vom 1. Jänner 1849  

angefangen m it jährlichen  4 Perzenten zu verzinsen, und außerdem im K apitale  
selbst nach den folgenden  B estim m ungen abzutragen. Für die E inforderung  
dieser Zinsen sow ohl, als der K apitals-A bschlagszahlungen haben in jed er  B e
ziehung die hinsichtlich  der landesfürstlichen  G rundsteuer bestehenden g e 
setzlichen  V orschriften  zu gelten .

§. 13.
D er Schuldner ist verpflichtet, die A btragung des K apitals in A nnui

täten in der A rt zu leisten , daß er jährlich  m indestens 5 P erzente des vollen  
K apitals-B etrages für Zinsen und K apitals-A bzah lung zusam m en zu leisten  
habe, w ovon daher im ersten  Jahre nur E in  Perzent a u f die K ap ita ls-A b
zahlung, die übrigen 4 Perzente aber au f die Zinsen entfa llen , in jedem  
fo lgenden  Jahre aber w egen der stetigen  M inderung des übrig bleibenden  
Schuldrestes ein immer größerer T h eil dieser Zahlung auf die T ilg u n g  des 
K apitales sich  berechnen, und sofort der Schuldner nach dem in der B ei
lage A  sub N r. I angeschlossenen R echnungs-A usw eise in 361/% Jahren das 
gesam m te Schuld K apital sammt Zinsen g etilg t haben wird.

§• 14.
E s steh t aber jedem  solchen Schuldner auch frei, die A bzahlung dieses  

Schuld K apitals im G anzen, oder den jew e ilig  übrig bleibenden R est desselben , 
gegen  v ierteljährig  vorausgegangene M eldung bei der Steuer-K asse au f e in 
mal, oder in belieb ig  höheren Percentual-A bzahlungen , als den obigen 5 P er
cent, näm lich entw eder m it 6, 7, 8, 9 , 10, 15, 2 0 , 3 0 , 4 0  oder 50 P er
zenten des ursprünglich vollen  Schuldbetrages nach den A usw eisen  I I — X I  
in der B eilage  A  zurückzuzahlen.

Jahrbuch f. Landeskunde. 1913. 17
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§ . 15.
D ie hier (§§. 12— 14) bestimmten Zinsen und K apitals-Abzahlungen  

sind von den landesfürstlichen Steuer-Kassen unverzüglich an die Staats- 
schulden-Kasse abzuführen, und bilden bei derselben einen eigenen T ilgungs
fond, welcher ausschließend zur pfandweisen D eckung und A btragung des 
oben (§§. 7— 10) bestimmten Theils der Staatsschuld bestimmt und verwendet 
werden darf.

§• 16.
Aus diesem Fonde sind vorerst die jährlichen 4 perzentigen Zinsen der 

obigen Roboth- und Zehent-Ablösungs-Schuld Verschreibungen (§. 8) und außer
dem die jährliche Zurückzahlung eines durch Verlosung zu bestimmenden 
A ntheiles dieser Staatsschuld selbst zu bestreiten.

§• H.
Die allmählige T ilgung dieses T heiles der Staatsschuld soll ganz gleichen  

Schritt mit der in den §§. 13 und 14 bestimmten A btragung der von den 
früheren Roboth- und Zehentpflichtigen dem Staate hieraus schuldig g e 
wordenen K apitale halten.

§ . 18.
Der obige T ilgungsfond hat demnach mindestens alljährlich einen 

solchen A ntheil dieser Staatsschuldverschreibungen bar im K apitale sammt 
den bis zum bestimmten Zurückzahlungstage laufenden Zinsen nach dem N enn
wert he zurückzuzahlen, welcher von Jahr zu Jahr dem im §. 13 festgesetzten  
M indestbetrage der von den Pflichtigen eingehenden Kapitals-Abschlagszahlung  
entspricht.

§. 19.
W enn sich aber die dießfälligen Staatsschuldner des ihnen im §. 14 

vorbehaltenen Rechtes zur Abtragung ihres Schuld-Kapitals in größeren Raten  
bedienen, so hat der T ilgungsfond, und zwar jew eilig  längstens binnen sechs 
Monaten nach erfolgter Einzahlung dieses M ehrbetrages auch einen eben 
demselben entsprechenden größeren T heil der erwähnten Staatsschuldver
schreibungen zur Verlosung und baren Zurückzahlung zu bringen.

§. 20.
D ie Gebarung dieses T ilgungsfondes ist unter der M itwirkung zweier 

M itglieder der Nieder-Oester. Provinzial Landstände zu besorgen, und dessen 
Verrechnung alljährlich durch den Druck bekannt zu machen.

§. 21.
Die zwangsmäßige Ablösung aller übrigen aus dem Gutsunterthänigkeits- 

Verbande (nexus subditelae) entstehenden Leistungen und Urbarial-Abgaben, 
insbesondere der Grunddienste und der Veränderungsgebühren (Landenden 
und M ortuirien) wird von der Gesetzgebung längstens binnen zwei Jahren 
in Ausführung gebracht werden.
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Beilage X.

Adresse an das Gesamtministerium.

D ie ständischen A bgeordneten  haben der A ufforderung des Justiz-
M inisterium s zu einer Zusam m entretung b ereitw illig  G enüge g e le iste t, in der 
H offnung, Vorarbeiten oder w en igstens leitende G rundsätze über die zeit
gem äße Reform  in der G erechtigkeitspflege m itgetheilt zu erhalten. Sie können  
nicht verhehlen, daß die Erklärungen des Herrn M inisters w eit davon entfernt 
waren, ihnen B eruhigung über ein kräftiges und entschiedenes A nfassen  der 
nothw end igen  R eform en zu gew ähren. Es hat sich ihnen vielm ehr die Be- 
sorgniß  aufgedrungen, daß in dieser H insicht noch keine V orarbeiten ein 
g e le ite t  sind. D ie Forderungen der Zeit w achsen so stürm isch an, daß kaum  
das rascheste A rbeiten genügen  kann, und es erscheint sehr hindernd für  
d ie  B eruhigung des L andes, w enn W ochen ungenützt verfließen. D eßhalb  
erkennen es die Unterzeichneten ständischen A bgeordneten  für ihre unab- 
w eisliche Pflicht, darauf aufm erksam  zu m achen, daß unverzüglich  K om m issionen  
über die w ichtigsten R eform fragen in der Justizpflege zusam m engesetzt w erden  
m üssen.

A ls unerläßliche R eform en stellen  sich dar:

1. die R evision  der bestehenden  Zivil- und Strafgesetzgebung und die
E n tw ertung eines P olizei-S trafgesetzbuches;

2 . die E n tw erfung neuer G esetze für das V erfahren sow ohl in Zivil- als 
Strafsachen m it Z ugrundelegung des G rundsatzes der M ündlichkeit 
und O effentlichkeit und von Schw urgerichten in Strafsachen, und endlich

3. die durchgreifende R eform  der O rganisation der G erichte unter A u f
hebung der Patrim onial-G erichtsbarkeit und aller p riv ileg irten  G erich ts
stände und mit R ücksichtnahm e au f das einzuführende neue V erfahren.

E s wird durchaus nicht verkannt, daß die D urchführung dieser R e 
form en auf organische und finanzielle Schw ierigk eiten  stoßen w erde. D iese  
Schw ierigk eiten  m üssen aber gelöst werden, und gerade je  größer sie sind, 
je  m ehr die öffentliche M einung auf ihre B ese itigu n g  dringt, desto kostbarer  
wird die Zeit, desto unerläßlicher ist es, mit aller E nergie an die V or
arbeiten zu gehen .

B e i der hohen W ich tigk eit des G egenstandes und bei dem  U m stande, 
als die organische R eform  desselben einen w esentlichen  T h eil der kon
stitu tionellen  Zusicherungen bildet, für deren unverkürzte V erw irk lichung  
das G esam m t M inisterium  verantw ortlich  ist, können sich die G efertig ten  mit 
diesen ihren B em erkungen und E rklärungen nicht an den Justiz-M inister  
allein  w enden, sondern sie sehen sich verpflichtet, dieselben an den M in ister
rath zu richten.

17*
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Nachtrag.

Als vorstehende Arbeit schon nahezu vollständig gedruckt war, haben wir 
uns überzeugt, daß das von dem schlesischen Landesausschuß herausgegebene 
Kaiser-Jubiläums-W erk »Schlesiens Landesvertretung und Landeshaushalt von 
ihren Anfängen bis zur neuesten Zeit« (Troppau 1909) sich in seinem ersten Teile 
über die »Landesvertretung« auch mit den Verhandlungen des ständischen Zentral
ausschusses eingehend (S. 123 — 131) beschäftigt. Wir können daher nicht unter
lassen, auf diese unserer Darstellung parallel gehenden Ausführungen noch nach
träglich zu verweisen.

W i e n ,  29. April 1914.
Dr. Karl H ü g e l  m a nn .
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